
*1Bundesnetzagentur 

Beschlusskammer 8 

- für die Landesregulierungsbehörde - Aktenzeichen: BKS-12/2962-11 

Beschluss 

In dem Verwaltungsverfahren nach§ 29 Abs. 1 EnWG i.V.m. § 32 Abs. 1 Nr. 1, .2, 5 

und 10ARegV 

wegen 	 Festlegung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen 

für die zweite Regulierungsperiode Strom (2014 bis 2018) 

hat die Beschlusskammer 8 der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekom­

munikation, Post und Eisenbahnen, Tulpenfeld 4, 53113 Bonn, 

in Wahrnehmung der Aufgaben für das Land Thüringen, 

durch die Vorsitzende Gerlinde Schmitt-Kanthak, 

den Beisitzer Bernd Petermann 

und den Beisitzer Wolfgang Wetzl, 

gegenüber der Stadtwerke Arnstadt Netz GmbH, Elxlebener Weg 8, 99310 Arnstadt, 

gesetzlich vertreten durch die Geschäftsführung 

- Netzbetreiber 

am 03.12.2015 beschlossen: 

­
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1. 	 Die kalenderjährlichen Erlösobergrenzen des Netzbetreibers werden für den 

Zeitraum vom 01 .01.2014 bis zum 31.12.2018 gemäß Anlage 8 dieses !Be­

schlusses festgelegt. 

2. 	 Der Netzbetreiber ist verpflichtet, jeweils zum 1. Januar eines Kalenderjahres 

- erstmalig zum 01.01 .2014 - die Erlösobergrenze für das jeweilige Kalender

jahr anzupassen, sofern sich der Verbraucherpreisgesamtindex nach § 8 

ARegV, dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenanteile nach § 11 Abs.2 S.1 Nr. 

4, 5 und 8 ARegV oder volatile Kostenanteile nach § 11 Abs.5 ARegV ändern. 

3. 	 Der Netzbetreiber ist verpflichtet, den Übergang von Netzen, Netzzusammen­

schlüsse und -aufspaltungen nach § 26 ARegV unverzüglich schriftlich bei der 

Beschlusskammer anzuzeigen. 

­
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GRÜNDE 

1. Sachverhalt 

Die Beschlusskammer hat gemäß § 2 ARegV von Amts wegen ein Verfahren zur Be­

stimmung der Erlösobergrenzen nach § 4 Abs. 1 und 2 ARegV eingeleitet. Die 

Landesregulierungsbehörde, in deren Gebiet der Netzbetreiber seinen Sitz hat, 

wurde gemäß§ 55 Abs. 1 S. 2 EnWG über die Einleitung des Verfahrens informiert 

Mit Beschluss vom 17.07.2012 wurde dem Netzbetreiber die Teilnahme am verein­

fachten Verfahren gemäß § 24 ARegV genehmigt. 

1. Ermittlung des Ausgangsniveaus gemäß§ 6 Abs. 1 ARegV 

Zum Zwecke der Bestimmung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen des Netzbe­

treibers hat die Beschlusskammer gemäß § 6 Abs. 1 ARegV eine Kostenprüfung zur 

Ermittlung des Ausgangsniveaus durchgeführt Die erforderlichen Kostendaten des 

Netzbetreibers wurden von der Bundesnetzagentur erhoben. 

Die von der Beschlusskammer danach ermittelten Gesamtkosten wurden dem Netz­

betreiber mit Schreiben vom 11.11.2013 mitgeteilt. Der Netzbetreiber hat hierzu am 

13.12.2013 gemäß § 67 Abs. 1 EnWG Stellung genommen. Darüber hinaus hat der 

Netzbetreiber am 21 .08.2014 Berichte über die Nachtragsprüfung der Tätigkeitsjah­

resabschlüsse 2010 und 2011 für die Stadtwerke Arnstadt Netz GmbH (Netzbetrei­

ber) sowie die Stadtwerke Arnstadt GmbH (Verpächter und Dienstleister) übermittelt. 

Mit den Schreiben vom 10.06.2015 und 21 .07.2015 hat der Netzbetreiber entspre­

chende Unterlagen zur Nachtragsprüfung der Tätigkeitsjahresabschlüsse vorgelegt. 

Nach eingehender Würdigung der Stellungnahme und der Nachtragsprüfungen hat 

die Beschlusskammer dem Netzbetreiber die aus ihrer Sicht berücksichtigungsfähi­

gen Gesamtkosten per E-Mail vom 20.08.2015 mitgeteilt (Anlage Zwischendoku­

mentation und den dazu gehörigen Anlagen 1 bis 3). 
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2. Anhörung 

Die Beschlusskammer hat dem Netzbetreiber mit Schreiben vom 14.09.2015 Gele­

genheit gemäß § 67 Abs. 1 EnWG gegeben, sich zu der beabsichtigen Entscheidiung 

der Beschlusskammer zu äußern. Der Netzbetreiber hat unter anderem mit Schrei­

ben vom 06.10.2015 Stellung genommen. 

Hinsichtlich der Einzelheiten des Verfahrens wird auf die Verfahrensakte verwiesen. 
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II . 	 Rechtliche Würdigung 

1. 	 Zuständigkeit 

Zuständige Regulierungsbehörde ist gemäß § 54 Abs.1 und Abs.2 Nr.1 EnWG die 

Landesregulierungsbehörde. 

Die Bundesnetzagentur handelt in Wahrnehmung ihrer Aufgaben für das Land Thü­

ringen gemäß dem „Verwaltungsabkommen über die Wahrnehmung bestimmter Auf­

gaben nach dem Energiewirtschaftsgesetz" zwischen der Bundesrepublik Deutsch­

land und dem Freistaat Thüringen vom 25.10./06.12.2005 (Bekanntmachung: Thü­

ringer Staatsanzeiger Nr. 52/2005, S. 2512 f.; in Kraft seit dem 28.12.2005). 

2. 	 Ermittlung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen 

nach § 4 ARegV 

Die Festlegung der Erlösobergrenzen des Netzbetreibers für die zweite Regulie­

rungsperiode Strom erfolgt auf Grundlage des § 29 Abs. 1 ARegV i.V.m. § 32 Abs. 1 

Nr. 1 und § 4 Abs. 1 und 2 ARegV. 

Die Regulierungsbehörde bestimmt die Obergrenzen der zulässigen Gesamterlöse 

eines Netzbetreibers aus den Netzentgelten (Erlösobergrenze) gemäß § 4 Abs. 1 

ARegV nach Maßgabe der §§ 5 bis 16 und 25 ARegV. Die Bestimmung der kalen­

derjährlichen Erlösobergrenzen erfolgt durch Festlegung nach § 32 Abs. 

1 Nr. 1 ARegV i.V.m. § 29 Abs. 1 EnWG. 

Gemäß § 1 Abs. 1 ARegV werden die Entgelte für den Zugang zu Energieversor­

gungsnetzen ab dem 01 .01 .2009 im Wege der Anrelzregulierung bestimmt. Die zwei­

te Regulierungsperiode der Anreizregulierung dauert fünf Jahre (§ 3 Abs. 2 ARegV). 

Die Beschlusskammer bestimmt die Erlösobergrenze für jedes Kalenderjahr der ge­

samten Regulierungsperiode (§ 4 Abs. 2 S. 1 ARegV). Die kalenderjährlichen Erlös­

obergrenzen des Netzbetreibers in der zweiten Regulierungsperiode Strom (2014 bis 

2018) ergeben sich aus Anlage 8. 

Die Bestimmung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen des Netzbetreibers erfolgt 

in der zweiten Regulierrungsperiode gemäß § 7 ARegV in Anwendung der in Anlage 

1 zu § 7 ARegV enthaltenen Regulierungsformel. 
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1
EO 1=KA dnb,1 +(KA vn~.o + (1-V 1)·KA b.o)·( VPI - PF1)·EF 1 + Qi + (VK 1- VK o) + S1 

VPlo 

Zur Bestimmung der Erlösobergrenzen ist in einem ersten Schritt das Ausgangsni­

veau gemäß § 6 Abs. 1 ARegV zu bestimmen. Daraufhin sind die dauerhaft rn icht 

beeinflussbaren Kostenanteile (K dnb.1) , die vorübergehend nicht beeinflussbaren 

(KAvnb,o) und die beeinflussbaren Kosten (KAb,o) zu ermitteln. Zur Gewährleistung 

des gleichmäßigen Abbaus der beeinflussbaren Kosten ist sodann der Verteilungs­

faktor (V 1) gemäß§ 16 Abs. 1 ARegV zu bestimmen. Im Anschluss sind die weiteren 

Bestandteile der Formel zu ermitteln, also der Wert für die um den sektoralen !Pro­

duktivitätsfortschritt (P F 1) bereinigten allgemeinen Geldwertentwicklung (VPI 1/ VPI 0) 

nach §§ 8 und 9 ARegV, der Erweiterungsfaktor (EF 1) nach § 10 ARegV sowie der 

Saldo des Regulierungskontos (S 1) nach § 5 Abs. 4 ARegV. 

Eine Darstellung der in der Regulierungsformel verwendeten Werte und der für die 

zweite Regulierungsperiode ermittelten kalenderjährlichen Erlösobergrenzen des 

Netzbetreibers findet sich in Anlage 8. 

2.1. 	 Bestimmung des Ausgangsniveaus zur Ennittlung der ka­

lenderjährlichen Erlösobergrenzen nach§ 6 ARegV 

Die Bestimmung des Ausgangsniveaus zur Ermittlung der Erlösobergrenze erfolgt 

auf Grundlage des § 6 ARegV. Für die zweite Regulierungsperiode ist gemäß § 6 

Abs. 1 ARegV eine Kostenprüfung nach den Vorschriften des Teils 2 Abschnitt 1 

StromNEV durchzuführen. 

Die Kostenprüfung erfolgt nach § 6 Abs. 1 S. 3 ARegV im vorletzten Kalenderjahr vor 

Beginn der Regulierungsperiode auf der Grundlage der Daten des letzten abge­

schlossenen Geschäftsjahres. Dabei gilt gemäß § 6 Abs. 1 S. 4 ARegV das Kalen­

derjahr, in dem das der Kostenprüfung zugrunde liegende Geschäftsjahr endet, als 

Basisjahr im Sinne der Verordnung. Demnach erfolgt die Kostenprüfung auf der 

Grundlage der Kostendaten des Basisjahres 2011 . 

Das von der Beschlu·sskammer ermittelte Ausgangsniveau des Basisjahres 2-011 

ergibt sich aus den Anlage Zwischendokumentation und den dazugehörigen An­

lagen 1 bis 3. 
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2.2. 	 Ermittlung der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenan­

teile nach § 11 Abs. 2 ARegV 

Von dem gemäß § 6 Abs. 1 ARegV ermittelten Ausgangsniveau ist die Höhe der 

nach § 11 Abs. 2 ARegV dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile im Basisjahr 

der jeweiligen Regulierungsperiode (KA dnb,o) zu bestimmen. 

Im vereinfachten Verfahren gelten gemäß § 24 Abs.2 S.3 ARegV 45 Prozent der 

nach § 14 Abs.1 Nr.1 ARegV ermittelten Gesamtkosten als dauerhaft nicht beein­

flussbare Kostenanteile nach § 11 Abs.2 ARegV (Anlage 8) 

2.3. Ermittlung der vorübergehend nicht beeinflussbaren Kos­

tenanteile nach § 11 Abs. 3 ARegV 

Als vorübergehend nicht beeinflussbare Kostenanteile (KA vnb, o) gelten gemäß 

§ 11 Abs. 3 S. 1 ARegV die mit dem nach § 15 ARegV ermittelten bereinigten E1ffiz i­

enzwert (EW) multipliz ierten Gesamtkosten (GK) nach Abzug der dauerhaft nicht be­

einflussbaren Kostenanteile (KAanb.o). Somit gilt: 

KA vnb,o =(GK - KA dnb, o) * EW 

In diesen sind gemäß§ 11 Abs. 3 S. 2 ARegV die auf nicht zurechenbaren strukturel­

len Unterschieden der Versorgungsgebiete beruhenden Kostenanteile enthalten. Die 

Höhe der vorübergehend nicht beeinflussbaren Kosten ist Anlage 8 zu entnehmen. 

Die Beschlusskammer hat im vereinfachten Verfahren für die zweite Regulierungspe­

riode einen gemittelten Effizienzwert gemäß § 24 Abs.1 S.2 ARegV in Höhe von 

96,14 Prozent 

zu Grunde zu legen. 

Nach § 24 Abs.2 S.2 ARegV wird ab der zweiten Regulierungsperiode der im verein­

fachten Verfahren anzusetzende Effizienzwert als gewichteter durchschnittlicher 

Wert aller in dem bundesweiten Effizienzvergleich nach den§§ 12 bis 14 ARegV für 

die vorangegangene Regulierungsperiode ermittelten und nach § 15 Abs.1 bereinig­

ten Effizienzwerte (gemittelter Effizienzwert) gebildet. 
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Für Strom und Gas wurde jeweils ein gesonderter gemittelter Effizienzwert gebildet. 

Eine getrennte Berechnung für Strom und Gas verhindert, dass der gemittelte Effizi­

enzwert der Stromnetzbetreiber höher ins Gewicht fällt als derjenige für Gasnetzbe­

treiber und trägt den Besonderheiten der Effizienzvergleiche für Strom- und Gasnet­

ze Rechnung. 

Die Begründung zum Verordnungstext (BR-Drs. 417/07, S.69) nennt als mögliche 

Gewichtungsmerkmale Mengen, Erlöse, die Zahl der Zählpunkte oder Kunden. Als 

Gewichtungsmerkmal hat die Bundesnetzagentur die Aufwandsparameter (mit nicht 

standard isierten Kapitalkosten) des Netzbetreibers (Gesamtkosten abzüglich der 

dauerhaft nicht beeinfltUssbaren Kostenanteile) herangezogen. Durch dieses Gewich­

tungsmerkmal fließen indirekt sämtliche Strukturparameter ein, welche die Höhe des 

Effizienzwertes beeinflussen. 

2.4. Ermittlung der beeinflussbaren Kostenanteile 

nach § 11 Abs. 4 ARegV 

Ein wesentliches Element zur Bestimmung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen 

in der zweiten Regulierungsperiode ist die durch den Verteilungsfaktor (V 1) gleich­

mäßig abzubauende individuelle monetär bewertete Ineffizienz des Netzbetreibers, 

deren Abbau innerhalb einer Regulierungsperiode abgeschlossen sein muss 

(§ 16 Abs. 1 S. 1 und 3 ARegV). Die monetär bewertete Ineffizienz eines Netzbetrei­

bers (I 0) ermittelt sich aus der Differenz der Gesamtkosten (GK) nach Abzug der 

dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile nach§ 11 Abs. 2 ARegV (KAdnb,o) und 

den mit dem Effizienzwert gemäß§ 15 Abs. 3 S. 1 ARegV (EW) multiplizierten Ge­

samtkosten (GK) nach Abzug der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile 

(§ 15 Abs. 3 S. 2 ARegV). Somit gilt: 

1o =(GK - KA dnb,o) - (GK - KA dnb,o) * EW 
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2.4.1. Beeinflussbare Kostenanteile im Basisjahr 

Als beeinflussbare Kostenanteile gelten gemäß § 11 Abs. 4 ARegV alle Kostenantei­

le, die nicht dauerhaft oder vorübergehend nicht beeinflussbare Kostenanteile sind. 

Die Höhe der beeinflussbaren Kosten ist Anlage 8 zu entnehmen. 

2.4.2. lrndividuelle Effizienzvorgabe nach§ 16 ARegV 

Die Festlegung der Erlösobergrenze durch die Regulierungsbehörde hat gemäß 

§ 16 Abs. 1 S. 1 ARegV so zu erfolgen, dass die nach den§§ 12 bis 15 ARegV er­

mittelten, monetär bewerteten Ineffizienzen (beeinflussbarer Kostenanteil, KA b,o) 

unter Anwendung eines Verteilungsfaktors (V 1) rechnerisch innerhalb einer Regulie­

rungsperiode gleichmäßig abgebaut werden (individuelle Effizienzvorgabe). 

Für die zweite Regurnerungsperiode wird die individuelle Effizienzvorgabe gemäß 

§ 16 Abs. 1 S. 3 ARegV dahingehend bestimmt, dass der Abbau der ermittelten Inef­

fizienzen nach einer Regulierungsperiode abgeschlossen sein muss. Eine Regulie­

rungsperiode dauert gemäß § 3 Abs. 2 ARegV fünf Jahre. Somit hat der Abbau der 

ermittelten monetär bewerteten Ineffizienzen in der zweiten Regulierungsperiode in­

nerhalb von fünf Jahren zu geschehen. Daraus ergibt sich ein Verteilungsfaktor (V 1) 

von 0,2 • t. 

Jahr t v. 
2014 1 0,2 
2015 2 OA 
2016 3 0,6 
2017 4 0,8 
2018 5 1,0 

Die Höhe der nicht abgebauten beeinflussbaren Kostenanteile nach § 11 Abs. 2 

ARegV des jeweiligen Kalenderjahres ergibt sich aus Anlage 8. 

2.5. Verbraucherpreisgesamtindex nach § 8 ARegV 

Gemäß § 8 ARegV ergibt sich der Wert für die allgemeine Geldwertentwicklung aus 

dem durch das Statistische Bundesamt veröffentlichten Verbraucherpreisgesamtin­

dex (VPI). Für die Bestimmung der Erlösobergrenzen nach § 4 Abs. 1 ARegV wird 

der VPI des vorletzten Kalenderjahres vor dem Jahr, für das die Erlösobergrenze gilt, 
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verwendet (VPI 1) . Dieser wird ins Verhältnis gesetzt zum VPI für das Basisjahr 

(VPI o). 

Basisjahr ist gemäß § 6 Abs. 1 ARegV das Jahr 2011. Gemäß Statistischem Bun­

desamt beträgt der VPI für das Jahr 2011 102, 10 und für das Jahr 2012 104, 10 (ab­

rufbar im Internet unter: https://www-genesis.destatis.de/genesis/online > Suche 

nach: 611 11-0001). Entsprechend dem Term VPI 1 I VPI 0 der in Anlage 1 zu § 7 

ARegV aufgeführten Regulierungsformel erg ibt das Verhältnis des VPI für das Jahr 

2012 zum VPI für das Jahr 2011 für das erste Jahr der zweiten Regulierungsperiode 

(2014) einen Inflationsfaktor in Höhe von 1,0196. 

Für die Folgejahre der zweiten Regulierungsperiode (2015 bis 2018) hat die Be­

schlusskammer die relative prozentuale Veränderung des VPI des Jahres 2012 

(104, 10) gegenüber 2011 (102, 10) eskaliert, da zum Zeitpunkt der Beschlussfassung 

noch keine Erkenntnisse hinsichtlich des VPI der Kalenderjahre 2013 bis 2016 vor­

liegen konnten. Das Vorgehen der Beschlusskammer ist zweckmäßig, da der N·etz­

betreiber einerseits gemäß § 4 Abs. 3 S. 1 ARegV bei einer Änderung des Verbrau­

cherpreisgesamtindex nach § 8 ARegV zur Anpassung der Erlösobergrenze ver­

pflichtet ist und so andererseits eine möglichst sachgerechte Abschätzung der zu­

künftigen Entwicklung des VPI erfolgen kann. 

Es wurden somit folge·nde VPl-Werte zu Grunde gelegt (zur Veranschaulichung wer­

de diese nachfolgend, mit Ausnahme für die Jahre 2011 und 2012, auf eine Nach­

kommastelle gerundet angezeigt; die Berechnung erfolgte indes mit sieben Nach­

kommastellen): 

Jahr VPI 
2011 1021 
2012 104,1 
2013 106.1 
2014 108.2 
2015 110,3 
2016 112.5 

Für das zweite Jahr der zweiten Regulierungsperiode (2015) wurde demgemäß ein 

Inflationsfaktor in Höhe von 1,0396, für das dritte Jahr der zweiten Regulierungsperi­

ode (2016) ein Inflationsfaktor in Höhe von 1,0599, für das vierte Jahr der zweiten 

Regulierungsperiode (2017) ein Inflationsfaktor in Höhe von 1,0807 und für das fünf­

te Jahr der zweiten Regulierungsperiode (2018) ein Inflationsfaktor in Höhe von 
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1, 1019 (alte Werte wurden auf vier Nachkommastellen gerundet) zugrunde gelegt. 

Die Inflationsfaktoren 1für die jeweiligen Jahre in Bezug auf das Basisjahr - d. h. die 

relative prozentuale Anderung des VPI des jeweiligen Jahres gegenüber dem VPI 

des Basisjahres 2011 - ist in nachstehender Tabelle als zweistellig gerundeter Pro­

zentwert dargestellt: 

Jahr VPl1 I VPlo 
2014 1.96% 
2015 3,96% 
2016 5.99% 
2017 8,07% 
2018 10,19% 

Die Beschlusskammer hat diese Werte bereits bei der vorliegenden Festlegung der 

kalenderjährlichen Erlösobergrenzen der Jahre 2014 bis 2018 berücksichtigt (Anlage 

8), 

2.6. Genereller sektoraler Produktiv itäts faktor nach § 9 ARegV 

Im Rahmen der Anreizregulierung ist bei der Bestimmung der Erlösobergrenzen zu 

berücksichtigen, wie sich die Produktivität der gesamten Branche abweichend von 

der Gesamtwirtschaft entwickelt. Dies erfolgt durch den generellen sektoralen Pro­

duktivitätsfaktor (PF 1). 

Gemäß § 9 Abs. 1 ARegV wird der generelle sektorale Produktivitätsfaktor aus der 

Abweichung des netzwirtschaftlichen Produktivitätsfortschritts vom gesamtwirtschaft­

lichen Produktivitätsfo:rtschritt sowie der gesamtwirtschaftlichen Einstandspreisent­

wicklung von der netzwirtschaftlichen Einstandspreisentwicklung ermittelt. 

In der zweiten Regulierungsperiode beträgt der generelle sektorale Produktivitätsfak­

tor für Netzbetreiber jährlich 1,5 Prozent (§ 9 Abs. 2 ARegV). Der Bundesgerichtshof 

hat die Rechtmäßigkeit der Regelung über den generellen sektoralen Produktivitäts­

faktor nach§ 9 ARegV bestätigt (BGH, EnVR 31/10, Rn. 16ff.). 

In Anlage 1 zu § 7 ARegV wird die Variable PF1 als der generelle sektorale Produkti­

vitätsfaktor nach Maßgabe des § 9 ARegV definiert, der die Veränderungen des ge­

nerellen sektoralen Produktivitätsfaktors für das Jahr t der jeweil igen Regulierungs­

periode im Verhältnis zum ersten Jahr der Regulierungsperiode wiedergibt. Die Ver­

änderungen des generellen sektoralen Produktivitätsfaktors für das Jahr t der jeweili-
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gen Regulierungsperiode im Verhältnis zum ersten Jahr der Regulierungsperiode 

(PF 1) ergeben sich demgemäß mittels des folgenden Algorithmus: 

PF t =(1 + 0,015) "t -1. 

2.7. Erweiterungsfaktor nach§ 10 ARegV 

Sofern der Netzbetreiber gern. § 4 Abs. 4 Nr. 1 ARegV die Anpassung der kalender­

jährlichen Erlösobergrenzen aufgrund eines Erweiterungsfaktors nach § 10 ARegV 

beantragt hat, wird über diesen Antrag in einem gesonderten Beschluss entschieden. 

2.8. Saldo des Regulierungskontos nach § 5 Abs. 4 ARegV 

Die Differenz zwischen den zulässigen Erlösen und den vom Netzbetreiber unter Be­

rücksichtigung der tatsächlichen Mengenentwicklung erzielbaren Erlösen wird gemäß 

§ 5 Abs. 1 S. 1 ARegV jährlich auf dem Regulierungskonto verbucht. Gleiches gilt 

gemäß§ 5 Abs. 1 S. 2 ARegV für die Differenz zwischen den für das Kalenderjahr 

tatsächlich entstandenen Kosten für die Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen 

und den in der Erlösobergrenze diesbezüglich enthaltenen Ansätzen. 

Die Differenzen sind gemäß§ 5 Abs. 2 S. 1 ARegV in Höhe des im jeweiligen Kalen­

derjahr durchschnittlich gebundenen Betrags zu verzinsen. Der durchschnittlich ge­

bundene Betrag ergibt sich gemäß§ 5 Abs. 2 S. 2 ARegV aus dem Mittelwert von 

Jahresanfangs- und Jahresendbestand. Die Verzinsung richtet sich gemäß§ 5 Abs. 

2 S. 3 ARegV nach dem auf die letzten zehn abgeschlossenen Kalenderjahre bezo­

genen Durchschnitt der von der Deutschen Bundesbank veröffentlichten Umlaufs­

rendite festverzinslicher Wertpapiere inländischer Emittenten. 

übersteigen die tatsächlich erzielten Erlöse die nach § 4 ARegV zulässigen Erlöse 

des letzten abgeschlossenen Kalenderjahres um mehr als 5 %, so sind ge­

mäß§ 5 Abs. 3 ARegV die Netzentgelte durch den Netzbetreiber nach Maßgabe des 

§ 17 ARegV anzupassen. Eine Anpassung der Erlösobergrenze innerhalb der Regu­

lierungsperiode auf Grund der Änderungen der jährlich verbuchten Differenzen 

nach§ 5 Abs. 1 ARegV findet gemäß§ 5 Abs. 4 S. 4 ARegV nicht statt. 
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Der Saldo des Regulierungskontos gern. § 5 Abs. 4 ARegV wird gern. Anlage SR 

nebst den dazugehörigen Anlagen A1 bis AS ermittelt. Die sich daraus ergebenden 

Anpassungsbeträge werden in Anlage 8 ausgewiesen. 

III. Meldepflichten 

Die Anordnung des Tenors zu 2.) ergeht auf der Grundlage der § 29 Abs. 1 EnWG 

i.V.m. § 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV. 

Gemäß § 4 Abs. 3 S. 1 ARegV ist der Netzbetreiber bei einer Änderung des Ver­

braucherpreisgesamtindex nach § 8 ARegV verpflichtet, die Erlösobergrenze jeweils 

zum 1. Januar eines Kalenderjahres anzupassen. Gleiches gilt bei der Änderung von 

dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4, 5 und 8 

ARegV und volatilen Kostenanteilen gemäß § 11 Abs. 5 ARegV. Einer erneuten 

Festlegung der Erlösobergrenze bedarf es ausweislich § 4 Abs. 3 S. 2 ARegV in die­

sen Fällen nicht. 

Die entsprechende Verpflichtung des Netzbetreibers zur Anpassung der Erlösober­

grenzen ist ausweislich der Verordnungsbegründung in die Festlegung aufzunehmen 

(BR-DrS.417/ 07, S.44 f.). Die Verpflichtung zur Anpassung der Erlösobergrenzen 

wird daher gemäß § 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV i.V.m. § 29 Abs. 1 EnWG nochmals 

ausdrücklich angeordnet. Hiermit soll die Möglichkeit eröffnet werden, die Verpflich­

tung nach§ 94 EnWG durchzusetzen. 

IV. Netzübergänge 

Die Anordnung des Tenors zu 3.) ergeht auf Grundlage der§ 29 Abs. 1 EnWG i.V.m. 

§ 32 Abs. 1 Nr. 11 und § 28 Nr. 8 ARegV. 

Gemäß § 28 Nr. 8 ARegV ist der Netzbetreiber verpflichtet, den Übergang von Net­

zen, Netzzusammenschlüsse und -aufspaltungen nach § 26 ARegV anzuzeigen. 

Nach Maßgabe des § 29 Abs. 1 EnWG i.V.m. § 32 Abs. 1 Nr. 11 ARegV kann die 

Bundesnetzagentur Entscheidungen zu Umfang, Zeitpunkt und Form der nach den 

§§ 27 und 28 ARegV zu erhebenden und mitzuteilenden Daten, insbesondere zu den 

zulässigen Datenträgern und Übertragungswegen treffen. In Ausübung dieser !Be­

fugnis ordnet sie an, dass der Netzbetreiber ohne schuldhaftes Zögern den Über-
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gang von Netzen, NetzzusammenschlOsse und -aufspaltungen nach § 26 ARegV 

anzuzeigen hat. Hierdurch wird sichergestellt, dass die Bundesnetzagentur zeitnah 

von dem Sachverhalt erfährt und sicherstellen kann, dass die Vorgaben des § 26 

ARegV eingehalten werden. Damit soll die Möglichkeit eröffnet werden, die Verpflich­

tung nach § 94 EnWG durchzusetzen. 

V. Gebühren 


Hinsichtlich der Kosten ergeht ein gesonderter Bescheid nach§ 91 EnWG. 


VI. Anlagenverweis 

Die Anlagen Zwischendokumentation und die dazu gehörigen Anlagen 1 bis 3 

und 8 sowie die Anlage SR nebst den dazu gehörigen Anlagen A1 bis AS sind Be­

standteil dieses Beschl'usses. 
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Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluss kann binnen einer Frist von einem Monat nach Zustellung 

Beschwerde erhoben werden. Die Beschwerde ist schriftlich bei der Bundesnetza­

gentur (Hausanschrift: Tulpenfeld 4, 53113 Bonn) einzureichen. Es genügt, wenn die 

Beschwerde innerhalb der Frist bei dem Thüringer Oberlandesgericht Jena (Hausan­

schrift: Rathenaustraße 13, 07745 Jena) eingeht. 

Die Beschwerde ist zu begründen. Die Frist für die Beschwerdebegründung beträgt 

einen Monat. Sie beginnt mit der Einlegung der Beschwerde und kann auf Antrag 

von dem oder der Vorsitzenden des Beschwerdegerichts verlängert werden. Die Be­

schwerdebegründung muss die Erklärung, inwieweit der Beschluss angefochten und 

seine Abänderung oder Aufhebung beantragt wird, und die Angabe der Tatsachen 

und Beweismittel, auf die sich die Beschwerde stützt, enthalten. Die Beschwerde­

schrift und Beschwerdebegründung müssen durch einen Rechtsanwalt unterzeichnet 

sein. 

Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung (§ 76 Abs. 1 EnWG). 

Bonn, den 03.12.2015 

Vorsitzende Beisitzer Beisitzer 
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- Beschlusskammer 8 - Aktenzeichen: BKS-12/2962-11 

Zwischendokumentation des Ausgangsniveaus 

Bestimmung des Ausgangsniveaus der Erlösobergrenze 

0. Vorbemerkung 

Die zweite Regulierungsperiode beginnt am 01.01.2014. Die Kostenprüfung erfolgt 

nach § 6 Abs. 1 S. 3 ARegV im vorletzten Kalenderjahr vor Beginn der Regulie­

rungsperiode auf der Grundlage der Daten des letzten abgeschlossenen Geschäfts­

jahres. Dabei gilt gemäß § 6 Abs. 1 S. 4 ARegV das Kalenderjahr, in dem das der 

Kostenprüfung zugrunde liegende Geschäftsjahr endet, als Basisjahr im Sinne der 

Verordnung. Demnach erfolgt die Kostenprüfung auf der Grundlage der Kostendaten 

des Basisjahres 2011. 

Zentraler Maßstab ist damit die Kostenorientierung. Hierin spiegelt sich die wettbe­

werbspolitische Motivation des Gesetzgebers, mit der er auf das strukturelle Wettbe­

werbsdefizit der Netzmärkte reagiert: Als natürliche Monopolisten besteht für die 

Netzbetreiber kein Anreiz, ihre Netzentgelte effizient zu gestalten. In dieser Situation 

strukturell wettbewerbsdefizitärer Märkte zielt die Regulierung auf die Simulierung 

von Wettbewerb. Die Entgelte sollen so gebildet werden, wie sie sich bei funktionie­

rendem Wettbewerb herausbilden würden. Funktionierte der Wettbewerb, hätte jeder 

Netzbetreiber einen Anreiz, seine Kosten durch effizienten Netzbetrieb soweit wie 

möglich zu reduzieren. Monopolgewinne könnte er nicht erzielen. 

Für die Bestimmung des Ausgangsniveaus der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen 

für die zweite Regulierungsperiode Strom sind die Netzkosten nach§ 6 Abs. 1 Satz 1 

ARegV i. V. m. Teil 2 Abschnitt 1 (§§ 4 - 10) StromNEV zu ermitteln. Gemäß§ 4 

Abs. 2 StromNEV setzen sich die Netzkosten aus den aufwandsgleichen Kosten 

nach § 5 StromNEV, den kalkulatorischen Abschreibungen nach § 6 StromNEV, ·der 

kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung nach § 7 StromNEV sowie den kalkulatori­

schen Steuern nach § 8 StromNEV unter Abzug der kostenmindernden Erlöse und 
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Erträge nach § 9 StromNEV zusammen. Netzverluste sind gemäß § 10 StromNEV zu 

berücksichtigen. 

Bilanzielle und kalkulatorische Kosten sind nur insoweit anzusetzen, als sie einen 

Bezug zum Netzbetrieb aufweisen, den Kosten eines effizienten und strukturell ver

gleichbaren Netzbetreibers entsprechen (§ 4 Abs. 1, S. 1 StromNEV, § 21 Abs. 2 S. 

1 EnWG) und sich bei einem im Wettbewerb stehenden Unternehmen ihrem Umfang 

nach einstellen würden (vgl. § 21 Abs. 2 S. 2 EnWG): 

„Die Entgelte werden auf der Grundlage der Kosten einer Betriebsführung, die denen 

eines effizienten und strukturell vergleichbaren Netzbetreibers entsprechen müssen, 

unter Berücksichtigung von Anreizen für eine effiziente Leistungserbringung und ei­

ner angemessenen, wettbewerbsfähigen und risikoangepassten Verzinsung des ein­

gesetzten Kapitals gebildet. [ ... ] Soweit die Entgelte kostenorientiert gebildet werden, 

dürfen Kosten und Kostenbestandteile, die sich ihrem Umfang nach im Wettbewerb 

nicht einstellen würden, nicht berücksichtigt werden." 

1. Aufwandsgleiche Kosten 

1.0. Allgemeines 

Gemäß § 5 Abs. 1 Satz 1 StromNEV sind aufwandsgleiche Kostenpositionen nach 


Maßgabe des § 4 Abs. 1 StromNEV bei der Bestimmung der Netzkosten zu berück­


sichtigen. Sie sind den nach § 10 Abs. 3 EnWG oder nach § 4 Abs. 3 StromNEV er­


stellten Gewinn- und Verlustrechnungen für die Elektrizitätsübertragung und Elekt rizi­


tätsverteilung zu entnehmen. 


Gemäß § 6 Abs. 3 S. 2 ARegV, der die Unanwendbarkeit von § 3 Abs. 1 S. 4, 2. Hs. 


StromNEV statuiert, ist dabei die Berücksichtigung von Plankosten und -erlösen aus­


geschlossen. Kosten und Erlöse bzw. Erträge, die dem Grunde oder der Höhe nach 


auf einer Besonderheit des Geschäftsjahres beruhen, auf das sich die KostenprüfIUng 


bezieht, sind gern. § 6 Abs. 3 S. 1 ARegV nicht zu berücksichtigen. 


a) Aufwandsgleiche Kosten 

Aufwandsgleiche Kosten sind zu berücksichtigen, wenn sie einen Bezug zum Netz

betrieb aufweisen (§ 3 Abs. 1 S. 1 StromNEV). den Kosten eines effizienten und 

strukturell vergleichbaren Netzbetreibers entsprechen (§ 4 Abs. 1, Abs. 2 S. 1 

­

­

- 2 ­



StromNEV, § 21 Abs. 2 S. 1 EnWG) und sich bei einem im Wettbewerb stehenden 

Unternehmen ihrem Umfang nach einstellen würden (vgl. § 21 Abs. 2 S. 2 EnWG). 

Aufwandsgleiche Kosten sind nur anzuerkennen, wenn sie einen eindeutigen Bezug 

zum Netzbetrieb aufweisen. Kosten, die nicht ursächlich aus dem Betrieb des Netzes 

entstehen oder dem Betrieb des Netzes zu dienen bestimmt sind, sind folglich nicht 

zu berücksichtigen. Demgemäß sind Kosten, die ihrem Entstehensgrunde oder ihrem 

Verwendungszweck nach dem Vertrieb oder anderen Unternehmensaktivitäten zu­

zuordnen sind, grundsätzlich nicht auf den Netzbetrieb bezogen und somit nicht be­

rücksichtigungsfähig. 

Der Netzbetreiber ist darlegungs- und beweisverpflichtet für die Tatsache, dass die 

geltend gemachten Aufwendungen tatsächlich entstanden sind. Dies ergibt sich be­

reits aus der Natur der zu prüfenden Informationen, die allesamt dem Rechnungswe­

sen des Netzbetreibers entstammen. Diese internen Vorgänge sind der Beschluss­

kammer nicht bekannt, solange der Netzbetreiber nicht selber die beurteilungsrele­

vanten Kosten darlegt und diese dezidiert nachweist. Dem steht auch nicht der Amts­

ermittlungsgrundsatz entgegen. Der Pflicht der Behörde, den Sachverhalt in eigener 

Verantwortung aufzukHären (§ 68 EnWG und 24 VwVfG) stehen insoweit Obliegen­

heiten des Netzbetreibers gegenüber; die Mitwirkungspflicht begrenzt die Amtsermitt­

lungspflicht der Verwaltungsbehörde. Diese braucht entscheidungserhebliche Tatsa­

chen nicht zu ermitteln, die der Betroffene Ihr zu unterbreiten hat (vgl. BGH, EnVR 

79/07, Rn. 21; BVerwG, 5 C 27/85, NVwZ 1987, 405). Nicht nachgewiesene Kosten 

sind nicht anerkennungsfähig (so auch: OLG Düsseldorf, Vl-3 Kart. 472/06 (V) und 

BGH, EnVR 6/08). 

b) Schlüsselung von Kostenpositionen 

Einzelkosten des Netzes sind gern. § 4 Abs. 4 StromNEV dem Netz direkt zuzuord­

nen. Kosten des Netzes, die sich nicht oder nur mit unvertretbar hohem Aufwand als 

Einzelkosten direkt zurechnen lassen, sind als Gemeinkosten über eine verursa­

chungsgerechte Schlüsselung dem Elektrizitätsübertragungs- oder Elektrizitätsvertei­

lernetz zuzuordnen. Die zu Grunde gelegten Schlüssel müssen sachgerecht sein und 

den Grundsatz der S~etigkeit beachten. Die Schlüssel sind für sachkundige Dritte 

nachvollziehbar und vollständig zu dokumentieren. Änderungen eines Schlüssels 

sind nur zulässig, sofern diese sachlich geboten sind. Die hierfür maßgeblichen 

Gründe sind nachvollziehbar und vollständig zu dokumentieren. 
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Die Darlegung einer sachgerechten Schlüsselung kann durch Schlüssel gestützt 

werden, die eine möglichst große Nähe zur tatsächlichen Kostenverteilung aufwei­

sen. Stundenaufschreibungen einer Lohnbuchhaltung z.B. lassen eine anteilige Ver­

teilung der Kostenstelle auf den Netzbetrieb somit plausibler erscheinen, als Umsatz­

oder Gewinnschlüssel. Die Beschlusskammer behält sich somit vor auch sachge­

rechtere Schlüsselungen zur Anwendung zu bringen. 

c) Besonderheiten des Geschäftsjahres 

Soweit Kosten dem Grunde oder der Höhe nach auf einer Besonderheit des Ge­

schäftsjahres beruhen, auf das sich die Kostenprüfung bezieht, bleiben sie bei der 

Ermittlung des Ausgangsniveaus unberücksichtigt. Eine Besonderheit des Ge­

schäftsjahres liegt vor, wenn bestimmte Kosten des Netzbetriebs nicht periodisch 

wiederkehren, sondern ausschließlich, dem Grunde oder der Höhe nach, einmalig im 

Basisjahr i.S.d. § 6 Abs. 1 ARegV anfallen. Der Regelung des§ 6 Abs. 3 S. 1 ARegV 

liegt die Überlegung zu Grunde, dass die Heranziehung der Kosten eines bestimm­

ten Geschäftsjahres als Grundlage für die Festlegung der Erlösobergrenzen dann 

gerechtfertigt ist, wenn die Kostenstruktur in den aufeinanderfolgenden Geschäfts­

jahren in der Regel im Wesentlichen gleich ist (vgl. BGH, EnVR 48/10 - „EnBW .Re­

gional AG"). Mit diesem Konzept wäre nicht vereinbar, wenn das Ergebnis der Kos­

tenprüfung 2011 auch insoweit Grundlage für die Festsetzung der Erlösobergrenzen 

bi ldete, als dort Besonderheiten berücksichtigt sind, die ausschließlich in diesem Ge­

schäftsjahr aufgetreten sind. Es ist insbesondere davon auszugehen, dass Kosten 

dem Grunde oder der !Höhe nach eine Besonderheit des Geschäftsjahres darstellen, 

wenn diese in den Vorjahren dem Grunde oder der Höhe nach nicht angefallen sind 

und somit das Kostenniveau signifikant gegenüber den Kosten der Vorjahre erhöhen. 

d) Effiziente aufwandsgleiche Kosten 

Bilanzielle und kalkulatorische Kosten des Netzbetriebs sind nur insoweit anzuset­

zen, als sie den Kosten eines effizienten und strukturell vergleichbaren Netzbetrei­

bers entsprechen. Nach§ 4 Abs. 1 StromNEV sind folglich nicht jedwede angesetzte 

Höhe einer Kostenposition in die Kalkulation einstellbar. Insofern erfüllt § 4 Abs. 1 

StromNEV die Sicherungsfunktion, dass vorgezogene Aufwendungen (Zusammen­

ballung mehrerer Jahre) oder besonders teure Maßnahmen in maximal der auf 5 

Jahre verrateten Höhe anerkannt werden und nicht ggf. fünfmalige Berücksichtigung 

in der Kalkulation finden. 
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Die Berücksichtigung von Plankosten und -erlösen ist gern. § 6 Abs. 3 S. 2 ARegV 

ausgeschlossen. § 6 Abs. 3 S. 2 ARegV regelt, dass§ 3 Abs. 1 S. 4, 2. HS Strom­

NEV bei der Durchführung der Kostenprüfung zur Bestimmung des Ausgangsni­

veaus nach § 6 Abs. 1 ARegV keine Anwendung findet. Erlöse bzw. Erträge, die auf 

einer Besonderheit des Geschäftsjahres beruhen, sind gern. § 6 Abs. 3 S. 1 ARegV 

ebenfalls nicht zu berücksichtigen. Soweit nach § 6 Abs. 3 S. 1 ARegV Kosten dem 

Grunde oder der Höhe nach auf einer Besonderheit des Geschäftsjahres beruhen. 

auf das sich die Kostenprüfung bezieht, bleiben sie bei der Ermittlung des Aus­

gangsniveaus unberücksichtigt. 

e) Ggf. nicht zahlungswirksame Risikovorsorge (Rückstellungen) 

Rückstellungen werden für eine Verpflichtung, über deren Höhe und Eintreten Unsi­

cherheit herrscht gebildet. Die Bildung solcher Rückstellungen erfolgt im Wege einer 

aufwandswirksamen Zuführung. Voraussetzung ist hier, dass das Eintrittsereignis mit 

hinreichend großer Wahrscheinlichkeit belegt werden kann. 

Gemäß den Regelungen der StromNEV können aufwandsgleiche Kosten gemäß § 4 

und § 5 StromNEV als Kosten geltend gemacht werden. Diese werden aus der GuV 

überführt. Dementsprechend können Zuführungen von Rückstellungen sofern diese 

betriebsnotwendig sind und keine Besonderheit des Geschäftsjahres darstellen als 

Kosten angesetzt werden. Nicht erfolgswirksame Verbräuche von Rückstellungen 

können nicht angesetzt werden. 

1.1. Materialkosten 

1.1.1. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 

1.1.1.1. Aufwendungen für die Beschaffung von Verlustenergie 

Bei der Übertragung von Elektrizität in elektrischen Systemen entstehen zwangsHäu­

fig Energieverluste in Form von Stromwärmeverlusten, Eisenverlusten der Transfor­

matoren und Spulen oder als Ableit- und Koronaverluste. In einem elektrischen 

Energieversorgungsnetz sind diese Netzverluste im Rahmen einer zeitgleichen Be­

trachtung der Zählung der Einspeisungen in das Netz sowie der Zählung der Aus­

speisungen aus dem Netz sowie der Bestimmung weiterer separater Verbrauchsur­

sachen (z.B. Betriebsv.erbrauch, Stromdiebstahl) messbar. Hierzu ist ein eigener Ver­

lustenergiebilanzkreis zu führen. Die im Rahmen dieser Kostenprüfung relevanten 

Verlustenergiekosten ergeben sich aus den Beschaffungskosten der im Kalenderjahr 

2011 zum Einsatz gebrachten Verlustenergie(§ 10 Abs. 1 StromNEV). Verluste, die 

- 5­



nicht physikalisch bedingt sind (z.B. Betriebsverbrauch, Stromdiebstahl), sind nicht 


Bestandteil dieser Position. 


Preisseitig setzt die Beschlusskammer den von dem Netzbetreiber für das Kalender­


jahr 2011 angegebenen spezifischen Beschaffungspreis an. 


Zur Ermittlung der Verlustenergiebeschaffungskosten ist weiterhin festzustellen, ob 


die relative Höhe der Verlustenergiemengen effizient ist. Die Beschlusskammer hat 


eine nationale Vergleichsbetrachtung der Verlustenergiemengen je Spannungsebene 


durchgeführt. Die Stichprobe, über die plausible Daten vorlagen, umfasste ca. 150 


Netzbetreiber in Zuständigkeit der Bundesnetzagentur. Als Vergleichsbasis wurde 


das Verhältnis der Verlustenergiemenge zur spannungsebenenbezogenen ausge­


speisten Jahresarbeit (Bezug aus vorgelagerter Netzebene + Einspeisung aus Er­


zeugungsanlagen) herangezogen. Die sich hieraus ergebenden Durchschnitte s ind 


ggf. durch Konfidenzintervalle erhöht als Aufgriffsgrenze anzusetzen. Für in Ost­


deutschland gelegene Stromnetze wurden besondere Berechnungen angestellt, die 


zu folgendem Zielkorridor führen: {HS [< 0,5 %]; HS/MS [< 0,5 %); MS [< 1,26 %]; 


MS/NS [ < 1,76 %]; NS (< 4, 1 %]}. Wird der Zielkorridor überschritten, so sind die ent­


sprechenden Mengen nicht berücksichtigungsfähig, es sei denn, der Netzbetreiber 


legt nachvollziehbar dar, dass die Verlustmengen tatsächlich angefallen sind und die 


Überschreitung des Zielkorridors nicht auf Ineffizienzen beruht. 


Die vom Netzbetreiber geltend gemachten Kosten für die Beschaffung von Verlus­


tenergie in Höhe von- unter Ansatz der Verlustenergiemengen in Höhe von 


werden vollständig anerkannt. 

1.1.1.2. Aufwendungen für Stromeinspeisung durch Betreiber dezentraler 
Erzeugungsanlagen 

Unter den Aufwendungen für Stromeinspeisung durch Betreiber dezentraler Erzeu­

gungsanlagen sind Aufwendungen für den EEG- und den KWKG

Wälzungsmechanismus sowie die Entgelte für dezentrale Einspeisung gemäß § 18 

StromNEV dargestellt. 

1.1.1.2.1. Nach EEG (exklusive Einspeisemanagement-Maßnahmen) 

Das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) sieht vor, dass die finanzielle Belastung 

aus dem nach dem Gesetz aufgenommenen und vergüteten Strom aus Erneuerba

ren Energien bundesweit gleichmäßig verteilt wird. Dies wird durch den EEG

Wälzungsmechanismus sichergestellt. Der Verteilernetzbetreiber nimmt den von der 

EEG-Anlage produzierten Strom ab und vergütet ihn nach den im Erneuerbare­

­

­

­
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Energien-Gesetz (EEG) festgeschriebenen Sätzen. In der zweiten Stufe leitet der 

Verteilernetzbetreiber den EEG-Strom weiter an den regelzonenverantwortlichen 

Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) und erhält von diesem einen finanziellen Aus­

gleich. Die Aufwendungen aus Zahlungen an die Betreiber von EEG-Anlagen ent

sprechen dabei den Erträgen aus dem finanziellen Ausgleich. 

1.1.1.2.2. Nach KWK-G 


Das KWK-G fördert die Stromerzeugung bei gleichzeitiger Umwandlung von einge­


setzter Energie in elektrische Energie und Nutzwärme. Zur bundesweiten Vergleich­


mäßigung der KWK-G-Förderung ist innerhalb des Gesetzes ein entsprechendes 


Ausgleichsverfahren implementiert (§ 9 KWKG). Netzbetreiber sind verpflichtet, 


KWK-Anlagen an ihr Netz anzuschließen und den in diesen Anlagen erzeugten 


KWK-Strom abzunehmen. Die Vergütung an den KWK-Anlagenbetreiber setzt sich 


aus dem Preis für den KWK-Strom und dem gesetzlichen KWK-Zuschlag - der ei­


gentlichen KWK-Förderung - zusammen. Der dem aufnehmenden Netzbetreiber vor­


gelagerte Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) ist seinerseits zur Zahlung des KWK­


Zuschlags verpflichtet.. Aufwendungen und Erträge des Verteilernetzbetreibers .aus 


dem KWK-Zuschlag g1leichen sich also aus. Der aufgenommene KWK-Strom wird 


vom Netzbetreiber vermarktet. Die Beschlusskammer geht davon aus, dass der 


KWK-Strom zu den gDeichen Konditionen verkauft werden kann wie er aufgekauft 


wurde. Geringfügige Über- oder Unterdeckungen gleichen sich dabei im Zeitverlauf 


aus. 


Der KWK-Anlagenbetreiber kann den erzeugten KWK-Strom aber auch an einen 


Dritten (z. B. Stromhändler) verkaufen. In diesem Fall erhält er vom Netzbetreiber 


lediglich den KWK-Zuschlag vergütet. Der dem aufnehmenden Netzbetreiber vorge­


lagerte Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) ist seinerseits zur Zahlung des KWK­


Zuschlags verpflichtet. 


1.1.1.2.3. Nach§ 18 StromNEV 


Betreiber von dezentralen Erzeugungsanlagen erhalten nach § 18 StromNEV vom 


Netzbetreiber ein Entgelt, das den gegenüber den vorgelagerten Netz- oder Um­


spannebenen durch die jeweilige Einspeisung vermiedenen Netzentgelten entspricht. 


Entsprechend § 5 Abs. 3 StrornNEV sind hierbei die Zahlungen des letzten abge­


schlossenen Geschäftsjahres als Kostenposition bei der Bestimmung der Netzkosten 


zu berücksichtigen. 


Der Ansatz der vermiedenen Netzentgelte ist aus der Anlage 1 ersichtlich. 


­
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1.1.1.2.4. Einspeisemanagement-Maßnahmen 


Die Aufwendungen für Einspeisemanagement - Maßnahmen umfassen die Entschä­


digungszahlungen nach § 11 EEG. Gemäß §§ 11 und 12 EEG können Netzbetreiber 


bei einer Netzüberlastung im Sinne des § 6 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2 Nr. 1 oder 2 Buch­


stabe a EEG in die Einspeiseleistung von Stromerzeugungsanlagen, die nach dem 


EEG oder dem KWKG gefördert werden, eingreifen, um die störende Netzüberlas­


tung zu beseitigen. Die von der Regelung nach § 11 EEG betroffenen Betreiber von 


Stromerzeugungsanlagen erhalten hierfür eine Entschädigung. 


1.1 .1.3. Betriebsverbrauch 


Die Position umfasst den Betrag, den der Netzbetreiber zur eigenbetrieblichen Nut­


zung verwendet. Dieser auf tatsächlich gemessenen Werten beruhende Letztver­


brauch (Strom, Gas, Wasser etc.) muss durch Rechnungsstellung nachweisbar sein. 


Der Stromverbrauch muss dabei den Effizienzanforderungen insoweit genügen, als 


dass keine überhöhten Strombeschaffungspreise in die Kalkulation Eingang finden. 


Als Vergleichsmaßstab ist das Beschaffungspreisniveau der Verlustenergie gemäß 


FSV Verlustenergie heranzuziehen. 


1.1.1.4. Aufwendungen für Differenz-Bilanzkreis bzw. Aufwendungen für 

den Ausgleich von Abweichungen bei Standardlastprofilen 


Betreiber von Elektrizitätsverteilernetzen stehen bei Kunden, deren Leistungswerte 


aus Gründen der Kosteneffizienz nicht gemessen sondern prognostiziert werden, vor 


der Aufgabe, ein geeignetes Verfahren zum Ausgleich ggf. entstehender Abweichun­


gen von den standard isierten Lastprofilen (Standardlastprofile) festzu legen. Die Be­


treiber von Elektrizitätsverteilernetzen wählen zwischen dem synthetischen oder dem 


analytischen Verfahren. 


Beim analytischen Lastprofil prognostizieren der oder die Stromhändler die erwarte­

ten Lastprofile ihrer Kleinkunden und speisen danach Strom ins Netz ein. Die Be

rechnungen des Verteilernetzbetreibers erfolgen jedoch erst nach der Lieferung. Das 

analytische Lastprofil hat für den Netzbetreiber den Vorteil, dass die gesamte Klein

kundenlast auf die Stromhändler aufgeteilt wird. Beim analytischen Verfahren entste­

hen keine Kosten für den Netznutzer. 

Das synthetische Lastprofil ordnet statistisch ermittelte Lastprofile bestimmten Klein­

kundengruppen nach spezifischen Verbrauchsmustern zu. Die Stromhändler speisen 

Elektrizität auf der Grundlage der Summen dieser synthetischen Lastprofile ein. Beim 

­

­
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synthetischen Verfahren entstehen ggf. Kosten in Höhe der Leistungsabweichung. 

Die Mehr- oder Mindermengen sind hingegen zwischen Netzbetreiber und Händler 

abzurechnen und somit für die Netzkosten neutral. 

Vor dem Hintergrund, dass der Netzbetreiber beim analytischen Verfahren alle Kos­

ten auf die Händler überwälzen kann und somit die Netzentgelte nicht belastet wer­

den, erscheint es unter Effizienzgesichtspunkten zumindest fragwürd ig, ob überhaupt 

Kosten für diese Position in den Netzentgelten berücksichtigt werden können. 

Darüber hinaus ist zu beachten, dass aus Differenzbilanzkreisabweichungen sowohl 

Kosten als auch Erlöse generiert werden können. Je nachdem, ob der Differenzbi­

lanzkreis über- oder unterspeist ist, muss die überschüssige Energie verkauft oder 

die benötigte Energie gekauft werden. Erlöse können beispielsweise dann entstehen, 

wenn die Ausgleichsenergiemenge zum Abbau des Überschusses größer ist als die 

Ausgleichsenergiemenge zum Schließen der Lücke. Erlöse entstehen auch dann. 

wenn der Verkaufspreis höher ist als der Kaufpreis. Die Beschlusskammer geht da­

von aus, dass sich Kosten und Erlöse im Zeitverlauf in etwa ausgleichen. Aus d ie­

sem Grund hält es die Beschlusskammer für sachgerecht, zu Gunsten wie zu Un­

gunsten des Netzbetreibers keine Erlöse oder Kosten bei der Bestimmung des Aus­

gangsniveaus zu berücksichtigen. 

Insofern ist die angegebene Kostenposition in Höhe von anzuset­

zen. 

1.1.2. Aufwendungen für bezogene Leistungen 
Unter den Aufwendungen für bezogene Leistungen sind insbesondere Aufwendun­

gen an vorgelagerte Netzbetreiber, Aufwendungen für Blindstrom, für überlassene 

Netzinfrastruktur, für singulär genutzte Betriebsmittel, für durch Dritte erbrachte Be­

triebsführung und für durch Dritte erbrachte Wartungs- und lnstandhaltungsleistun­

gen dargestellt. 

1.1.2.1. Aufwendungen an vorgelagerten Netzbetreiber 

Der Ansatz der Aufwendungen an den vorgelagerten Netzbetreiber ist aus der Anla­

ge 1 ersichtlich. 

Zu den vorgelagerten Netzkosten zählen neben den Kosten für Leistung, Arbeit, 

Messung, Abrechnung; und Messstellenbetrieb auch folgende Aufwendungen: 
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• Aufwendungen für Netzreservekapazität (vgl. 1.1.2.1.a.) 

• Aufwendungen gemäß§ 14 Abs. 2 StromNEV (1 .1.2.1 .b.) 

• Aufwendungen für unterspannungsseitige Messung (1.1.2.1.c.) 

• Aufwendungen für Blindstrom (1.1 .2.2.) 

• Aufwendungen für singulär genutzte Betriebsmittel (1.1.2.4.) 

1.1.2.1 .a. davon Aufwendungen für Netzreservekapazität 

Netzbetreiber haben die Möglichkeit. Netzreserve beim vorgelagerten Netzbetreiber 

zu bestellen und in Anspruch zu nehmen, um höhere vorgelagerte Netzkosten auf­

grund von Leistungsspitzen wegen des Ausfalls von dezentralen Erzeugungsanlagen 

oder von Betriebsmitteln zu vermeiden. Es besteht also ein unmittelbarer Zusam­

menhang zwischen der Jahreshöchstlast und den Aufwendungen für Netzreserveka­

pazität. Die in der Erlösobergrenze enthaltenen Ansätze sollen wertmäßig dem Be­

trag entsprechen, der dem Netzbetreiber vom vorgelagerten Netzbetreiber für die 

Vorhaltung und Inanspruchnahme von Netzreservekapazität in Rechnung gestellt 

wird. 

1.1.2.1.b. davon Aufwendungen gemäß§ 14 Abs. 2 StromNEV (Pancaking) 

Die Position ergibt siclh aus vertraglichen Vereinbarungen zwischen Netzbetreibern, 

die direkt miteinander verbundene Netze der gleichen Netz- oder Umspannebene 

gemäß§ 14 Abs. 2 S. 3 StromNEV betreiben. Der Leitfaden der Beschlusskammer 8 

zur Findung sachgerechter Sonderregelungen in den Fällen der Kostenwälzung nach 

§ 14 Abs. 2 Satz 3 StromNEV ist zu beachten. Der Nachweis, class clie Vorausset­

zungen für die Anwendung des§ 14 Abs. 2 S. 3 StromNEV vorliegen, ist durch den 

Netzbetreiber zu erbringen. 

1.1.2.1.c. davon Aufwendungen für unterspannungsseitige Messung 

Bei unterspannungsseitiger Messung wird durch den vorgelagerten Netzbetreiber ein 

Aufschlag auf die Arbeitsmenge oder den Arbeitspreis vorgenommen, um die mit der 

Transformation verbundenen Stromverluste zu decken. Die korrespondierenden Er­

löse des vorgelagerten Netzbetreibers werden bei diesem bei der Bestimmung des 

Regulierungskontosaldos abgeglichen. 

1.1.2.2. Aufwendlungen für Blindstrom 

Durch lange Transportwege oder durch den Einsatz von Kondensatoren oder Spulen 

kann es zu einer Phasenverschiebung kommen. Bei Einsatz von Spulen tritt nach 

Anlegen einer Wechselspannung der Strom verspätet auf (induktive Blindleistung). 
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Bei Kondensatoren tritt sofort der gesamte Strom auf, die Spannung muss sich aber 

erst aufbauen. Legt man Wechselspannung an, eilt die Spannung dem Strom nach 

(Kapazitive Blindleistung). Werden bei der Phasenverschiebung Grenzwerte über­

schritten (i.d.R. Phasenverschiebung 25", d.h. Wirkleistung =90 %), muss der Netz­

betreiber ein Entgelt an den vorgelagerten Netzbetreiber bezahlen. 

1.1.2.3. Aufwendungen für überlassene Netzinfrastruktur 

Unter der Position „Aufwendungen für überlassene Netzinfrastruktur" sind regelmä­

ßig die sog. Pachtentgelte für die Überlassung betriebsnotwendiger Anlagegüter zu 

erfassen. Solche Aufwendungen entstehen dann, wenn der Netzbetreiber ganz oder 

teilweise nicht Eigentümer des entsprechenden Anlagevermögens ist, sondern ihm 

dieses aufgrund einer schuldrechtlichen Vereinbarung („Pachtvertrag") vom Eigen­

tümer zur Nutzung, d. h. für die Zwecke des Netzbetriebs, überlassen wird. Die aus 

der Überlassung des Anlagevermögens nach § 4 Abs. 5 StromNEV resultierenden 

Kosten („Pachtzins") sind nur bis zu der Höhe anerkennungsfähig, wie sie anfielen, 

wenn der Netzbetreiber Eigentümer der Anlagen wäre. Maßgeblich sind somit die 

Kapitalkosten des durch den Verpächter eingesetzten Kapitals (Abschreibungen, 

Zinsen und Gewerbesteuer). Für die Kalkulation ist damit die Kapitalstruktur und der 

Gewerbesteuerhebesatz des Verpächters maßgeblich, Fremdkapitalzinsen und Bau­

kostenzuschüsse sind zu berücksichtigen. Grundlage der Prüfung und damit einer 

Anerkennung von Kosten ist der eingereichte Verpächterbogen. 

Der Netzbetreiber hat in der genannten Position Aufwendungen in Höhe von

geltend gemacht. Die Herleitung der genannten anerkennungsfähigen 

Kosten ist Abschnitt 6. zu entnehmen. 

1.1.2.4. Aufwendungen für singulär genutzte Betriebsmittel 

Die Anpachtung von Nletzanlagen kann dazu führen, dass sich der Netzanschluss an 

eine höhere und somit günstigere Spannungs- oder Umspannungsebene verlagert. 

Nach § 19 Abs. 3 StromNEV wird für bestimmte Anschlusssituationen (singulär ge­

nutztes Betriebsmittel) ein gesondertes Entgelt definiert. Es handelt sich um ein sin­

gulär genutztes Betriebsmittel, wenn „ein Netznutzer sämtliche in einer Netz- oder 

Umspannebene von ihm genutzten Betriebsmittel ausschließlich selbst nutzt". Das 

kann z.B. ein Transformator sein, der nur von einem Kunden genutzt wird und der ihn 

mit dem 380-kV-Höchstspannungsnetz verbindet. In diesem Fall wird ein nach den 

gesetzlichen Vorgaben die Bestimmung eines „angemessenen Entgelts" festgel·egt. 
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Bei Aufwendungen für singulär genutzte Betriebsmittel handelt es sich dem Grunde 

nach um vorgelagerte Netzkosten im Sinne des § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 ARegV 

1.1.2.5. Aufwendungen für durch Dritte erbrachte Betriebsführung 

Aufwendungen für durch Dritte erbrachte Betriebsführung betreffen regelmäßig Ver­

tragsgestaltungen ausgelagerter Betriebskosten. Die durch Dritte erbrachten Dienst­

leistungen sind nach § 4 Abs. 5a StromNEV maximal in der Höhe anzusetzen, wie 

sie anfielen, wenn der INetzbetreiber die Leistungen selbst erbringen würde. 

Grundlage der Prüfung der durch verbundene Unternehmen erbrachten Betriebsfüh­

rung ist der jeweils eingereichte Dienstleistungsbogen für die sieben wertmäßig größ­

ten Dienstleistungsverträge mit verbundenen Unternehmen i. S. d. § 6 b Abs. 2 

EnWG. Maßgeblich fürr die Anerkennung der durch die Dienstleistung verursachten 

Kosten sind somit die Kalkulationsmaßstäbe nach der StromNEV. 

Darüber hinaus müssen die Dienstleistungsverträge einem Fremdvergleichsmaßstab 

standhalten. Die Marktgerechtigkeit der in Ansatz gebrachten Vergütungssätze ist 

vom Netzbetreiber darzulegen und zu beweisen. 1. d. R. hat der Netzbetreiber in 

nachvollziehbarer Weise zu dokumentieren, dass er Preisvergleiche angestellt hat 

bzw. die Vergabe von Dienstleistungsaufträgen im Wege der Ausschreibung erfolgt 

ist. Zudem darf die durch Dritte erbrachte Betriebsführung kostenseitig natürlich nicht 

den Wert übersteigen, der zuvor bei eigener Bewirtschaftung durchgriff. 

1.1.2.6. Aufwendungen für durch Dritte erbrachte Wartungs- und lnstand­
haltungsleistungen 

Aufwendungen für durch Dritte erbrachte Betriebsführung betreffen regelmäßig Ver­

tragsgestaltungen ausgelagerter Betriebskosten. Die durch Dritte erbrachten Dienst­

leistungen sind nach § 4 Abs. 5a StromNEV maximal in der Höhe anzusetzen, wie 

sie anfielen, wenn der Netzbetreiber die Leistungen selbst erbringen würde. 

Grundlage der Prüfung der durch vefbundene Unternehmen erbrachten Betriebsfüh­

rung ist der jeweils eingereichte Dienstleistungsbogen für die sieben wertmäßig größ­

ten Dienstleistungsverträge mit verbundenen Unternehmen i. S. d. § 6 b Abs. 2 

EnWG. Maßgeblich für die Anerkennung der durch die Dienstleistung verursachten 

Kosten sind somit die Kalkulationsmaßstäbe nach der StromNEV. 

Darüber hinaus müssen die Dienstleistungsverträge einem Fremdvergleichsmaßstab 

standhalten. Die Mark1gerechtigkeit der in Ansatz gebrachten Vergütungssätze ist 
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vom Netzbetreiber darzulegen und zu beweisen. 1. d. R. hat der Netzbetreiber in 

nachvollziehbarer Weise zu dokumentieren, dass er Preisvergleiche angestellt hat 

bzw. die Vergabe von Dienstleistungsaufträgen im Wege der Ausschreibung erfolgt 

ist. Zudem darf die durch Dritte erbrachte Betriebsführung kostenseitig natürlich nicht 

den Wert übersteigen, der zuvor bei eigener Bewirtschaftung durchgriff. 

Der Netzbetreiber gibt für die seitens der Stadtwerke Arnstadt GmbH erbrachten 

Dienstleistungen Aufwendungen in Höhe von an. Darüber hinaus hat der 

Netzbetreiber für diese Dienstleistungen einen gesonderten Erhebungsbogen über­

mittelt. Daraus wurde ersichtlich, dass der Netzbetreiber die Veränderung der histori­

schen Anschaffungs- und Herstellungskosten vorgenommen hat. 

Die historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten des Basisjahres 2004 mit 

den zum damaligen Zeitpunkt gewählten Zugangsjahren und Zuordnungen zu den 

jeweiligen Anlagengruppen wurden im Rahmen des Beschlusses [BKS- 05/312] be­

reits geprüft und festgestellt und sind grundsätzlich unverändert fortzuführen, es sei 

denn Anlagenabgänge mindern den Anlagenbestand. 

Im Rahman der Anhörung zur Ermittlung des Ausgangsniveaus für die Bestimmung 

der Erlösobergrenze für die zweite Regulierungsperiode wurden die Vermögensab­

gänge in Höhe von - aus der Anlagegruppe .Sonstiges" und aus der Anla­

gegruppe „Fernsprechleitungen" in Höhe von- als Ausscheiden aus dem 

Anlagevermögen von der Beschlusskammer behandelt. 

Mit den Schreiben vom 06.10.2015 und vom 13.10.2015 (E-Mail) hat der Netzbetrei­

ber zu Veränderungen von Anschaffungs- und Herstellungskosten bei dem Dienst­

leister Stellungen genommen. Darin erläutert er, dass es bei den oben genannten 

Vermögensabgängen um Umgruppierung u. a. in die Anlagekategorie wie „Rund­

steuer-, Fernsteuer-, Fernmelde-, Fernmess-, Automatikanlagen, Strom- und Span­

nungswandler, Netzschutzeinrichtungen", „Verwaltungsgebäude", „Geschäftsausstat­

tung" und „Werkzeuge" handelt. 

Nach § 6 Abs. 3 und 4 StromNEV bilden die jeweiligen historischen Anschaffungs­

und Herstellungskosten den Ausgangspunkt für die Wertbestimmung des Sachanla­

gevermögens, insofern die in Rede stehenden Vermögensteile betriebsnotwendig 

sind. 
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Umbuchungen zwischen den Anlagengruppen oder Veränderungen in den Zugangs­

jahren sind laut StromNEV-Vorgaben insofern nicht nachzuvollziehen und unzu läs­

sig, da durch die entsprechenden Veränderungen bereits verdiente Abschreibungen 

und Restwerte erneut in Ansatz gebracht werden könnten. Die einmal gewählte Nut­

zungsdauer und das ursprüngliche Zugangsjahr sind unverändert fortzuführen, um 

das in § 6 Abs. 5 und § 6 Abs. 7 StromNEV vorgegebene Verbot von Abschreibun­

gen unter Null umzusetzen. 

Entsprechend diesem Dienstleistungserhebungsbogen unter Berücksichtigung der 

Stellungnahmen des Netzbetreibers vom 06.10.2015 und vom 13.1 0.2015 liegt der 

nach den kalkulatorischen Vorgaben der StromNEV ermittelte Preis fü r die Erbrin­

gung von Dienstleistungen durch Dritte jedoch oberhalb des tatsächlich gezahlten 

Entgeltes. In diesem Fall ist ausschließlich auf die Kosten in der Höhe des tatsäch­

lich gezahlten Entgeltes nach § 5 Abs.1 StromNEV abzustellen. 

1.2. Personalkosten 

Personalkosten setzen sich aus den Kosten für Gehälter und Löhne (Lohnkosten), 

aus den Kosten für soziale Aufwendungen gern. § 275 II Nr. 6b HGB (Arbeitgeberan­

teile an der Unfallversicherung und Sozialversicherung (Angestellten-, Arbeiterren­

ten-, Knappschafts-, Kranken-, Pflege-, Arbeitslosenversicherung)) und aus den f rei­

willigen Personalnebenkosten gern. § 275 II Nr. 8 und III Nr. 7 HGB (Aufwendungen 

für Altersversorgung und für Unterstützung, z.B. Zuschüsse an Pensionskassen, 

Gratifikationen, Werkküchen, Werkswohnungen, Unterstützungseinrichtungen, Aus­

gaben für kulturelle und sportliche Förderung der Belegschaftsmitglieder) zusammen. 

Anerkennungsfähige Personalkosten müssen sich immer auf einen Arbeitnehmer 

des Stromnetzbetreibers und das Jahr 201 1 beziehen. 

1.2.1. Löhne und Gehälter 

Unter der Position Löhne und Gehälter werden die Bruttobeträge der Arbeitsentgelte 

zusammengefasst. Zu Löhnen und Gehältern gehören alle Vergütungen, die die Be­

legschaftsmitglieder (Arbeiter und Angestellte) und Geschäftsführer sowie Mitglieder 

des Vorstands erhalten, gleichgültig in welcher Form sie gewährt werden, also auch 

Sachbezüge, Aufwandsentschädigungen etc. Die Buchung von Löhnen und Gehäl­

tern erfolgt auf bes. Aufwandskonten als Teil der Personalkosten. Belege für berech­

nete und gezahlte Löhne und Gehälter können Lohnlisten und Gehaltslisten sein. 
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Der Betrag ist in der Regel der Gewinn- und Verlustrechnung zu entnehmen, entwe­

der 

• 	 beim Gesamtkostenverfahren unter Personalaufwand, getrennt in 

(1) Löhne und Gehälter sowie 

(2) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unter

stützung 

oder 

• 	 beim Umsatzkostenverfahren separiert aus den Positionen Herstellungskos­

ten, Vertriebs- und Verwaltungskosten. 

Kosten aus der im gesetzlichen Rahmen ausgeübten Betriebs- und Personalratstä­

tigkeit, Kosten aus der Berufsausbildung und Weiterbildung im Unternehmen und 

Kosten von Betriebskindertagesstätten für Kinder der im Netzbereich beschäftigten 

Betriebsangehörigen betreffen teilweise Lohnbestandteile. Diese Positionen sind un

ter 1.2.1. aufgeführt. Keinen Lohn stellen hingegen betriebliche und tarifvertragliche 

Vereinbarungen zu Lohnzusatzleistungen dar, soweit diese in der Zeit vor dem 31 . 

Dez. 2008 abgeschlossen worden sind. Diese Position ist daher regelmäßig neu zu

zuordnen. Bei allen Positionen ist zu beachten, dass die Kosten das übliche Maß 

nicht überschreiten dürfen. 

1.2.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Un­

ters tützung 


Die Position setzt sich zusammen aus Aufwendungen gern. § 275 II Nr. 6b HGB (Ar­


beitgeberanteile an der Unfallversicherung und Sozialversicherung (Angestellten-, 


Arbeiterrenten-, Knappschafts-, Kranken-, Pflege-, Arbeitslosenversicherung)) und 


aus den freiwilligen P·ersonalnebenkosten gern. § 275 II Nr. 8 und III Nr. 7 HGB 


(Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, z.B. Zuschüsse an Pen­


sionskassen, Gratifikationen, Werkküchen, Werkswohnungen, Unterstützungseinrich­


tungen, Ausgaben für kulturelle und sportliche Förderung der Belegschaftsmitglie­


der). 


1.2.2.1 Altersversorgung 


Gern. § 275 II Nr. 8 und III Nr. 7 HGB können Aufwendungen für die Altersversor­


gung der Netzmitarbeiter entstehen; die ggf. fü r die Kalkulation von Bedeutung sind. 


Der Effizienzgedanke verhindert jedoch die Übernahme jeglicher Aufwendungen in 


die Betrachtung. Personalzusatzkosten (Soziale Abgaben und Aufwendungen für 


­

­

­
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Altersversorgung und für Unterstützung) sind der Höhe nach anerkennungsfähig, 

wenn sie zu den Personalkosten in einem angemessenen Verhältnis stehen. Ein effi

zienter und strukturell vergleichbarer Netzbetreiber (§ 21 Abs. 2 EnWG) ist unter 

Wettbewerbsgesichtspunkten gezwungen, sich an den im Wettbewerb über den Er­

lös durchsetzbaren Personalzusatzkosten zu orientieren. Insbesondere die betriebli­

chen Altersversorgungsmaßnahmen und Aufwendungen für Vorruhestandsregelun

gen werden dadurch auf ein wettbewerbliches Maß begrenzt. Die Ansprüche der Ar­

beitnehmer selbst werden durch diese Prüfung nicht betroffen. 

Die Finanzmittel der gesammelten jährlichen Zuführungen zu den Rückstellungen für 

Altersversorgung und Pensionen sind bei der Kalkulation Netzkosten mindernd in 

Ansatz zu bringen, siehe hierzu 3. 1.4.2.1. 

1.2.2.2 Soziale Abgaben und sonstige Aufwendungen 


Kosten für soziale Abgaben bzw. sonstige Aufwendungen gern. § 275 II Nr. 6b HGB 


(Arbeitgeberanteile an der Unfallversicherung und Sozialversicherung (Angestellten-, 


Arbeiterrenten-, Knappschafts-, Kranken-, Pflege-, Arbeitslosenversicherung)) s ind 


ggf. berücksichtigungsfähig, insofern die entsprechenden Aufwendungen dem Effi­


zienzgedanken Rechnung tragen. Der Effizienzgedanke verhindert jedoch die Über­


nahme jeglicher Aufwendungen in die Betrachtung. 


1.3. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 


Fremdkapitalzinsen sind gemäß § 5 Abs. 2 StromNEV in ihrer tatsächlichen Auf­


wandshöhe zu berücksichtigen, höchstens jedoch in der Höhe kapitalmarktüblicher 


Zinsen für vergleichbare Kreditaufnahmen. Mit dem zweiten Halbsatz dieser Rege­


lung hat der Verordnungsgeber § 4 Abs. 1 StromNEV konkretisiert, nach dem bilan­


zielle und kalkulatorische Kosten des Netzbetriebs nur insoweit anzusetzen sind, als 


sie den Kosten eines effizienten und strukturell vergleichbaren Netzbetreibers ent­


sprechen. 


Dabei ist auf die Kreditbedingungen im Zeitpunkt der Aufnahme des jeweiligen Kredi­

tes abzustellen. Zwar kann es vorkommen, dass eine Kreditaufnahme sich im Zeit

verlauf als nicht vorteilhaft erweist, weil das Marktzinsniveau nach der Kreditaufnah

me gesunken ist. Ex ante ist aber eine solche Entwicklung in der Regel nicht sicher 

erkennbar. Im Zweifel, hat der Netzbetreiber darzulegen, dass seine individuellen 

Kreditkonditionen im Zeitpunkt der Kreditaufnahme den damals gültigen Kreditkondi

tionen entsprachen. Zur Prüfung der Angemessenheit sind hierfür Plausibilisierungs

­

­

­

­

­

­
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zinssatzreihen von der Beschlusskammer herangezogen worden, die erhöht um ei­

nen Relevanzabstand die Zinsreihe (vgl. Ausführungen zur Eigenkapitalverzinsung) 

widerspiegelt, die sich an den Werten der BR.-Drs 520/1/12 orientiert. Somit ergeben 

sich die Plausibilisierungszinssatzreihen aus dem Mittelwert des auf die letzten zehn 

abgeschlossenen Kalenderjahre bezogenen Durchschnitts der von der Deutschen 

Bundesbank veröffentlichten Umlaufsrendite festverzinslicher Wertpapiere inländi­

scher Emittenten - Anleihen der öffentlichen Hand, der Umlaufsrendite festverzinsli­

cher Wertpapiere inländischer Emittenten - Anleihen von Unternehmen (Nicht-MIFls) 

und der Umlaufsrendite inländischer Inhaberschuldverschreibungen - Hypotheken­

pfandbriefe und der Addition eines Relevanzabstandes in Höhe von 0, 1 %. Kreditkos­

ten, die aus einer Kreditaufnahme mit Festzinsvereinbarung resultieren, sind grund­

sätzlich anzuerkennern, auch wenn zwischenzeitlich das Marktzinsniveau niedriger 

liegt, es sei denn, dass eine Umfinanzierung unter Berücksichtigung etwaiger Vorfäl­

ligkeitsentschädigungen zu geringeren Kreditkosten führen würde. 

Die im Tabellenblatt „A5. Darlehensspiegel 11" von dem Netzbetreiber eingetragenen 

Beträge für „Zinsen und ähnliche Aufwendungen" werden mit Hilfe der genannten 

jahresindividuellen Zinssatzreihen plausibilisiert. Die Beschlusskammer geht vorläu­

fig davon aus, dass die zu den genannten Beträgen korrespondierenden Zinssätze 

überhöht sind, wenn diese über den Plausibilisierungszinssatzreihen liegen. In die­

sem Fall wird der jeweilige von der Besc.hlusskammer ermittelte Referenzzinssatz zu 

Bestimmung der anzuerkennenden Fremdkapitalzinsen verwendet. Um die durch­

schnittliche Zinsbelastung des Kalenderjahres 2011 festzustellen, wird anhand der 

Angaben im Tabellenblatt „A5. Darlehensspiegel 11" zudem das durchschnittlich ge­

bundene Kapital des Kalenderjahres 2011 für das jeweilige Darlehen herangezogen. 

1.3.1. gegenüber verbundenen Unternehmen 

Kreditaufnahmen des Netzbetreibers bei assoziierten Unternehmen bedürfen stets 

einer kritischen Überprüfung. Dies gilt sowohl hinsichtlich der Kreditkosten als auch 

der gewählten Zinsbindungsfristen und der aufgenommen Volumina. Es gelten auch 

insoweit die zuvor beschriebenen Grundsätze. Bei der Kreditaufnahme des Netzbe­

treibers bei einem assoziierten Unternehmen trifft jedoch den Netzbetreiber eine ver­

stärkte Nachweislast hinsichtlich der Marktüblichkeit der Kreditbedingungen. 

Bei der Kreditaufnahme des Netzbetreibers bei einem assoziierten Unternehmen trifft 

jedoch den Netzbetreiber eine verstä(kte Nachweislast. Dies gilt sowohl hinsichtlich 
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der Kreditkosten als auch der gewählten Zinsbindungsfristen und der aufgenommen 

Volumina. Diese aufwandsgleichen Kosten sind nur anzuerkennen, wenn sie einen 

eindeutigen Bezug zum Netzbetrieb aufweisen. 

Der Netzbetreiber ist darlegungs- und beweisverpflichtet für die Tatsache, dass die 

geltend gemachten Aufwendungen tatsächlich entstanden sind. Dies ergibt sich be­

reits aus der Natur der zu prüfenden Informationen, die allesamt dem Rechnungswe­

sen des Netzbetreibers entstammen. Diese internen Vorgänge sind der Beschluss­

kammer nicht bekannt, solange der Netzbetreiber nicht selber die beurteilungsre le­

vanten Kosten darlegt und diese dezidiert nachweist. Dem steht auch nicht der 

Amtsermittlungsgrundsatz entgegen. Der Pflicht der Behörde, den Sachverhalt in 

eigener Verantwortung aufzuklären (§ 68 EnWG und 24 VwVfG) stehen insoweit Ob­

liegenheiten des Netzbetreibers gegenüber; die Mitwirkungspflicht begrenzt die 

Amtsermittlungspflicht der Verwaltungsbehörde. Diese braucht entscheidungserheb­

liche Tatsachen nicht zu ermitteln, die der Betroffene ihr zu unterbreiten hat (vgl. 

BGH, EnVR 79/07, Rn. 21; BVerwG, 5 C 27/85, NVwZ 1987, 405). Nicht nachgewie­

sene Kosten sind nicht anerkennungsfähig (so auch: OLG Düsseldorf, Vl-3 Karl. 

472/06 (V) und BGH, EnVR 6/08). 

1.3.2. gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteh t 

Es gelten die Ausführungen zu Ziffer 1.3. und 1.3.1 . entsprechend. 

1.3.3. gegenüber Kreditinstituten 

Zinsen für Kreditaufnahmen von nicht mit Netzbetreibern verbundenen Kreditgebern 

sind grundsätzlich zu berücksichtigen, es sei denn dass dem Netzbetreiber günstige­

re Kreditaufnahmemöglichkeiten im Zeitpunkt der Kreditaufnahme zur Verfügung 

standen. Sollten sich bei der Prüfung entsprechende Anhaltspunkte ergeben, muss 

der Netzbetreiber darlegen, dass keine günstigere Finanzierungsmöglichkeit be­

stand. 

1.3.4. Sonstiges 

Die Rückstellungsbestände für die Periodenübergreifende Saldierung werden von 

der Beschlusskammer im Rahmen der Ermittlung der Eigenkapitalverzinsungsbasis 

als Abzugsposition be~ücksichtigt. Dies dient dazu, die vom Netzkunden zu viel ge­

leisteten Zahlungen kostenmindernd zu berücksichtigen. Die korrespondierende Zu­

führung oder Auflösung wird in Höhe des Zinsanteils einbezogen. Daher ist die an­
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gegebene Kostenposition um die Zuführung des Zinsanteils zu den Rückstellungen 

periodenübergreifende Saldierung in Höhe von- zu erhöhen. 

1.3. Sonstige Steuern 

Betriebssteuern sind alle Steuern, die in der Steuerbilanz abzugsfähige Betriebsaus­

gaben sind. Die kalkulatorische Gewerbesteuer gemäß § 8 StromNEV stellt keine 

Betriebssteuer dar. 

1.4. Sonstige betriebliche Aufwendungen 

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten aufwandsgleiche Kosten für 

Konzessionsabgaben, Mieten, sonstige Pachtzinsen, sonstige Leasingraten, Gebüh­

ren und Beiträge, Versicherungen, Bürobedarf, Drucksachen und Zeitschriften, Post 

und Fracht, Rechts- und Beratungsleistungen, Sponsoring, Werbung, Spenden, Rei­

sen und A uslösungen, Bewirtung und Geschenke, Wartung und Instandsetzung, Ein­

zelwertberichtigungen und Abschreibungen auf Forderungen, Zahlungen an Städte 

oder Gemeinden nach Maßgabe von § 5 Abs. 4 StromNEV sowie fü r Sonstiges. Die 

Beurteilung der Sachgerechtigkeit und Effizienz der jeweiligen Kostenansätze sind 

einer Einzelfallprüfung vorbehalten. Soweit abweichende Aspekte oder verallgennei­

nerungsfähige Grundsätze bei der Prüfung berücksichtigt wurden, sind diese im Fol­

genden ergänzend erläutert. 

1.5.1. Konzessionsabgaben 

Konzessionsabgaben sind Entgelte, die Energieversorgungsunternehmen für die Ein­

räumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Verkehrswe9e für die Verlegung und 

den Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern 

im Gemeindegebiet mit Energie dienen, entrichten (§ 48 Abs. 1 EnWG). Die Posit ion 

ist ertrags- (s.u.) und aufwandsseit ig zu neutralisieren (Ansatz in jeweils gleicher Hö­

he). 

1.5.2. Mieten, sonstige Pachtzinsen, sonstige Leasingraten, Gebühren und Bei­
träge 

In dieser Position sind die für den Betrieb eines E.lektrizitätsversorgungsnetzes be­

triebsnotwendigen Kosten für Mieten, sonstige Pachtzinsen, sonstige Leasingraten, 

Gebühren und Beiträg1e zu verbuchen. Die Vereinbarung marktüblicher Ansätze ist 

vom Netzbetreiber darzulegen. 
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1.5.3. Versicherungen 

In dieser Position sind die für den Betrieb eines Elektrizitätsversorgungsnetzes be

triebsnotwendigen Kosten für Versicherungen (Sach- und Haftpflichtversicherungen) 

zu verbuchen. 

1.5.4. Bürobedarf, Drucksachen und Zeitschriften 

In dieser Position sind die für den Betrieb eines Elektrizitätsversorgungsnetzes be­

triebsnotwendigen Kosten für Bürobedarf, Drucksachen und Zeitschriften zu ver.bu

chen. 

1.5.5. Postkosten, Frachtkosten und ähnliche Kosten 

In dieser Position sind die für den Betrieb eines Elektrizitätsversorgungsnetzes be

triebsnotwendigen (Porto-)Kosten für Post, Fracht und ähnliche Leistungen zu verbu­

chen. 

1.5.6. Rechts- und Beratungskosten 

Rechts- und Beratungskosten müssen einem Fremdvergleichsmaßstab standhalten. 

Die Netzbetreiber sind verpflichtet, gerade im Bereich der fortlaufenden Mandatie­

rung von Beratungsleistungen günstige Konditionen zu vereinbaren bzw. Preisver

gleiche anzustellen. Für andere Beratungskosten ist insbesondere darzulegen, dass 

die Beratungsleistungen sinnvolle Beratungsinhalte umfassen und die vereinbarten 

Vergütungen dem Marktniveau entsprechen. Alle Beratungsleistungen müssen sich 

auf den Netzbetrieb beziehen, daher ist auf die Abgrenzung zu anderen Aktivitäten 

zu achten. 

Unter dieser Position hat der Netzbetreiber Aufwendungen für die Rechts- und Bera­

tungskosten in Höhe von - aufgeführt. Diese Kosten sind im Jahr 2011 um 

im Vergleich zum Vorjahr angestiegen. 

Es ist nicht ersichtlich, dass diese Kosten periodisch im Laufe der zweiten Regulie­


rungsperiode in der geltend gemachten Höhe wiederkehren. 


Soweit Kosten dem Grunde oder der Höhe nach auf einer Besonderheit des Ge­


schäftsjahres beruhen, auf das sich die Kostenprüfung bezieht, bleiben sie bei der 


Ermittlung des Ausgangsniveaus unberücksichtigt. Eine Besonderheit des Ge­


schäftsjahres liegt vor, wenn bestimmte Kosten des Netzbetriebs nicht periodisch 


wiederkehren, sondern ausschließlich, dem Grunde oder der Höhe nach, einmalig im 


Basisjahr i.S.d. § 6 Abs. 1 ARegV anfallen. Der Regelung des§ 6 Abs. 3 S. 1 ARegV 


liegt die Überlegung zu Grunde, dass die Heranziehung der Kosten eines bestimm­


ten Geschäftsjahres als Grundlage für die Festlegung der Erlösobergrenzen dann 


­

­

­

­
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gerechtfertigt ist, wenn die Kostenstruktur in den aufeinanderfolgenden Geschäfts­

jahren in der Regel im Wesentlichen gleich ist (vgl. BGH, EnVR 48/10 - „EnBW Re­

gional AG"). Mit diesem Konzept wäre nicht vereinbar, wenn das Ergebnis der Kos­

tenprüfung 201 1 auch insoweit Grundlage für die Festsetzung der Erlösobergrenzen 

bildete, als dort Besonderheiten berücksichtigt sind, die ausschließlich in diesem Ge­

schäftsjahr aufgetreten sind. Es ist insbesondere davon auszugehen, dass Kosten 

dem Grunde oder der Höhe nach eine Besonderheit des Geschäftsjahres darstellen, 

wenn diese in den Vorjahren dem Grunde oder der Höhe nach nicht angefallen sind 

und somit das Kostenniveau signifikant gegenüber den Kosten der Vorjahre erhöhen. 

Zur Berücksichtigung eines für die zweite Regulierungsperiode repräsentativen Kos­

tenniveaus hat die Be<schlusskammer den Durchschnitt der in den Geschäftsjahren 

2009 bis 2011 angefallenen Kosten zugrunde gelegt. Auf Grund dessen, dass •das 

Geschäftsjahr 2009 des Netzbetreibers nicht dem Kalenderjahr 2009 entspricht, wer­

den vorab die Kosten des Kalenderjahrs 2009 auf der Basis der vom Netzbetreiber 

angegebenen Werte der Geschäftsjahre 2008 (01 .10.2008-30.09.2009) und 2009 

•
(01

• 
.10.2009-31.12.2009) ermittelt. Diese betragen 

Es ergibt sich ein anerkennungsfähiger Betrag in Höhe des Mittelwertes der Jahre 

2009 bis 2011: . Hieraus ergibt sich eine 

Kostenkürzung in Höhe von~ 

1.5.7. Sponsoring, Werbung, Spenden 

Die Position wird vom Netzbetreiber nicht angesetzt. 

1.5.8. Reisekosten und Auslösungen 

In dieser Position sinol die für den Betrieb eines Elektrizitätsversorgungsnetzes be­

triebsnotwendigen Kosten für Reisen und Auslösungen zu verbuchen. 

1.5.9. Bewirtung und Geschenke 

In dieser Position sind die für den Betrieb eines Elektrizitätsversorgungsnetzes 

nachweislich betriebsnotwendigen Kosten für Bewirtung und Geschenke zu verbu­

chen. 

1.5.10. Wartung und Instandsetzung 

In dieser Position sind die für den Betrieb eines Elektrizitätsversorgungsnetzes be­

triebsnotwendigen Kosten für Wartung und Instandsetzung zu verbuchen. Bei der 
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Wartung und Instandsetzung ist von kontinuierlichen Prozessen langlebiger Wirt­

schaftsgüter auszugehen. 

1.5.11 . Einzelwertberichtigungen und Abschreibungen auf Forderungen 

Einzelwertberichtigungen und Abschreibungen auf Forderungen sind nur dann be­

rücksichtigungsfähig, wenn sie eindeutig dem Netzbetrieb zugeordnet werden kön­

nen. In der Regel sind dies Abschreibungen auf nicht geleistete Hausanschlusskos­

ten und Baukostenzuschüsse sowie Einzelwertberichtigungen und Abschreibungen 

aufgrund der Zahlungsunfähigkeit eines Händlers. In keinem Fall können Forde­

rungsausfälle des Vertriebs gegen Endkunden anteilig ins Netz auch i.R.v. Pau­

schalwertberichtigungen geschlüsselt werden. Das Risiko des Forderungsausfa lls 

der Endkunden trägt der „assoziierte• Vertrieb. Bestünde die Möglichkeit Forde­

rungsausfälle anteilig auf den Netzbetrieb zu übertragen, würde dies zu einer 

Quersubventionierung und Benachteiligung von Dritthändlern führen, da der Netzbe­

trieb keine Forderungsausfälle von Dritthändlern übernehmen würde. 

Kosten, die unter der Position Einzelwertberichtigungen und Abschreibungen auf 

Forderungen geltend gemacht werden, sind im Übrigen nur dann berücksichtigurngs­

fähig, wenn es sich um Abschreibungen auf uneinbringliche Forderungen handelt. 

Uneinbringliche Forderungen liegen vor, wenn es sich um einen endgültigen Forde­

rungsausfall handelt, d. h. die Beitreibung des Forderungsbetrages erfolglos abge­

schlossen wurde (bspw. fruchtlose Zwangsvollstreckung oder Insolvenzverfahren 

mangels Masse eingestellt). Darüber hinaus steht die Existenz einer Versicherung 

gegen Forderungsausfälle einer Kostenanerkennung von Abschreibungen auf unein· 

bringliche Forderungen entgegen. Das Vorliegen uneinbringlicher Forderungen ist 

vom Netzbetreiber ausführlich, unter Nennung der Firma des Debitors, der Höhe des 

Forderungsausfalls, der durchgeführten Maßnahmen im Rahmen der versuchten Bei­

treibung etc. darzulegen. 

Der Netzbetreiber macht unter der Position Einzelwertberichtigungen und Abschrei­

bungen auf Forderungen- geltend. Der geltend gemachte Betrag wird in IHö­

he von- nicht anerkannt. Diese Kürzung resultiert daraus, dass eine Verra­

tung der Forderung gegen TelDaFax Energy GmbH über 5 Jahre erfolgte, da Forde­

rungsausfälle durch die Insolvenz eines Energielieferanten wie TelDaFax geltend 

gemachten Höhe nicht in jedem Jahr der zweiten Anreizregulierungsperiode anfallen 

und es sich somit um eine Besonderheit des Geschäftsjahres 201 1 gern. § 6 Abs. 3 

Satz 1 ARegV der Höh:e nach handelt. 
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1.5.12. Zahlungen an Städte oder Gemeinden nach Maßgabe von § 5 Abs. 4 
StromNEV 

In dieser Position sind die Zahlungen an Städte oder Gemeinden nach Maßgabe von 

§ 5 Abs. 4 StromNEV zu verbuchen. 

1.5.13. Sonstiges 

Für diese Position gelten die vorstehenden Ausführungen gleichermaßen. 

2. 	 Kalkulatorische Bewertung des Sachanlagevermögens sowie Ermitthi.mg 
der kalkulatorischen Abschreibungen 

Die Position wird vom Netzbetreiber nicht angesetzt. 

3. 	 Eigenkapitalverzinsung 

Die Verzinsung des vom Netzbetreiber eingesetzten Eigenkapitals erfolgt gern. § 7 

Abs. 1 StrornNEV im Wege einer kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung auf Grund­

lage des betriebsnotwendigen Eigenkapitals. Das betriebsnotwendige Eigenkapital 

ergibt sich gern. § 7 Abs. 1 StromNEV unter Berücksichtigung der Eigenkapitalquote 

nach § 6 Abs. 2 StrornNEV aus der Summe der 

1. 	 kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens der betriebsnotwe:ndi­

gen Altanlagen bewertet zu historischen Anschaffungs- und Herstellungskos­

ten und multipliziert mit der Fremdkapitalquote nach § 6 Abs. 2 StromNEV 

2. 	 kaikulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendi­

gen Altanlagen bewertet zu Tagesneuwerten und multipliziert mit der Eigen­

kapitalquote nach § 6 Abs. 2 StromNEV 

3. 	 kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendi­

gen Neuanlagen bewertet zu historischen Anschaffungs- und Herstellungskos

ten und 

4. 	 Bilanzwerte der betriebsnotwendigen Finanzanlagen und Bilanzwerte des be­

triebsnotwendigen Umlaufvermögens unter Abzug des Steueranteils der Son­

derposten mit Rücklagenanteil 

und unter Abzug des Abzugskapitals und des verzinslichen Fremdkapitals. 

Zur Berechnung der Eigenkapitalverzinsung hat somit eine Ermittlung der kalkulatori­

schen Restwerte des Sachanlagevermögens gemäß § 7 StromNEV zu erfolgen. Bei 

­
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Altanlagen sind die kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens gemäß § 

7 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 und 2 StromNEV sowohl auf Tagesneuwertbasis, als auch auf 

Basis der Anschaffungs- und Herstellungskosten zu bestimmen. Für Neuanlagen 

erfolgt die Restwertbestimmung gemäß § 7 Abs.1 S. 2 Nr. 3 StromNEV ausschließ­

lich auf Basis der Anschaffungs- und Herstellungskosten. Grundstücke sind hierbei 

gemäß§ 7 Abs.1 S. 3 StromNEV immer zu historischen Anschaffungs- und Herstel­

lungskosten anzusetzen. 

Gemäß § 7 Abs. 1 S. 4 StromNEV ist sowohl bei den kalkulatorischen Restwerten 

des Sachanlagevermögens als auch bei den Bilanzwerten des betriebsnotwendigen 

Finanzanlage- und Umlaufvermögens jeweils der Mittelwert aus Jahresanfangs- und 

Jahresendbestand anzusetzen. Der Jahresanfangsbestand der kalkulatorischen 

Restwerte des Sachanilagevermögens bei Altanlagen wird hierbei durch Addition der 

Restwerte des Sachanlagevermögens zum Jahresende 2011 und der Jahresab­

schreibung 201 1 erreclhnet. 

Bei Neuanlagen die im Basisjahr i. S. d. § 6 Abs. 1 ARegV aktiviert wurden, erfolgt 

keine Berechnung des Jahresanfangsbestands der kalkulatorischen Restwerte des 

Sachanlagevermögens, da dieser grundsätzlich Null beträgt. Gemäß § 7 Abs. 

1 S. 3 StromNEV ist bei der Mittelwertbildung der jeweilige Jahresanfangsbestand 

und der Jahresendbestand zugrunde zulegen. Nach dem Grundsatz der Bilanzidenti­

tät gemäß § 252 Abs. 1 Nr. 1 HGB müssen die Wertansätze der Eröffnungsbilanz 

des Geschäftsjahres inn Basisjahr i. S. d. § 6 Abs. 1 ARegV mit denen der Schlussbi­

lanz des vorhergehenden Geschäftsjahres übereinstimmen. Da in der Schlussbilanz 

des vorhergehenden Geschäftsjahres die erst im Basisjahr i. S. d. § 6 Abs. 1 ARegV 

aktivierten Neuanlagen denklogisch noch nicht vorhanden sein können, beträgt der 

anzusetzende Jahresanfangsbestand für im Basisjahr aktivierte Neuanlagen Null. 

Zur Festlegung der Basis fü r die Eigenkapitalverzinsung ist das betriebsnotwendige 

Eigenkapital auf Neu- und Altanlagen aufzuteilen (§ 7 Abs. 3 S. 1 StromNEV). Die 

Berechnung der Eigenkapitalverzinsung hat entsprechend der Systematik der 

StromNEV in fünf Schritten zu erfolgen: 

(1.) Ermittlung der kalkulatorischen Eigenkapitalquote 

(§ 6 Abs. 2 S. 3 StromNEV), 

(2.) Ermittlung des betriebsnotwendigen Eigenkapitals (§ 7 Abs. 1 S. 2 

StromNEV), 
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(3.) Ermittlung des die zugelassene Eigenkapitalquote übersteigenden Ei­

genkapitalanteils(§ 7 Abs. 1 S. 5 StromNEV), 

(4.) Ermittlung des auf die Neu- und Altanlagen entfallenden Anteils am Ei­

genkapital (§ 7 Abs. 3 StromNEV) und 

(5.) Ermittlung der Z insen die auf die beiden Eigenkapitalanteile entfallen 

(§ 7 Abs. 6 und Abs. 1 S. 3 StromNEV). 

Bei der Ermittlung der Eigenkapitalverzinsung wurden die in Anlage 2 aufgeführten 

Vermögenswerte und Kapitalpositionen zu Grunde gelegt. Eine Übersicht über die 

Berechnung der kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung findet sich ebenfalls in An

lage 2. 

3.1. Kalkulatorischen Eigenkapitalquote gemäß § 6 Abs. 2 S. 3 StromNEV 

Gemäß § 6 Abs. 2 S. 3 StromNEV ergibt sich die kalkulatorische Eigenkapitalquote 

rechnerisch als Quotient aus dem betriebsnotwendigen Eigenkapital (BNEK /) und 

den kalkulatorisch ermittelten Restwerten des betriebsnotwendigen Vermögens zu 

historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten (BEV /). Dabei wird auch das 

betriebsnotwendige Eigenkapital auf der Grundlage des betriebsnotwendigen Ver­

mögens zu historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten errechnet. 

Der Berechnung der kalkulatorischen Eigenkapitalquote nach § 6 Abs. 2 S. 3 Strom­

NEV sind folgende Positionen zu Grunde zu legen: 

Kalk. Restwerte des betriebsnotwendigen Sachanlagevermögens 

zu historischen AK/HK 
+ 	 Betriebsnotwendige Finanzanlagen 

+ 	 Betriebsnotwendiges Umlaufvermögen 

+ 	 Grundstücke zu historischen AK/HK 

= 	 Betriebsnotwendiges Vermögen 1(BNV 1) 

Steueranteil der Sonderposten mit Rücklageanteil 

Abzugskapital 

Verzinsliches Fremdkapital 

= 	 Betriebsnotwendiges Eigenkapital 1IBNEK 1) 

Gemäß § 7 Abs. 1 S. 4 StromNEV ist für jede einzelne Position, die in die Berech

nung des betriebsnotwendigen Eigenkapitals einfließt, der Mittelwert aus dem Jlah

resanfangs- und Jahresendbestand zu Grunde zu legen. 

3.1.1 Kalkulatorische Restwerte des Sachanlagevermögens zu historischen 
Anschaffungs- und Herstellungskosten 

Bei der Ermittlung der !kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens zu h is

torischen Anschaffungs- und Herstellungskosten sind die Anlagegüter des Sachanla

­

­

­

­

­
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gevermögens mit denjenigen Restwerten zu berücksichtigen, die bei der Bestim­

mung der kalkulatorischen Abschreibungen anerkannt wurden. Darüber hinaus fin

den bei der Berechnung der Eigenkapitalquote ggf. weitere Anlagegüter des Sachan

lagevermögens, sowei t deren Betriebsnotwendigkeit nachgewiesen wurde, Berück­

sichtigung, z. B. immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sowie 

Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau. 

Die berücksichtigungsfähigen Mittelwerte der kalkulatorischen Restwerte des Sach­

anlagevermögens zu historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten für Altanla­

gen und die Mittelwerte der kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens 

zu historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten für Neuanlagen ergeben sich 

aus Anlage 2. 

3.1.2 	 Betriebsnotwendige Finanzanlagen und betriebsnotwendiges Umlauf­
vermögen 

Voraussetzung für die Anerkennung von Finanzanlagen und Umlaufvermögen ist 

gern. § 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 4 StromNEV, dass diese betriebsnotwendig, d. h. fü r die 

Durchführung des Netzbetriebes erforderlich, sind. Dass heißt, bei der i. S. d . §§ 4 ff. 

StromNEV zu erstellenden kalkulatorischen Rechnung ist das Kriterium der Betriebs

notwendigkeit maßgeblich. Die Betriebsnotwendigkeit des Umlaufvermögens kann 

nicht mit dessen bilanzieller Berücksichtigung i. R. d . nach§ 10 EnWG aufzustellen­

den Jahresabschlusses begründet werden. Kürzungen bei Finanzanlagen und beim 

Umlaufvermögen haben keine Kürzung des abschließend in § 7 Abs. 2 StromNIEV 

definierten Abzugskap~tals zur Folge. Allerdings kann ein höheres Abzugskapita ls ein 

höheres Umlaufvermögen rechtfertigen. Dies ist vom Netzbetreiber darzulegen (vgl. 

BGH, Beschl. v. 07.04.2009, EnVR 6/08, Rn. 44, 32f.}. Bilanzrechtliche Ausgleichs­

buchungen wie beispielsweise der Kapitalverrechnungsposten sind für die vorliegen­

de Betrachtung ebenfalls nicht maßgebend (vgl. BGH, Beschl. v . 07.04.2009, EnVR 

6/08, Rn. 45). 

Darüber hinaus ist das Heranziehen von Bilanzwerten im Bereich des Umlaufvermö­

gens schon aus dem Grund nicht sachgerecht, da es sich bei den Bilanzwerten um 

Bestandsgrößen zum jeweiligen Bilanzstichtag handelt. Die Bilanzwerte stellen eine 

zeitpunktbezogene Momentaufnahme zum jeweiligen Bilanzstichtag dar. Die unver­

änderte Berücksichtig11Jng dieser Stichtagswerte führt im Rahmen der kalkulatori

schen Eigenkapitalverzinsung zu kalkulatorischen Kosten - in Form der Eigenkapital

verzinsung -. die bezogen auf ein vollständiges Jahr ermittelt werden. Für den Ge­

schäftsbetrieb des Netzbetreibers ist jedoch in der Regel davon auszugehen, dass 

­

­

­

­

­
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der Bestand des Umla.ufvermögens Schwankungen ausgesetzt ist und dass sich der 

Bestand zum Bilanzstichtag - in der Regel zum 31.12. des Kalenderjahres - auf ei­

nem hohen Niveau befindet. Soweit ein Gestaltungsmissbrauch vorliegt und die 

Sachzielorientierung der kalkulatorischen Kostenposition Eigenkapitalverzinsung 

nachhaltig gefährdet wird, ist die Erhöhung der kostenmindernden Erlöse durch eine 

Modifikation der Eigenkapitalverzinsungsbasis zu ersetzen. Wird die Verzinsungsba­

sis um nicht sachzielorientierte Umlaufvermögenswerte bereinigt, so wird der Vorwurf 

einer ineffizienten Verzinsung zunächst lediglich formell bei einer anderen Kostenpo­

sition berücksichtigt. Gleichzeitig wird aber verhindert, dass die begrenzende Verzin­

sungsfunktion des § 7 StromNEV unterlaufen wird. Durch Bilanzverlängerung kann 

das Gesamtkapital erhöht werden, die Eigen- und Fremdkapitalrelationen verändern 

sich. Im Ergebnis würde die Quotierung der Verzinsung des Eigenkapitals ins l eere 

laufen. Dies liefe Sinn und Zweck der Begrenzungsvorschrift des § 7 StromNEV zu­

wider. 

Darüber hinaus sind nach § 4 Abs. 1 StromNEV i. V. m. § 21 Abs. 2 S. 1 EnWG bi­

lanzielle und kalkulatorische Kosten des Netzbetriebs nur insoweit anzusetzen, als 

sie den Kosten eines effizienten und strukturell vergleichbaren Netzbetreibers ent­

sprechen. Der Netzbetreiber muss sich daher bei seiner unternehmerischen Ent­

scheidung, welches Finanzanlage- und Umlaufvermögen er als effizient für seinen 

Betrieb ansieht, an einem effizienten und strukturell vergleichbaren Netzbetreiber 

orientieren. Des Weiteren sind gern. § 21 Abs. 2 S. 2 EnWG nur solche Kostenbe­

standteile betriebsnotwendig, die sich ihrem Umfang nach im Wettbewerb eingestellt 

hätten. 

Hieraus folgt die Prüfung, ob die Netz-GuV richtig abgeleitet wurde, oder etwa kos­

tenmindernde Erlöse in der Netz-GuV fehlen (bzw. durch Verträge, die einem 

Fremdvergleich nicht standhalten, in der Netz-GuV zu niedrig angesetzt wurden)_ Ist 

z.B. Kapital im Wege der Kreditvergabe an den Gewährträger zinslos überlas.sen 

worden, ist dem Netznutzer der entgangene Zins mangels effizienter Kreditvergabe 

durch die Erhöhung der kostenmindernden Erlöse gutzuschreiben. 

Investitionen im Wesentlichen aus dem Eigenkapital zu finanzieren, entspricht nicht 

dem wirtschaftlichen Verhalten eines im Wettbewerb stehenden Unternehmens. Da­

mit würde, wie der Bundesgerichtshof in seiner Entscheidung vom 03.03.2009 aus­

führt, „das mit der Eigenkapitalquote nach § 6 Abs. 2 Satz 4 StromNEV festgelegte 

Ziel verfehlt, das eingesetzte Eigenkapital auf höchstens 40% zu begrenzen, weil 

sich eine höhere Eigenkapitalquote unter Wettbewerbsbedingungen nicht einstellen 

würde. Die vom Netzbetreiber beabsichtigte Finanzierung seiner Investitionen würde 
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vielmehr dazu führen, dass die Eigenkapitalquote noch weiter anstiege, mithin a lso 

ein Ergebnis entstünde, das sich noch weiter von dem Leitbild des 

§ 21 Abs. 2 EnWG entfernen würde. Hinzu kommt, dass langfristige und erhebliche 

Investitionen bei einem im Wettbewerb stehenden Unternehmen nicht aus dem Um­

laufvermögen finanziert werden. Eigenkapital Im Blick auf zukünftige Investitionen 

bildet [„. ) ein im Wettbewerb stehendes Unternehmen über das Anlagevermögen" 

(vgl. BGH, Beschl. v. 03.03.2009, EnVR 79/07, Rn. 26f.). 

Sollte die Zahlungsfähigkeit des Netzbetreibers durch den Finanzmittelzufluss aus 

verdienten Abschreibungen nicht hinreichend gewährleistet sein, kann dieser s ich 

auch kostengünstig Kreditlinien einräumen lassen, mit denen kurzfristigen Zahlungs­

verpflichtungen begegnet werden kann. Einer kostenintensiven und damit ineffizien­

ten „Hortung" kurz- und mittelfristig liquidierbarer, geldnaher Vermögensgegenstände 

bedarf es hierfür nicht. Schließlich ist auch ein langfristiges und damit kostenintensi­

ves Ansparen geldnaher Vermögensgegenstände für Re-Investitionen unter Effi­

zienzgesichtspunkten nicht akzeptabel. 

Das Vorhalten der verdienten Abschreibungen im Umlaufvermögen würde dazu füh­

ren, dass der ursprüngliche Investitionsbetrag 40 Jahre und länger In voller Höhe zu 

verzinsen wäre, während die tatsächliche effiziente Kapitalbindung nur rund halb so 

hoch ist. Die bei einem solchen Vorgehen resultierenden Mehrkosten sind gemäß § 4 

Abs. 1 StromNEV nicht zu berücksichtigen; diese Mehrfachinanspruchnahme der 

Netznutzer widerspräche den Grundsätzen einer effizienten Betriebsführung. Nach 

diesem Grundsatz erstattet der Netznutzer dem Netzbetreiber den Werteverzehr des 

Sachanlagevermögens (Abschreibungen) zuzügl ich einer angemessenen Verzinsung 

des eingesetzten Kapitals. Stellt der Netzbetreiber diese Mittelzuflüsse dagegen an­

teilig oder sogar vollständig in die Verzinsungsbasis ein, so kommt es zu einer Dop­

pelverzinsung und somit zu einer Mehrbelastung des Netznutzers. 

Aus dem Umstand, dass Ersatzinvestitionen für die verdienten Abschreibungen in 

Einzelfällen nicht immer fristenkongruent verfügbar sind, kann nicht abgeleitet wer­

den, dass der Netzbetreiber die Kapitalrückflüsse im Umlaufvermögen vorhalten 

muss. In solchen Fällen sind die Kapitalrückflüsse - weil sie nicht mehr betriebsnot­

wendig sind - an die Eigen- bzw. Fremdkapitalgeber zurückzuführen, damit diese die 

Mittel für rentableres Drittgeschäft als die Anlage im nahezu ertraglosen Umlaufver­

mögen verwenden können. 
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3.1.2.1 Finanzanlagern 


Finanzanlagen sind im Rahmen der Berechnung der kalkulatorischen Eigenkapital­


verzinsung nicht mit dem in der Bilanz ausgewiesenen Wert in Ansatz zu bringen. 


Finanzanlagen sind vielmehr nur berücksichtigungsfähig, wenn diese für den Betr ieb 


des Netzes notwendig sind, § 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 4 StrornNEV. Der Netzbetreiber hat 


nachvollziehbar darzulegen, weshalb die von ihm in Ansatz gebrachten Finanzarnla­


gen für den Betrieb des Netzes notwendig sind (vgl. BGH, Beschl. v. 03.03.2009, 


EnVR 79/07, Rn. 8 ff.). 


Betriebsnotwendiges Vermögen eines Netzbetreibers ist zunächst das Sachanlage­


vermögen, da der Netzbetreiber ohne dieses seinen Geschäftsbetrieb nicht ausüben 


kann. Das Vermögen e ines Netzbetreibers ist somit grundsätzlich in Form des Sach­


anlagevermögens anzulegen, auf welches die StromNEV eine adäquate Verzinsung 


vorsieht. 


Sofern aus einer Finanzanlage keine Zinseinnahmen entstehen, kann diese nicht als 


Finanzanlage einer Eigenkapitalverzinsung nach § 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 4 Alt. 1 Strom­


NEV unterworfen werden (vgl. auch BGH, Beschl. v. 03.03.2009, EnVR 79/07, Rn. 


28). Werden durch den Netzbetreiber keine Zinsen für die ausgewiesenen Forderun­


gen geltend gemacht, zeigt das vielmehr, dass diese für den Betrieb des Netzes 


nicht notwendig sind. 


3.1.2.2 Umlaufvermögen 


Der Netzbetreiber, Stadtwerke Arnstadt Netz GmbH, hat am 21.08.2014 die Berichte 


Ober die Nachtragsprüfung der Tätigkeitsjahresabschlüsse 2010 und 2011 übermit­


telt. Am 10.06.2015 hat er die Tabellenblätter „Überleitung der Bilanz 2011 " und „B1 . 


Kalkulatorisches Eigenkapital" elektronisch nochmals übersandt. 


Gemäß der Überleitung der Bilanz 2011 und 2010 (Tabellenblatt „ ll_A2" 2011 und 


„l_A2.1.") beläuft sich das dem Netzbereich zugeordnete Umlaufvermögen auf 


im Jahr 2011 und auf im Jahr 2010. Bei der Ermittlung 

der Eigenkapitalverzinsung wurde vorn Netzbetreiber lediglich die Teilbeträge der 

Bilanzposition „Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten 

und Schecks" zum 31 .1 2.2010 in Höhe von und zum 31.12.2011 von 

berücksiclhtigt. Mit dem Schreiben von 10.06.2015 hat der Netzbetreiber 

die Kürzungen der einzelnen Bilanzpositionen veranschaulicht. Die Kürzungen der 

einzelnen Bilanzpositionen werden in der folgenden Tabelle dargelegt. 
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Bilanzposition 

Forderungen aus Lieferung und Leistungen 

Forderungen gegen verbundene Unternehmen 

sonstige Vermögengegenstände 

Kassenbestand, Bundlesbankguthaben, Gutha­

Jahr 2010 

ben bei Kreditinstituten und Schecks 

Summe 

f u

Die jeweiligen Bilanzpositionen stellen die maßgebliche Größenordnung für die kal

kulatorische Eigenkapitalverzinsung dar. Daher wird die entsprechende Bilanzkür­

zung im ersten Schritt rückgängig gemacht. Die in der Tabelle genannten Beträge 

der Umlaufvermögensposten werden von der Beschlusskammer 8 in die Spalten 

„Endbestand 2011 und ,,Anfangsbestand 2011" unter den entsprechenden Positionen 

angesetzt. infolgedessen erhöht sich der Anfangs- und Endbestand der Position 

„Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Scheck" 

im Jahr 2010 au nd in 2011 auf 

Im zweiten Schritt stellt die Beschlusskammer bei der Bewertung der Jahresumsätze 


des Netzbetriebs insoweit auf die berücksichtigungsfähige Erlösobergrenze des Jah

res 2011 in Höhe von ab. 


Die Jahresumsätze der Antragstellerin haben sich durch die Erweiterung der Versor­


gungsaufgabe insbesondere aus dem Anschluss neuer Ansiedlungen und der Erwei­


terung bestehender Ansiedlungen im Bereich der Industriegroßfläche "Erfurter Kreuz" 


gegenüber dem ersten Jahr der Regulierungsperiode erheblich erhöht. Seit 2006 


erfolge die infrastrukturelle Entwicklung des Industriegebietes "Nord-West" der Stadt 


Arnstadt sowie von Teilen der Industriegroßfläche "Erfurter Kreuz". Die aufgeführten 


Industriegebiete bilden die größte zusammenhängende Industriefläche Thüringens. 


In besonderem Maße hat sich infolge der Erweiterung von Unternehmen aus der 


Photovoltaik-Branche der Parameter l ast in der Ebene Hochspannung/Mittelspan­


nung erhöht. 


Dabei ist berücksichtigtt, dass der Netzbetrieb in der Regel monatliche Zahlungsströ­


me erhält. Macht der Netzbetreiber hingegen Umlaufvermögen von mehr als 1/12 


eines netzkostenbezogenen Jahresumsatzes geltend, hat der Netzbetreiber nachzu­


weisen, dass der gesamte Bestand an Umlaufvermögen betriebsnotwendig ist und 


­

­
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der Maßgabe des§ 4 Abs. 1 StromNEV i. V. m. § 21 Abs. 2 EnWG entspricht (vgl. 

BGH, Beschl. v. 03.03.2009, EnVR 79/07, Rn. 29 ff.). 

Das Umlaufvermögen umfasst umlaufende bzw. umzusetzende Vermögensgegen­

stände. Der Bestand dieser Vermögensgegenstände ändert sich häufig durch .Zu­

und Abgänge. Im Gegensatz zum Anlagevermögen, welches dauerhaft dem Ge­

schäftsbetrieb dient, befindet sich das Umlaufvermögen nur kurze Zeit im Unterneh­

men. 

Der Netzbetreiber hätte nachweisen müssen, dass das geltend gemachte Umlauf­

vermögen berücksichtigungsfähig ist. Hierfür hätte er nachweisen müssen, dass das 

geltend gemachte Umlaufvermögen der Maßgabe des § 4 Abs. 1 StromNEV i. V. m. 

§ 21 Abs. 2 EnWG entspricht (vgl. BGH, Beschl. v. 03.03.2009, EnVR 79/07, Rn. 20). 

Bei im Wettbewerb stehenden Unternehmen kann davon ausgegangen werden, dass 

diese in der Regel möglichst effizient wirtschaften und dass die liquiden Mittel bzw. 

Forderungsbestände somit effizient eingesetzt und betriebsnotwendig sind. Bei den 

Betreibern von Elektrizitätsversorgungsnetzen handelt es sich jedoch nicht um im 

Wettbewerb stehende Unternehmen, so dass ein Beweis des ersten Anscheins niicht 

gegeben sein kann. 

Ein pauschal erhöhter Liquiditätsaufbau ist ineffizient. Grundsätzlich verursacht vor­

gehaltenes Umlaufvermögen Kapitalkosten ebenso, wie jedes andere Betriebsmittel 

auch. Eine effiziente Vorhaltung ist insbesondere deshalb geboten, weil Umlaufver­

mögen in Gestalt von Vorräten und Kundenforderungen keine unmittelbaren Erträge 

erwirtschaftet und auch kurz- und längerfristige Bankguthaben ebenfalls nur äußerst 

geringe Erträge erbringen, die wegen der hiermit verbundenen Kapitalkosten zu einer 

Wertvernichtung zu Lasten der Netznutzer führen. 

Die Investitionsfähigkeit des Unternehmens wird u. a. durch den Finanzmittelzufluss 

aus verdienten Abschreibungen gewährleistet. Sollte die Zahlungsfähigkeit des Un­

ternehmens durch den Finanzmittelzufluss aus verdienten Abschreibungen hingegen 

nicht gewährleistet sein, kann sich das Unternehmen auch Kreditlinien einräumen 

lassen, mit denen kostengünstig kurzfristigen Zahlungsverpflichtungen begegnet 

werden kann. Einer k·ostenintensiven Geldmittelvorhaltung bedarf es hierfür nicht. 

Schließlich ist auch eine langfristige und damit kostenintensive Kapitalansammlung 

für Re-Investitionen unter Effizienzgesichtspunkten nicht akzeptabel. Investitionen 

sind erst dann zu finan.zieren, wenn sie betriebswirtschaftlich erforderlich sind. 

Sofern aus dem Umlaufvermögen keine Zinseinnahmen entstehen, können diese 

nicht einer Eigenkapitalverzinsung nach § 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 4 Alt. 1 StromNEV Ulliter­
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worfen werden (vgl. hierzu BGH, Beschl. v. 03.03.2009, EnVR 79/07, Rn. 28). Wer­

den durch den Netzbetreiber keine Zinsen für das ausgewiesene Umlaufvermögen 

geltend gemacht, zeigt das vielmehr, dass dieses für den Betrieb des Netzes nicht 

notwendig ist. 

Die Beschlusskammer geht im Grundsatz davon aus, dass ein effiz ienter Netzbetrei­

ber regelmäßig Umlaufvermögen in Höhe von jedenfalls 1/12 eines Jahresumsatzes 

vorhält; vor diesem Hintergrund ist ein dementsprechender Ansatz des Netzbetrei­

bers grundsätzlich berücksichtigungsfähig, sofern entsprechende Nachweise vorlie­

gen. Bei der Bewertung der Jahresumsätze des Netzbetriebs stellt die Beschluss­

kammer insoweit auf die berücksichtigungsfähige Erlösobergrenze des Jahres 2•009 

ab. Dabei ist berücksichtigt, dass der Netzbetrieb in der Regel monatliche Zahlungs­

ströme erhält. Macht der Netzbetreiber hingegen Umlaufvermögen von mehr als 1/12 

eines netzkostenbezogenen Jahresumsatzes geltend, hat der Netzbetreiber nachzu­

weisen, dass der gesamte Bestand an Umlaufvermögen betriebsnotwendig ist und 

der Maßgabe des § 4 Abs. 1 StromNEV i. V. m. § 21 Abs. 2 EnWG entspricht (vgl. 

BGH, Beschl. v. 03.03.2009, EnVR 79/07, Rn. 29 ff.). Dabei ist insbesondere zu be­

rücksichtigen, dass es sich beim Netzbetrieb regelmäßig um eine sehr kapitalintensi­

ve Wirtschaft handelt, die einer intensiveren Vorhaltung von liquiden Mittel nicht be­

darf (s. o.). 

Abweichend von handelsbilanziellen Ansätzen sind i. R. d. kalkulatorischen Ermitt­

lung der Netzkosten lediglich die betriebsnotwendigen Forderungen bedeutsam. Ein 

Verweis auf den bilanziellen Ansatz ist hierfür nicht ausreichend. Der Bundesge­

richtshof führt hierzu in seiner Entscheidung vom 07.04.2009 aus, dass dem schon 

entgegensteht, „in der Bilanz nicht einzelne Aktivposten bestimmten Passivposten 

zugeordnet sind. Die Kürzung des Umlaufvermögens hat daher keine Auswirkung auf 

die Verbindlichkeiten, sondern führt zu einer Kürzung des berücksichtigungsfähigen 

Eigenkapitals." (vgl. BGH, Beschl. v. 07.04.2009, EnVR 6/08, Rn. 45). 

Für Pensionsrückstellungen und ähnlich langfristige Verbindlichkeiten ist das Anla­

gevermögen das geeignete Deckungsvermögen. Kurzfristiges Umlaufvermögen ist 

offenkundig wegen seiner geringen Ertragskraft ungeeignet. Eine Reihe internationa­

ler Pensionsfonds suchen deshalb gerade Investitionsmöglichkeiten in nachhaltige 

Netzinfrastrukturen, um eine bessere Fristenkongruenz hinsichtlich ihrer Verbindlich­

keiten zu gewährleisten. 
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3.1.3 Grundstücke z1u historischen AK/HK 

Grundstücke können nicht abgeschrieben werden. Aus § 7 Abs. 1 S. 3 StromNEV 

folgt zudem, dass Grundstücke im Rahmen der kalkulatorischen Eigenkapitalvel'.Zin­

sung zu historischen Anschaffungskosten anzusetzen sind. Planmäßige Abschrei­

bungen sind nach § 253 Abs. 3 S. 1 HGB nur für solche Vermögensgegenstände 

zulässig, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, wobei sich die zeitliche Begrenzung der 

Nutzung aus der Eigenart des Vermögensgegenstandes ergeben muss, was bei 

Grundstücken gerade nicht der Fall Ist. In der Konsequenz sieht auch Anlage 1 zu § 

6 Abs. 5 S. 1 StromNEV für Grundstücke keine begrenzte Nutzungsdauer vor. So­

weit daher in abschreibungsfähigen Positionen, wie z. B. Bauten, Grundstücksanteile 

enthalten sind, müssen diese Positionen um die Grundstücksanteile gekürzt werden. 

3.1.4 	 Steueranteil der Sonderposten mit Rücklageanteil, Abzugskapital und 
das verzinsliche Fremdkapital 

Das kalkulatorisch zu ermittelnde Eigenkapital wird durch die abzugfähigen Positio­

nen des Steueranteils der Sonderposten mit Rücklageanteil, des Abzugskapitals und 

des verzinslichen Fremdkapitals gemindert. 

3.1.4.1 Steueranteil der Sonderposten mit Rücklageanteil 

Rechtsgrundlage war § 247 Abs. 3 HGB a. F.: Passivposten, die für Zwecke der 

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag zulässig sind, dürfen in der Bilanz gebildet 

werden. Sie sind als Sonderposten mit Rücklageanteil auszuweisen und nach Maß­

gabe des Steuerrechts aufzulösen. Einer Rückstellung bedarf es insoweit nicht. Nach 

Art. 66 Abs. 5 EGHGB durften letztmals für das vor dem 1. Januar 2010 beginnend@ 

Geschäftsjahr Sonderposten mit Rücklageanteil im handelsrechtlichen Jahresab­

schluss gebildet und Wertansätze, die auf nur steuerlich zulässigen Abschreibungen 

beruhten, in die Handelsbilanz übernommen werden. Der darin enthaltene Steueran­

teil mindert die nach § 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 4 StromNEV bei der Ermittlung der kalkulato­

rischen Eigenkapitalverzinsung in Ansatz gebrachten betriebsnotwendigen Bilanz­

werte der Finanzanlagen und des betriebsnotwendigen Umlaufvermögens. 

3.1.4.2 Abzugskapital 

Unter Abzugskapital versteht man das einem Unternehmen zinslos zur Verfügung 

stehendes Fremdkapital. Zum Abzugskapital zählen z.B. Kundenanzahlungen, Rück­

stellungen, sonstige Verbindlichkeiten (Passivposition in der Bilanz), zinslose Gesell­

schafterdarlehen oder auch Lieferantenverbindlichkeiten. Es ist nach § 7 Abs. 2. S. 2 

StromNEV im Rahmen der Ermittlung der kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung 
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jeweils der Mittelwert aus Jahresanfangs- und Jahresendwert der folgenden Positio­


nen zu bilden: 


Der Netzbetreiber, Stadtwerke Arnstadt Netz GmbH, hat am 21 .08.2014 die Berichte 


Ober die Nachtragsprüfung der Tätigkeitsjahresabschlüsse 2010 und 2011 übermit­


telt. Am 10.06.2015 hat er die Tabellenblätter „Überleitung der Bilanz 2011" und . B1 . 


Kalkulatorisches Eigenkapital" elektronisch nochmals übersandt. 


Der Netzbetreiber hat Kürzungen bei den für die Ermittlung der Eigenkapitalverzin­


sung relevanten Bilanzpositionen vorgenommen. Aus den Schreiben von 10.06.2015 


und 21 .07.2015 ist ersichtlich, dass die folgenden Bestände der Verbindlichkeiten im 


Rahmen der Ermittlung der Eigenkapitalverzinsung vom Netzbetreiber nicht einbezo­


gen wurden. Diese werden in der folgenden Tabelle dargelegt. 


Jahr 2010 Jahr 2011 

Diese Kürzungen der Verbindlichkeitsbestände werden von der Beschlusskammer 

nicht anerkannt und im Rahmen der Ermittlung der Eigenkapitalverzinsungsbasis als 

Erhöhung der Abzugspositionen berücksichtigt. 

Der Netzbetreiber hat die zum Bilanzstichtag 2010 bestehenden Verbindlichkeiten, 

die aus dem mit dem Mutterunternehmen geschlossenen Gewinnabführungsvertrag 

resultieren nicht bei der Ermittlung des betriebsnotwendigen Eigenkapitals berück­

sichtigt. § 7 Abs. 1 S. 2 2. Hs. StromNEV bestimmt, dass im Rahmen der Ermittlung 

des betriebsnotwendigen Eigenkapitals sowohl das zinslos zur Verfügung stehende 

Kapital (Abzugskapital) als auch das verzinsliche Fremdkapital in Abzug zu bringen 

ist. Damit ist eine Verbindlichkeit aus einem Gewinnabführungsvertrag im Abzugska

pital oder als verzinsliches Fremdkapital (im Falle von in Vorjahren entstandenen 

Verbindlichkeiten, sofern eine Verzinsung vereinbart wurde) zu berücksichtigen. 

Dementsprechend werden vorliegend die Verbindlichkeiten aus dem Gewinnabfüh­

rungsvertrag bei der Errmittlung des betriebsnotwendigen Eigenkapitals von der Be­

schlusskammer in Abz.ug gebracht. 

Gleichfalls gi lt diese Argumentation für die Verbindlichkeiten aus Pacht, Dienstleis­

tung und für die sonstigen Verbindlichkeiten. 

­
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Daher wurde der Anfangs- bzw. Endbestand der Position „Sonstige Verbindlichkei

ten, die zinslos zur Verfügung stehen" entsprechend um und um 

erhöht. 

3.1.4.2.1 Rückstellungen 

Rückstellungen sind Bestandteil des Fremdkapitals und bilden Verpflichtungen einer 


Unternehmung ab, bei denen weitergehende Kriterien noch nicht abschließend erfüllt 


sind. Hierzu zählen, dass Art, Höhe und Zeitpunkt des Eintretens der Verpflichtung 


mit genauer Wahrscheinlichkeit noch nicht bestimmt werden können (Beispiel: Ge­


währleistungsansprüche}. Rückstellungen dienen nicht der Korrektur von Bilanzan­


sätzen, sondern sollen einen periodengerechten Erfolg einer Unternehmung auswei­


sen. Dabei ist jedoch d ie mögliche Nutzung bilanzpolitischer Spielräume zu hinterfra­


gen. 


Die Rückstellungsbestände werden von der Beschlusskammer aufgrund der Anga­

ben des Netzbetreibers in 2011 auf - und in 2010 auf aufge­

stockt. 


Im Einzelnen: 


Regulierungskonto 

In der Ziffer 8.3 des 8 1-Bogens (Tabellenblatt „ ll_B1 ."des Erhebungsbogens) sind 

die dem Netzbereich zugeordneten Rückstellungsbestände für das Regulierungskon

to zum 31.12.2010 in Höhe von vom Netzbetreiber nicht berücksichtigt 

worden. Die Rückstellungsbestände werden von der Beschlusskammer im Rahmen 

der Ermittlung der Eigenkapitalverzinsungsbasis als Abzugsposition berücksichtigt. 

Bilanzpositionen, die sich aus zuwenig oder zuviel eingenommen Entgelten ergeben, 

sind - insbesondere die sich aus diesem Grunde ergebenen Rückstellungen - in der 

Kalkulation beizubehallten. Der Ausgleich solcher zuwenig oder zuviel eingenomme

ner Entgelte beim Netzbetreiber wird beispielsweise über das Regulierungskonto 

nach § 5 ARegV abgewickelt. Ein solcher Ansatz ist systemimmanent und steht im 

direkten Zusammenhang mit den kalkulatorischen Regelungen der ARegV. Es be

steht kein Grund dafür„ diese Rückstellungen bei der Ermittlung der Kosten des Aus­

gangsniveaus nicht zu berücksichtigen. Vielmehr ist der Grund für die Bildung dieser 

Rückstellungen die Tatsache, dass es sich dabei um bereits vom Netznutzer gezahl­

te Entgelte handelt, die dem Netznutzer und nicht dem Netzbetreiber zustehen. Es ist 

­

somit systemkonform, ·dass der Netznutzer diese Entgelte nicht nochmals aufbringen 

­

­

­
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muss, sondern vielmehr gemäß den Regelungen des ARegV daran dann als an

zusetzendes Abzugskapital beim Netzbetreiber partizipiert. 

Zuführungsbeträge zu Rückstellungspositionen sind kalkulatorisch nicht zu berück

sichtigen, da sie keinen Aufwand darstellen, sondern ledigl ich der zeitliche Versatz 

dadurch korrigiert wird!. Lediglich wird die korrespondierende Zuführung oder Auflö

sung in Höhe des Zinsanteils einbezogen. 

Periodenübergreifende Saldierung 

In der Ziffer 8.3 des 81 -Bogens (Tabellenblatt „l l_B1 ." des Erhebungsbogens) sind 


die dem Netzbereich zugeordneten Rückstellungsbestände für Periodenübergreifen­


de Saldierung zum 31_12.2010 in Höhe von sowie zum 31.12.2011 in Hö­


he von- vom Netzbetreiber nicht berücksichtigt worden. Die Rückstellungs­


bestände werden von der Beschlusskammer im Rahmen der Ermittlung der Eigen­


kapitalverzinsungsbasi;s als Abzugsposition berücksichtigt. 


Dies dient dazu, die vom Netzkunden zuviel geleisteten Zahlungen kostenmindernd 


zu berücksichtigen. Die korrespondierende Zuführung oder Auflösung wird in Höhe 


des Zinsanteils einbezogen. Diese betragen laut Tabellenblatt „A3. Rückstellu111gs­


spiegel 2011" 

3.1 .4.2.2 Erhaltene Baukostenzuschüsse einschließlich passivierter Leistungen 
der Anschlussnehmer zur Erstattung von Netzanschlusskosten 

Die Position beinhaltet den Restwert der erhaltenen Baukostenzuschüsse und Netz­

anschlusskostenbeiträge. Kalkulatorisch ist im Regime der StromNEV die aktivische 

Absetzung von Anschaffungs- und Herstellungskosten nicht zulässig. Es sind zwin­

gend Passivposten zu bilden, die gemäß § 9 Abs. 1 S. 2 und § 9 Abs. 2 StromNEV 

über eine Dauer von 20 Jahren linear aufzulösen sind. 

3.1 .5 Betriebsnotwendiges Vermögen gemäß § 6 StromNEV {BNV 1) und be
triebsnotwendiges Eigenkapital gemäß § 6 StromNEV (BNEK 1) 

Unter Berücksichtigung der zuvor aufgeführten berücksichtigungsfähigen kalkulatori­

schen Restwerte des Sachanlagevermögens zu historischen Anschaffungs- und 

Herstellungskosten, der berücksichtigungsfähigen Finanzanlagen und des berück

sichtigungsfähigen Umlaufvermögens ergibt sich das betriebsnotwendige Vermögen 

nach§ 6 StromNEV (BNV /)aus Anlage 2. 

­

­

­

­

­

­
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Abzüglich des Steueranteils der Sonderposten mit Rücklageanteil, des Abzugskapi­

ta ls und des verzinslichen Fremdkapitals ergibt sich das betriebsnotwendige Eigen

kapital nach§ 6 StromNEV (BNEK /)aus Anlage 2. 

Die hieraus resultierende Eigenkapitalquote gemäß§ 6 Abs. 2 S. 3 StromNEV ergibt 

sich aus Anlage 2. 

3.2. Betriebsnotwendiges Vermögen gemäß § 7 StromNEV (BNV II) und be­
triebsnotwendiges Eigenkapital gemäß § 7 StromNEV (BNEK II) 

Verzinsungsbasis der Eigenkapitalzinsen ist das betriebsnotwendige Eigenkapital, 


wie es in§ 7 Abs. 1 S. 2 StromNEV vorgegeben ist. 


Im Überblick: 


Kalk. Restwerte des Sachanlagevermögens der belriebsnotwendigen Altanlagen 
zu Tagesneuwerten •Eigenkapitalquote (max. 40 %) 

+ 	 Kalk. Restwerle des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendigen Altanlagen 
zu historischen AKIHK •Fremdkapitalquote (min. 60 %) 

+ 	 Kalk. Restwerte des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendigen Neuanlagen 

zu l1istorischen AKIHK 
+ 	 Grundstücke zu historischen AKIHK 
+ 	 betriebsnotwendige Finanzanlagen 
+ 	 betriebsnotwendiges Umlaufvermögen 
= 	 Betriebsnotwendiqes Ve1möqen II fBNV II) 

Steueranteil der Sonderposten mit Riicklageanteil 
Abzugskapital 
Verzinsliches Fremdkapital 

= 	 Betriebsnotwendiqes Eigenkapital II (BNEK II) 

Zur Ermittiung des betriebsnotwendigen Vermögens nach § 7 StromNEV (BNV II) 

sind somit die kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens der betriebs­

notwendigen Alt- und Neuanlagen zu ermitteln. Hierbei sind die Anlagegüter des 

Sachanlagevermögens mit denjenigen kalkulatorischen Restwerten zu berücksichti­

gen, die bei der Bestimmung der kalkulatorischen Abschreibungen gern. § 6 Strom

NEV anerkannt wurden. Darüber hinaus finden bei der Berechnung des betriebsnot

wendigen Vermögens ggf. weitere Anlagegüter des Sachanlagevermögens, soweit 

deren Betriebsnotwendigkeit nachgewiesen wurde, Berücksichtigung, z. B. immateri

elle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sowie Geleistete Anzahlungen 

und Anlagen im Bau. 

­

­

­

­

- 37 ­



Grundstücke sind gemi. § 7 Abs. 1 S. 3 StromNEV bei der Ermittlung der kalkulatori­

schen Restwerte des Sachanlagevermögens zu historischen Anschaffungs- und 

Herstellungskosten anzusetzen. 

Gemäß § 7 Abs. 1 $ . 2 Nr.1, 2 i. V . m. § 6 Abs. 2 S. 4 StromNEV wird auch im Rah

men der Berechnung des betriebsnotwendigen Eigenkapitals die Eigenkapitalquote 

der Altanlagen auf höchstens 40 % begrenzt. In der Konsequenz dürfen die kalkula

torischen Restwerte des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendigen Altanlagen 

zu Tagesneuwerten maximal mit einem Anteil von 40 % in die Bestimmung der Basis 

der Eigenkapitalzinsen einfließen. Da die Fremdkapitalquote die Differenz zwischen 

100 % und der Eigenkapitalquote ist(§ 6 Abs. 2 S. 5 StromNEV), müssen die kalku­

latorischen Restwerte des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendigen Altanla­

gen zu historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten entsprechend mit min­

destens 60 % gewichtet werden. 

Übersteigt die ermittelte Eigenkapitalquote, die sich aus Anlage 2 ergibt, einen Anteil 

von 40% so ist diese gemäß§ 6 Abs. 2 S. 4 StromNEV auf 40 % zu begrenzen. 

Unter Zugrundelegung dieser Eigenkapitalquote ergibt sich das betriebsnotwendige 

Vermögen gemäß § 7 StromNEV (BNV //) aus Anlage 2. 

Das betriebsnotwendige Eigenkapital gemäß§ 7 StromNEV (BNEK ff) ergibt sich .aus 

Anläge 2. 

3.3. Ermittlung des die zugelassene Eigenkapitalquote von maximal 40 % 

übersteigenden Eige111kapitalanteils 


Nach § 7 Abs. 1 $. 5 StromNEV ist der die zugelassene Eigenkapitalquote von ma­


ximal 40 % übersteigende Anteil des Eigenkapitals nominal wie Fremdkapital zu ver­


zinsen. Soweit das nach § 7 Abs. 1 StromNEV berechnete betriebsnotwendige Ei­


genkapital (BNEK II) mehr als 40 % des nach dieser Vorschrift ermittelten betriebs­


notwendigen Vermögens (BNV II) beträgt, ist folglich das betriebsnotwendige Eigen­


kapital (BNEK II) in zwei Anteile zu zerlegen. Zu bestimmen ist zunächst der Anteil 


des Eigenkapitals, der die zugelassene Eigenkapitalquote nicht überschreitet (BNEK 


II s 40 %), sodann der Eigenkapitalanteil, der die zugelassene Eigenkapitalquote 


übersteigt (BNEK II> 40 %). 


­

­
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Bei einer Eigenkapitalquote von mehr als 40 % ist der die zugelassene Eigenkapital­


quote nicht übersteigende Eigenkapitalanteil (BNEK II :s 40%) wie folgt zu ermitteln: 


BNEK II 5 40% =BNV II • 0,4 


Der die zugelassene Eigenkapitalquote übersteigende Eigenkapitalanteil im Sinne 


von § 7 Abs. 1 S. 3 StromNEV (BNEK II > 40%) errechnet sich dann nach folgender 


Formel: 


BNEK II> 40% =BNEK II - BNEK II 5 40% = BNEK II - (BNV II * 0,4) 


Soweit das nach § 7 Abs. 1 S. 2 StromNEV berechnete betriebsnotwendige Eigen­


kapital (BNEK II) nicht mehr als 40 % des nach dieser Vorschrift ermittelten betriebs­


notwendigen Vermögens (BNV II) beträgt, hat demgegenüber keine Aufteilung des 


BNEK II zu erfolgen. Denn ein die zugelassene Eigenkapitalquote übersteigender 


Anteil des Eigenkapitals ist in diesem Fall nicht gegeben. 


3.4. Ermittlung des auf d ie Neu- und A ltanlagen entfallenden Anteils am Ei­

genkapital 


Zur Festlegung der Basis für die Eigenkapitalverzinsung ist das betriebsnotwendige 


Eigenkapital (BNEK II) auf Neu- und Altanlagen aufzuteilen (§ 7 Abs. 3 S. 1 Strom­


NEV). Die Aufteilung erfolgt nach den Maßgaben, wie es in § 7 Abs. 3 S. 2 und 3 


StromNEV vorgegeben ist. Der Anteil der kalkulatorischen Restwerte der Neuanla­


gen zu Anschaffungs- und Herstellungskosten (Anteil SAVneu) ergibt sich aus dem 


Quotienten aus den kalkulatorischen Restwerten der Neuanlagen zu Anschaffungs­


und Herstellungskosten und den kalkulatorischen Restwerten des gesamten Sachan­


lagevermögens und somit der Summe aus den kalkulatorischen Restwerten (RW) 


der Alt- und Neuanlagen (SAValt und SAVneu). 

Kalk. RW des Sachanlagevermögens der Neuanlagen zu AK/HK 
/ [ Kalk. RW das Sachanlagevermögens der befriebsnotwendigan Altanlagen zu 

Tagesneuwerten •Eigenkapitalquote nach § 6 Abs. 2 StromNEV (max. 40 %) 

+ Kalk. RW des Sachanlagevermögens der bettiebsnotwendigen Altanlage11 zu 

historischen AKIHK * Fremdkapitalquote nach§ 6 Abs. 2 StromNEV (min. 60 %) 

+ Kalk. RW des Sachanlagevermögens der Neuanlagen zu historischen AKIHK] 

= Anteil SA Vne u 

Der Anteil der Altanlagen am Sachanlagevermögen (Anteil SAValt) ergibt sich aus 

der Differenz zwische111 100 % und dem Anteil des Sachanlagevermögens der Neu­

anlagen (Anteil SAVneu). Der Anteil der Neu- und Altanlagen am Eigenkapital ergibt 

sich aus Anlage 2. 
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3.5. Ermittlung der Zinsen für die beiden Eigenkapitalanteile 

Die Beschlusskammer 4 der Bundesnetzagentur hat mit Beschluss vom 31.10.2011, 


unter dem Aktenzeichen BK4-11/304, den Eigenkapitalzinssatz für den Anteil des 


Eigenkapitals, der die zugelassene Eigenkapitalquote nicht übersteigt, für Neuanla­


gen auf 9,05 % und für Altanlagen auf 7,14 % nach Gewerbesteuer und vor Körper­


schaftsteuer festgeleg t. 


Die Verzinsung des Eigenkapitalanteils, der die zugelassene Eigenkapitalquote nicht 


übersteigt, errechnet sich demnach wie folgt: 


BNEK II 5 40% • Anteil SAVneu * 9, 05 % + BNEK II 5 40% * Anteil SA VaJt • 

7,14 % 

Verfügt der Netzbetreiber hingegen nicht über Sachanlagevermögen sind die Bilanz

werte mit dem für Neuanlagen geltenden Eigenkapitalzins zu verzinsen. 

Der die zugelassene Eigenkapitalquote übersteigende Anteil des Eigenkapitals wird 

gern. § 7 Abs. 7 StromNEV verzinst (§ 7 Abs. 1 S. 5 StromNEV). Der Zinssatz ergibt 

sich gern. § 7 Abs. 7 S.1 StromNEV aus dem arithmetischen Mittel des auf die letz­

ten zehn abgeschlossenen Kalenderjahre bezogenen Durchschnitts von drei durch 

die Deutsche Bundesbank veröffentlichten Reihen. Im Einzelnen ergeben sich die 

Werte aus der „Umlaufsrendite festverzinslicher Wertpapiere inländischer Emittenten 

- Anleihen der öffentlichen Hand", aus „Umlaufsrendite festverzinslicher Wertpapiere 

inländischer Emittenten - Anleihen von Unternehmen (Nicht-MFls)" sowie aus der 

„Umlaufsrendite inläncliischer Inhaberschuldverschreibungen - Hypothekenpfandbrie

fe".1Weitere Zuschläge sind gern.§ 7 Abs. 7 S. 2 StromNEV unzulässig. 

­

­

Dlese Reihen können auf der Internetseite der Deutschen Bundesbank 
http://W\wt.bundesbank.de, unter dem Pfad: „Geld- und Kapitalmärkte > Zinssätze und 
Renditen > Zeitreihen: Zinssätze und Renditen > Umlaufsrenditen festverzinslicher Wertpa
piere inländischer Emittenten" abgerufen werden. Link: 
http://www.bundesbank.de/Navigatlon/DE/Statistiken/Zeitreihen_Datenbanken/Makrooekon 
omische _Zeitreihenl its _list_node.html?I istld=www_ s 140_itO1 
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V ~ 

2002 

- . 


4,61 4,74 5,99 

2003 
 3,78 3,73 4,98 

2004 
 3,73 3,55 4,00 

2005 
 3,17 3,06 3,'ZO 
2006 
 3,74 3,78 4, l 5 

2007 
 4,26 4,42 5,04 

2008 
 4,04 4,46 6,27 

2009 
 3,08 3,'28 5,54 

2010 
 2,43 2,45 4,03 

2011 
 2,42 21 ·74 4;26 

010 Jahre 
 3„53 3,62 4;80 

Da die Zinsreihen beim Statistischen Bundesamt für alle Papiere als Monatswerte 

geführt werden, wurde zunächst ein Jahresmittelwert jeweils für die Jahre 2002 bis 

2011 aus den einzelnen Monatswerten gebildet. Aus den Mittelwerten der einzelnen 

Jahresscheiben wurde sodann ein 10-Jahres-Durchschnitt gebildet. Es leitet sich für 

die genannten Papiere im Zeitraum 2002 bis 2011 eine durchschnittliche Rendite von 

3,98 % ab. Hierbei wurden die ungerundeten Werte verwendet. 

3.6. Berücksichtigungsfähige Eigenkapitalverzinsung 


Die kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung ergibt sich in Summe aus Anlage 2. 


Die Eigenkapitalverzinsung für die überlassene Netzinfrastruktur überkompensiert 


die negative Eigenkapitalverzinsung des Netzbetreibers. Die negative Eigenkapital­


verzinsung stellt somit lediglich einen „rechnerischen Zwischenschritt" dar. 


Dabei ist zu beachten, dass auch dieser Rechenschritt dem Algorithmus für die Er­


mittlung der kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung unterfällt. Da die negative Ei­


genkapitalverzinsung insoweit eine Verzinsung des eingesetzten Kapitals unterhalb 


der nach § 7 Abs. 1 S. 5 StromNEV zulässigen Eigenkapitalquote in Höhe von 40 


Prozent darstellt, sind die Eigenkapitalzinssätze nach § 7 Abs. 4 StromNEV anzu­


wenden. 


Innerhalb der Vermögenswerte dominiert das Umlaufvermögen. Dazu gehören aus

schließlich Vermögenswerte, deren Bestand sich durch Zu- und Abgänge häufig än­

­
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dert. Es ist daher gerade kein dauernd dem Betrieb dienender Vermögensgegen­


stand, sondern ein Wirtschaftsgut, das dem sofortigen Verbrauch dient (vgl. die stän­


dige Rechtsprechung des BFH: Urteil v. 31.05.2001 , IV R 73/00, Rn. 10; Urteil v. 


28.05.1998, XR 80/94, Rn. 30). Insoweit handelt es sich maßgeblich um Vermö­


genswerte die mit Neuanlagen vergleichbar sind, und daher mit dem für Neuanlagen 


maßgeblichen Zinssatz in Höhe von 9,05 % verzinst werden. 


In der Gesamtschau der dem Netzbetreiber zugute gebrachten Eigenkapitalverzin­


sung aus Pächter undl Verpächter wird dem Netzbetreiber über den in Ansatz ge­


brachten {gekürzten) Pachtzins das Eigenkapital des Netzeigentümers zugute ge­


bracht {BGH, EnVR 79/07 - „swu Netze GmbH", s. 18). 
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4. Gewerbesteuer 

Gemäß § 8 StromNEV kann im Rahmen der Ermittlung der Netzkosten die dem 


Netzbereich sachgerecht zuzuordnende Gewerbesteuer als kalkulatorische Kosten­


position in Ansatz gebracht werden. Bei der Genehmigung der Netzentgelte wird da­


her ein kalkulatorischer Gewerbesteueransatz auf der Grundlage der anerkannten 


kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung berücksichtigt. Bei dem von der Bundles­


netzagentur festgelegten Eigenkapitalzinssatz handelt es sich um einen Zinssatz 


nach Gewerbesteuer und vor Körperschaftsteuer (BR-Drs. 247/05 S.30). 


Die nach § 8 StromNEV anerkennungsfähige Gewerbesteuer ist allein nach den kal­


kulatorischen Maßstäben der StromNEV zu ermitteln. Die in der netzspezifischen 


Gewinn- und Verlustrechnung als zusätzlicher Gewinn erscheinende Differenz zwi­


schen den kalkulatorischen Abschreibungen und den bilanziellen Abschreibungen 


(sog. Scheingewinn bz:w. -verlust) ist somit nicht Tei l der Bemessungsgrundlage für 


den kalkulatorischen Gewerbesteueransatz. Dies ist von der höchstrichterlichen 


Rechtsprechung bestätigt worden (siehe etwa BGH v. 14.08.2008, KVR 34/07 - SW 


Speyer, Rn. 86 ff.). 


Entsprechend einem rein kalkulatorischen Ansatz wird auf die zusätzliche Berück­


sichtigung von weiteren Zurechnungen und Kürzungen bei der Bemessungsgrundla­


ge verzichtet (BGH, KVR 81/07, S. 10). 


Die kalkulatorische Gewerbesteuer wurde nach der Formel 


{BNEK 11540% • Anteil SAValt • 7, 14 % + BNEK II s 40% * Anteil SAVneu * 

9,05 % • + BNEK II> 40% • 3,98 %} * Hebesatz • Messzahl 

berechnet. 


Die zu berücksichtigende kalkulatorische Gewerbesteuer wird in Anlage 2 ausgewie­


sen. 
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5. Kostenmindernde Erlöse und Erträge 


Die oben stehenden Ausführungen (insbesondere im Abschnitt 1.) müssen, dem 


Sinn und Zweck der Regelung entsprechend, auch für Erlöse gelten; dies verdeut­


licht systematisch die Regelung des § 6 Abs. 1 S. 1 ARegV, die von einer „Kosten­


prüfung" spricht, wobei offensichtlich, wie der dortige Verweis zeigt, die Prüfung von 


Erlösen nach § 9 StromNEV mit einbezogen ist. D.h. netzbezogene Erlöse bei­


spielsweise sind ggf. hinzuzurechnen. Aber auch die anderen Ausführungen sind 


analog anzusetzen. 


5.3. sonstige betriebliche Erträge 


5.3.1. Erträge aus der Auflösung von Netzanschlusskostenbeiträgen 


Die von Anschlussnehmern entrichteten Netzanschlusskostenbeiträge und Baukos­

tenzuschüsse, die im Zusammenhang mit der Errichtung eines Anschlusses für die 

Entnahme elektrischer Energie entrichtet wurden, sind nach § 9 Abs. 1 S. 2 und Abs. 

2 S. 1 StromNEV über die Dauer von 20 Jahren linear aufzulösen. 

5.3.2. Erträge aus der Auflösung von Baukostenzuschüssen 

Die von Anschlussnehmern entrichteten Netzanschlussbeiträge und Baukostenzu­

schüsse, die im Zusammenhang mit der Errichtung eines Anschlusses für die Ein

speisung elektrischer Energie entrichtet wurden, sind nach § 9 Abs. 1 S. 2 und Abs. 

2 S. 1 StromNEV über ·die Dauer von 20 Jahren linear aufzulösen. 

5.3.4. Erträge aus Blindstrom 

Erträge aus Blindstrom stellen Umsatzerlöse dar und sind im Rahmen der Verpro­

bungsrechnung zu berücksichtigen. Die Erlösposition wird aus diesem Grunde mit 

Null angesetzt. 

5.6.4. Erträge aus Kassenbestand, Guthaben bei Bundesbank und Kreditinsti ­


tuten 


Der Netzbetreiber gibt die Erträge aus Kassenendbestand für 2011 in Höhe von 


- an. Die Erträge aus Kassenbestand, Guthaben bei Bundesbank und Kredit­


instituten werden analog zur Kürzung des Kassenbestandes gekürzt. Insofern ver­


mindern sich die Erträge in Höhe von 

­
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5. 7 .1. erhobene Konzessionsabgaben 

Korrespondierend zu den Aufwendungen (Position 1.5.1.) hat der Netzbetreiber unter 

dieser Position Erlöse aus erhobenen Konzessionsabgaben angegeben. Es handelt 

sich, wie in der Position 1.5.1. beschrieben, um einen durchlaufenden Posten. 

5.7.4. sonstige Erlöse (nicht aus Netzentgelten) 

Gemäß der Stellungnahme des Netzbetreibers vorn 11.11 .2013 auf Seite 4 sind u. a. 


die Erlöse aus dem Ausgleich von Abweichungen bei Standardlastprofilen in Höhe 


von - in dieser Position zu erhalten. 


Analog zur Kürzung der Position 1.1.1.4 ist die angegebene Erlösposition in Höhe 


von zu kürzen und mit- anzusetzen. 
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6. Pacht- und Dienstleistungsverhältnisse 


Die in dieser Anhörung insgesamt enthaltenen aufgeführten Standpunkte und 


Rechtsauffassungen gelten gleichermaßen für die nachstehenden Positionen. Die 


sich hieraus ergebende Konsequenz ist stichpunktartig unter den nachstehenden 


Positionen getrennt nach den unterschiedlichen Leistungserbringern aufgeführt. 


6.1. Aufwendungen für überlassene Netzinfrastruktur 


Der Netzbetreiber macht in dieser Position das sich aus der Gewinn- und Verlust­


rechnung tatsächlich gezahlte Pachtentgelt geltend. Gemäß den Ausführungen zu 


der Position 1.1 .2.3. sind die aus der Überlassung des Anlagevermögens nach § 4 


Abs. 5 StromNEV resultierenden Kosten („Pachtzins") nur bis zu der Höhe anerken­


nungsfähig, wie sie anfielen, wenn der Netzbetreiber Eigentümer der Anlagen wäre. 


Auf Grundlage der eingereichten Erhebungsbögen des Verpächters ergeben sich 


kalkulatorische Kapitalkosten gern. StrornNEV für das durch den Verpächter einge­


setzte Kapital (kalk. Abschreibungen, kalk. Eigenkapitalverzinsung sowie kalk. Ge­


werbesteuer). 


Position 2. Kalkulatorische Bewertung des Sachanlagevermögens sowie Ermittlung 
der kalkulatorischen Abschreibungen 

Planmäßige oder außerplanmäßige Wertminderungen von Vermögensgegenständen 

werden in der Abschreibung erfasst. Die für die Netzentgeltkalkulation maßgebliche 

Abschreibung ist jedoch anders als bei aufwandsgleichen Kosten im Sinne der §§ 4 

und 5 StromNEV nicht wertmäßig aus der GuV übertragbar. Diese wird stattdessen 

auf Grundlage des § 6 StromNEV rein kalkulatorisch ermittelt und ersetzt somit den 

handelsbilanziellen Wert. Damit wird die Gewährleistung eines langfristig angelegten, 

leistungsfähigen und zuverlässigen Netzbetriebs gesichert: Die Wertminderung der 

betriebsnotwendigen Anlagegüter ist als Kostenposition bei der Ermittlung der Netz

kosten in Ansatz zu bringen (§ 6 Abs. 1 S. 1 StromNEV). 

Für die Ermittlung der kalkulatorischen Abschreibungen und der kalkulatorischen Ei

genkapitalverzinsung ist die Bestimmung der kalkulatorischen Restwerte des Sach­

anlagevermögens erforderlich. Bei der Ermittlung der kalkulatorischen Abschreibun­

gen ist gemäß § 6 Abs. 1 S. 3 StromNEV zu unterscheiden nach Anlagegütern, die 

vor dem 01 .01.2006 aktiviert wurden (Altanlage), und Anlagegütern, die ab dem 

01.01.2006 aktiviert wurden (Neuanlage). 

­

­
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Bei Altanlagen werden für den eigenfinanzierten Anteil des Anlagevermögens (ma­

ximal 40 %) Tagesneuwerte als Basis für die weiteren Berechnungen herangezogen 

(§ 6 Abs. 2 S. 2 Nr. 1 StromNEV). Die Tagesneuwerte werden mittels Indexierung 

der historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten ermittelt. Für den fremdfi­

nanzierten Anteil des Anlagevermögens bilden die jeweiligen historischen Anschaf­

fungs- und Herstellungskosten den Ausgangspunkt für die weitere Wertermittlung 

(§ 6 Abs. 2 S. 2 Nr. 2 StromNEV). 

Die kalkulatorischen Abschreibungen der Neuanlagen sind gern. § 6 Abs. 4 Strom­

NEV ausgehend von den jeweiligen historischen Anschaffungs- und Herstellungskos­

ten nach der linearen Abschreibungsmethode jahresbezogen (§ 6 Abs. 5 S. 3 und 4 

StromNEV) zu ermitteln. 

Dementsprechend sind zunächst die originären historischen Anschaffungs- und Her­

stellungskosten zu identifizieren. Netzkäufe und vergleichbare Fallgestaltungen dür­

fen nicht dazu führen, dass diese Berechnungsgrundlagen verfälscht werden. Daher 

ist sicherzustellen, dass derartige Wertansätze nicht an die Stelle der originären An­

schaffungs- und Herstellungskosten treten und die Meldungen der Anschaffungs­

und Herstellungskosten von eventuellen Kaufpreisen etc. ggf. bereinigt werden. An­

schließend sind aus den originären historischen Anschaffungs- und Herstellungskos­

ten mithi lfe von Preisindizes Tagesneuwerte zu bestimmen, um die elgenfinanzierten 

Abschreibungsanteile der Altanlagen berechnen zu können. Aus der gewichteten 

Bestimmung der Anschaffungsrestwerte der Altanlagen zu Tagesneuwerten und zu 

Anschaffungs- und Herstellungskosten sowie den Restwerten der Neuanlagen wird 

schließlich die kalkulatorische Jahresabschreibung bestimmt. 

Position 2.1. Histor1ische Anschaffungs- und Herstellungskosten 

Die historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten sind in § 6 Abs. 2 S. 2 Nr. 2 

StromNEV legal definiert als die im Zeitpunkt ihrer Errichtung erstmalig aktivierten 

Anschaffungs- und Herstellungskosten. 

Entscheidend bei der fü r die kalkulatorische Berechnung des Sachanlagevermögens 

relevanten Anschaffungs- und Herstellungskosten eines Anlagengutes ist, dass sie 

den historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten entsprechen (vgl. § 6 Abs. 3 

und 4 StromNEV). Maßgeblich ist also der Zeitpunkt der Errichtung und Begründung 

der erstmalig aktivierten Anschaffungs- und Herstellungskosten. Diese Vorgabe ver­
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bietet es grundsätzlich, Anschaffungs- und Herstellungskosten z.B. durch eine Rück­

rechnung anhand zeitnaher üblicher Anschaffungs- und Herstellungskosten unter 

Einbeziehung qualitativer Veränderungen des zu betrachtenden Gutes zu ermitteln. 

Nach § 6 Abs. 3 und 4 StromNEV bilden die jeweiligen historischen Anschaffungs­

und Herstellungskosten den Ausgangspunkt für die Wertbestimmung des Sachanla­

gevermögens, insofern die in Rede stehenden Vermögensteile betriebsnotwendig 

sind. Zum betriebsnotwendigen Vermögen gehören alle Vermögenswerte, die dem 

Ablauf des Geschäftsbetriebs zu dienen bestimmt sind. Nicht betriebsnotwendige 

Vermögensteile sind nicht anzusetzen. Das Mengengerüst darf somit nur in Betrieb 

befindliche Vermögensgegenstände umfassen. 

Nicht aktivierten sondern z.B. Ober lnstandhaltungsaufwand finanzierten Vermö­

gensgegenständen fehlt die Ansatzfähigkeit schon dem Grunde nach. Da unterstellt 

werden muss, dass diese Beträge in der Vergangenheit schon wieder verdient wur­

den, ist der Netznutzer nicht durch erneuten Ansatz als Anschaffungs- und Herstel­

lungskosten zu belasten. Dementsprechend sind Ansätze der Anschaffungs- und 

Herstellungskosten seit 2006 dahingehend zu beleuchten, ob das Prinzip der Bilanz­

stetigkeit bzw. der Bewertungsstetigkeit Berücksichtigung fand. Die aufgrund des 

Entfaltens einer jährl ichen Prüfung eröffnete Möglichkeit, Aktivierungswahlrechte 

stärker als bisher zu nutzen und lnstandhaltungsaufwand zu aktivieren darf nicht zu 

gestalteten Mehrkosten führen. Der ersparte Aufwand würde sonst zweimal zurück 

vergütet, zunächst in der nicht durch Effizienzsteigerungen unterschrittenen Erlös­

obergrenze und dann in Form erhöhter Kapitalkosten (sog. OPEX-CAPEX-Switch). 

Betreiber von Netzen in Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, 

Sachsen-Anhalt und Thüringen können die Anschaffungs- und Herstellungskosten 

für Anlagegüter, deren Errichtung zeitlich vor ihrer erstmaligen Bewertung in Deut­

scher Mark liegt alternativ anhand zeitnaher üblicher Anschaffungs- und Herstel­

lungskosten und einer Rückrechnung mittels der anwendbaren Preisindizes ermitteln 

(§ 6 Abs. 3 S. 3 StromNEV). 

Entscheidend bei der Ermittlung der historischen Anschaffungs- und Herstellungs­

kosten des Sachanlagevermögens ist, dass die hierzu herangezogenen (zeitnahen 

üblichen) Anschaffungs- und Herstellungskosten keine qualitativen Veränderungen 

aufweisen, da durch die Rückindizierung mithilfe der anwendbaren Preisindizes le­

diglich die reine Preisänderung herausgerechnet wird. Die Berücksichtigung von An­

schaffungs- und Herstellungskosten, die mit einer qualitativen Aufwertung verbunden 
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sind, würden deshalb zu einer Überbewertung der ermittelten historischen Anschaf­


fungs- und Herstellungskosten führen. 


Aus diesem Grunde ist bei der Ermittlung der Ausgangswerte des DDR­


Altanlagevermögens von den Werten auszugehen, die in der DM-Eröffnungsbilanz 


ausgewiesen sind. Dies ergibt sich eindeutig aus dem Wortlaut des § 6 Abs.3 S.3 


StromNEV: 


„Im Falle der Elektrizitätsversorgungsnetze [. „] können für jene 

Anlagegüter, deren Errichtung zeitlich vor ihrer erstmaligen 

Bewertung in Deutscher Mark liegt, die Anschaffungs- und Her­

stellungskosten unter Verwendung zeitnaher üblicher Anschaf­

fungs- und Herstellungslwsten und einer Rückrechnung mittels 

der anwendbaren Preisindizes ennittelt werden." [Anmerkung: 

Hervorhebungen und Kürzung durch den Verfasser] 

§ 6 Abs. 3 S. 3 StromNEV nennt zwei mögliche Zeitpunkte als Referenz für die Be­

wertung des DDR-Altanlagevermögens. Es wird die .Errichtung" und die „erstmalige 

Bewertung in Deutscher Mark" erwähnt. Die „Errichtung" scheidet jedoch ersichtlich 

als Bewertungszeitpunkt aus, da vielfach nicht einmal Näherungswerte des DDR­

Sachanlagevermögens oder Informationen Ober die sonstige vorhandene Infrastruk

tur bekannt waren. Insoweit verbleibt die Zeitnähe zur erstmaligen Bewertung des 

Sachanlagevermögens in deutscher Mark als möglicher Referenzpunkt. Eindeutig 

wird in der Formulierung des § 6 Abs. 3 S. 3 StromNEV nicht auf eine Zeitnähe der 

Bewertung des Sachanlagevermögens zu der erstmaligen Entgeltgenehmigung ab­

gestellt und somit kein Gegenwartsbezug hergestellt. Hätte der Verordnungsgeber 

eine entsprechende Regelung treffen wollen, so wäre es ein leichtes gewesen die 

Verordnung entsprechend unmissverständlich zu fassen: 

. [ ...] unter Verwendung im Antragszeitpunkt üblicher Anschaf­

fungs- und Herstellungskosten [. ..]"[Anmerkung: Kürzungen und 

hervorgehobene Ersetzung durch den Verfasser!] 

Eine solche Formulierung hat der Verordnungsgeber aber gerade nicht gewählt, so 


dass ersichtlich nicht auf einen Gegenwartszeitpunkt abgestellt werden darf. Viel­


mehr soll die größtmögliche Zeitnähe zur tatsächlichen Erstellung des Anlagengutes 


gewährleistet werden. 


Die DM-Eröffnungsbilanz enthält auf Basis der seinerzeit zeitnah ermittelten Tages­


neuwerte und der handelsrechtlich angesetzten Nutzungsdauern Restwerte. Die An­


schaffungs- und Herstellungskosten sind daher aus den, den Restwerten zu Grunde 


­
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liegenden Tagesneuwerten unter Heranziehung der anwendbaren Preisindizes um­

zurechnen. 

Es wurde im Bericht nach § 6 Abs. 1 ARegV i. V. m. § 28 StromNEV keine Angabe 

gemacht, ob die Anschaffungs- und Herstellungskosten von Anlagegütern, deren 

Errichtung zeitlich vor ihrer erstmaligen Bewertung in Deutscher Mark liegt, unter 

Verwendung zeitnaher üblicher Anschaffungs- und Herstellungskosten ermittelt wor­

den sind. 

Die Beschlusskammer geht davon aus, dass die ermittelten Anschaffungs- und Her­

stellungskosten der Höhe nach den Anschaffungs- und Herstellungskosten entspre­

chen, die sich in beschriebener Weise aus der DM-Eröffnungsbilanz ergeben. Dies 

setzt insbesondere voraus, dass bei der Ermittlung der Anschaffungs- und Herstel­

lungskosten nach § 6 Abs. 3 S. 3 StromNEV keine qualitativen Veränderungen be­

rücksichtigt wurden. Die Berücksichtigung qualitativer Veränderungen würde gegen 

die Vorgaben der StromNEV verstoßen. Die Beschlusskammer behält sich vor, die 

Ermittlung der Anschaffungs- und Herstellungskosten des DDR-Altanlagevermögens 

einer weiteren Überprüfung zu unterziehen. Sollte sie hierbei zu der Erkenntnis ge­

langen, dass die vom Netzbetreiber für die Ermittlung der kalkulatorischen Kosten 

zugrunde gelegten errechneten Anschaffungs- und Herstellungskosten für die Jahre 

vor 1991 nicht den sich in beschriebener Weise aus der DM-Eröffnungsbilanz erge­

benden Werten entsprechen, wird sie von der in § 48 VwVfG normierten Möglichkeit 

der Rücknahme Gebrauch machen. 

Position 2.1.1. Übergang von Netzen 

Gemäß § 6 Abs. 2 S. 2 Nr. 2 StromNEV ist bei der Ermittlung der kalkulatorischen 

Abschreibungen für den fremdfinanzierten Anteil der Altanlagen und gern. § 6 Abs. 4 

StromNEV bei den Neuanlagen von den jeweiligen, im Zeitpunkt ihrer Errichtung 

erstmalig aktivierten Anschaffungs- und Herstellungskosten (.historische Anschaf­

fungs- und Herstellungskosten") auszugehen. § 6 Abs. 6 StromNEV untersagt eine 

Abschreibung unter Null aufgrund des Wiederauflebens kalkulatorischer Restwerte, 

insbesondere auch im Falle einer Veränderung der ursprünglichen Abschreibungs­

dauer. Nach der ausdrücklichen Regelung des § 6 Abs. 7 StromNEV gilt das Verbot 

der Abschreibung unter Null ungeachtet einer Anderung der Eigentumsverhältnisse 

oder der Begründung von Schuldverhältnissen. In den genannten Vorschriften 

kommt die eindeutige gesetzliche Vorgabe zum Ausdruck, dass ein Netzkauf oder 

vergleichbare Fallgestaltungen nicht zu einer Erhöhung der berücksichtlgungsfähigen 

Netzkosten führen darf. Insoweit hat der Gesetzgeber den Interessen der Netznutzer 
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an möglichst geringen Netzkosten den Vorrang eingeräumt. Ihre sachliche Grundla­

ge findet diese gesetzgeberische Entscheidung in dem Charakter der Energieversor­

gungsnetze als natürliche Monopole, die den Netznutzern regelmäßig keine wettbe­

werblichen Ausweichmöglichkeiten lassen. Die Vorschrift geht auch schon aufgrund 

ihrer systematischen Stellung den Übergangsregelungen des § 32 StromNEV vor. 

D.h. unabhängig von den zugrunde gelegten Nutzungsdauern, unabhängig von der 

Änderung von Eigentumsverhältn issen oder der Begründung von Schuldverhältnis­

sen, darf kein Vermögensgegenstand mehr als genau einmal in Ansatz gebracht 

werden. 

Für den Fall von Netzkäufen ist dementsprechend festzuhalten, dass ein Anspruch 

eines Netzbetreibers, bei der Ermittlung der kalkulatorischen Restwerte den Kauf­

preis für erworbene Netze zugrunde zu legen, nicht besteht (BGH, KVR 35/07 - SW 

Neustadt a.d .W„ Rn. 47 ff.). Nach § 6 Abs. 6 StrornNEV dürfen die Abschreibungs­

grundlagen nicht verändert werden, was bedeutet, dass das Abschreibungsobjekt 

nur einmal und ohne Erhöhung der Kalkulationsgrundlage abgeschrieben werden 

kann. Die Regelung des § 6 Abs. 7 StromNEV stellt überdies ausdrücklich klar, dass 

das Verbot einer Abschreibung unter Null auch im Falle eines Eigentümerwechsels 

gilt. Damit wird bei einem Verkauf eine Veränderung der Abschreibungsgrundlage 

explizit ausgeschlossen. Auch aus der vielfach herangezogenen „Kaufering"­

Entscheidung des BGH (BGH, KZR 12/97) folgt nichts anderes (so explizit für die 

StromNEV: BGH, KVR 35/07 - SW Neustadt a.d.W„ Rn. 47 ff.) 

Der Netzbetreiber hat keine Angaben zu etwaigen Netzkäufen gemacht. Die Be­

schlusskammer geht daher davon aus, dass Netzkäufe der Netzbetreiber nicht er­

folgt sind. Sie behält sich eine Rücknahme oder einen Widerruf der Festlegung der 

Erlösobergrenzen für den Fall vor, dass der Netzbetreiber in der Vergangenheit ei­

nen Netzkauf getätigt haben sollte. 

Position 2.1 .2. Veränderung der historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten 

Nach § 6 Abs. 3 und 4 StromNEV bilden die jeweiligen historischen Anschaffungs­

und Herstellungskosten den Ausgangspunkt für die Wertbestimmung des Sachanla­

gevermögens, insofern die in Rede stehenden Vermögensteile betriebsnotwendig 

sind. Zum betriebsnotwendigen Vermögen gehören alle Vermögenswerte, die dem 

Ablauf des Geschäftsbetriebs zu dienen bestimmt sind. Nicht betriebsnotwendlge 

Vermögensteile sind nicht anzusetzen. 
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Entscheidend bei den für die kalkulatorische Berechnung des Sachanlagevermögens 

relevanten Anschaffungs- und Herstellungskosten eines Anlagengutes ist es, dass 

sie den historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten entsprechen (vgl. § 6 

Abs. 3 und 4 StromNEV). Maßgeblich ist also der Zeitpunkt der Errichtung und Be­

gründung der erstmalig aktivierten originären Anschaffungs- und Herstellungskosten. 

Neubewertungen und Umbuchungen sind für die kalkulatorische Bewertung In der 

StromNEV unzulässig, um das Abschreibungsverbot unter Null nach § 6 Abs. 5 

StromNEV und § 6 Abs. 7 StromNEV sicherzustellen. Dementsprechend werden in 

der StromNEV-Kalkulation - dem Gedanken des Ersatzes der HGB-Regeln durch die 

Kalkulationsvorgaben folgend - sämtliche Veränderungen, z.B. aufgrund erlaubter 

degressiver oder anderer Sonderabschreibungen, grundsätzlich unzulässig. Lediglich 

wenn ein Wirtschaftsgut die Sphäre der Regulierungsbasis durch Ausscheiden aus 

dem Anlagevermögen verlässt, ist die Berechnungsgrundlage originärer Anschaf­

fungs- und Herstellungskosten außer Ansatz zu bringen. Analog sind auch sämtliche 

nachträgliche Veränderungen von Anschaffungs- und Herstellungskosten nicht be­

rücksichtigungsfähig. Diese gelten als neue originäre Anschaffungs- und Herstel­

lungskosten der jeweiligen Anlagengruppe im Jahr der erstmaligen Aktivierung. Die 

einmal gewählte Nutzungsdauer und das ursprüngliche Zugangsjahr sind unverän­

dert fortzuführen, um das in § 6 Abs. 5 und § 6 Abs. 7 StromNEV vorgegebene Ver­

bot von Abschreibungen unter Null umzusetzen. 

Neben den originären Anschaffungs- und Herstellungskosten sind nach Maßgabe 

des § 6 Abs. 5 S. 2 StromNEV die jeweils für eine Anlage in Anwendung gebrachte 

betrlebsgewöhnliche Nutzungsdauer für die Restdauer ihrer kalkulatorischen Ab­

schreibung unverändert zu lassen. 

Die historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten des Basisjahres 2004 mit 

den zum damaligen Zeitpunkt gewählten Zugangsjahren und Zuordnungen zu den 

jeweiligen Anlagengruppen wurden im Rahmen des Beschlusses (BKS-05/312) be­

reits geprüft und festgestellt und sind grundsätzlich unverändert fortzuführen, es sei 

denn Anlagenabgänge mindern den Anlagenbestand. Umbuchungen zwischen den 

Anlagengruppen oder Veränderungen in den Zugangsjahren sind laut stromNEV­

Vorgaben insofern nicht nachzuvollziehen und unzulässig, da durch die entspre­

chenden Veränderungen bereits verdiente Abschreibungen und Restwerte erneut in 

Ansatz gebracht werden könnten. Die Beschlusskammer ergänzt Zugänge im Anla­

gevermögen der Jahre 2007 - 2011 um die betriebsnotwendigen Anschaffungs- und 

Herstellungskosten. 
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Position 2.1.2.1. Abgänge im Anlagevermögen Altanlagen 


Anschaffungs- und Herstellungskosten vorzeitig außer Betrieb genommener Vermö­


gensgegenstände sind nicht zeitgleich mlt dem Ersatzvermögensgegenstand be­


rücksichtigungsfähig. Anlagengüter, die vorzeitig außer Betrieb genommen werden, 


führen insofern zu einer Verringerung der jeweiligen Anschaffungs- und Herstel­


lungskosten im Zeitpunkt der Errichtung und Begründung der erstmalig aktivierten 


Anschaffungs- und Herstellungskosten. Diese verlassen den Netzbetrieb. Die kalku­


latorische Nutzungsdauer endet mit dem bilanziellen Anlagenabgang und führt zu 


einer Sonderabschreibung in Höhe des kalkulatorischen Restwerts des Anlagengu­


tes, etwaige Erlöse aus der Veräußerung des Anlagengutes sind dabei Kosten min­


dernd anzusetzen. Die Beschlusskammer berücksichtigt insofern die Anlagenabgän ­


ge in den Anschaffungs- und Herstellungskosten und die korrespondierende Sonder­


abschreibung in Höhe des kalkulatorischen Restwerts, insoweit diese im Basisjahr 


auftritt. Schließlich sind auch Minderungen des Anteils des Stromnetzes an Anlagen­


gütern des gemeinschaftlich genutzten Bereichs eines Versorgungsunternehmens 


als Anlagenabgang zu klassifizieren. 


Demzufolge legt die Beschlusskammer der Prüfrechnung grundsätzlich die histori­


schen Anschaffungs- und Herstellungskosten mit Stand der letzten Kostenprüfung 


mit den zum damaligen Zeitpunkt gewählten Zugangsjahren und Zuordnungen zu 


den jeweiligen Anlagengruppen - bereinigt um Netzzugänge oder -abgänge und An­


lagenabgänge - zugrunde. 


Position 2.1.2.2. Zugänge im Anlagevermögen Altanlagen 


Als nachträgliche Anschaffungskosten ist zu verstehen, dass die Anschaffungskosten 


einer Anlage z.B. durch Erweiterung oder Erneuerung nachträglich erhöht werden. 


Hierbei werden handelsrechtlich im Regelfall die nachträglichen Anschaffungs- und 


Herstellungskosten im Zugangszeitpunkt der Errichtung und Begründung der ur­


sprünglichen Anlage erfasst. Kalkulatorisch sollten diese jedoch aufgrund der oben 


geschilderten Vorgabe der StromNEV als neue Anschaffungs- und Herstellungskos­


ten im Jahr der erstmaligen Aktivierung erfasst werden. 


Position 2.2. Tagesneuwerte 


Die Anwendung von Indexreihen dient dazu, Kosten der anlagenspezifischen Inflati­


on bei der Netzentgeltkalkulation zu berücksichtigen. Indexreihen geben wieder, in­


wiefern sich Kosten der Wiederbeschaffung bestimmter Anlageguter im Zeitablauf 
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entwickeln. Damit soll dem Netzbetreiber ermöglicht werden, das Anlagevermögen 

zu erhalten. Nicht zuletzt im politischen Kompromisswege sind unterschiedliche Be­

wertungsmaßstabe für Altanlagen (vor dem 01. 01. 2006 aktiviert, Nettosubstanzer­

haltung) und Neuanlagen (Realkapitalerhaltung) vorgegeben worden. 

Für den eigenfinanzierten Anteil der Altanlagen ist der Tagesneuwert und damit eine 

Indizierung maßgeblich (§ 6 Abs. 1, Abs. 2 S. 2 und Abs. 3 StromNEV). Der Tages­

neuwert wird von der Verordnung selbst definiert als der "unter Berücksichtigung der 

technischen Entwicklung maßgebliche Anschaffungswert zum jeweiligen Bewer­

tungszeitpunkt" (§ 6 Abs. 3 S. 1 StromNEV). Dieser aktuelle Anschaffungswert ist , so 

die weitere Vorgabe der Verordnung, durch Umrechnung der historischen Anschaf­

fungs- und Herstellungskosten zu ermitteln. 

Nachdem die Verordnung zur Änderung von Verordnungen auf dem Gebiet des 

Energiewirtschaftsrechts vom 14.08.2013 in Kraft getreten ist (BGBI. 12013 Nr. 50, 

21.08.2013, S. 3250 ff.) sind gemäß § 6 Abs. 3 S. 2 i.V.m. § 6a Abs. 1 StromNEV 

folgende Indexreihen des Statistischen Bundesamtes heranzuziehen: 

1. für die Anlagengruppe der Grundstücksanlagen und Gebäude der Anlage 1 

die Indexreihe Gewerbliche Betriebsgebäude , Bauleistungen am Bauwerk, ohne 

Umsatzsteuer (Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, Preisindizes für die Bauwirt­

schaft); 

2. für die Anlagengruppe der Kabel der Anlage 1 

a) die Indexreihe Ortskanäle, Bauleistungen am Bauwerk (Tiefbau), ohne Um­

satzsteuer (Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, Preisindizes für die Bauwirt­

schaft) mit einem Anteil von 70 Prozent und 

b) der Index Andere elektrische Leiter für eine Spannung von mehr als 1 000 Volt 

(Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, Index der Erzeugerpreise gewerblicher Pro­

dukte) mit einem Anteil von 30 Prozent; 

3. für die Anlagengruppe der Freileitungen der Anlage 1 

a) die Indexreihe Ortskanäle, Bauleistungen am Bauwerk (Tiefbau), ohne Um­

satzsteuer (Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, Preisindizes für die Bauwirt­

schaft) mit einem Anteil von 50 Prozent, 

b) der Index Andere elektrische Leiter für eine Spannung von mehr als 1 000 Volt 

(Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, Index der Erzeugerpreise gewerblicher Pro­

dukte) mit einem Anteil von 15 Prozent und 
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c) der Index Türme und Gittermaste, aus Elsen oder Stahl (Statistisches Bun­

desamt, Fachserie 17, Index der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte) mit einem 

Anteil von 35 Prozent; 

4. für die Anlagengruppe der Stationen der Anlage 1 

a) die Indexreihe Ortskanäle, Bauleistungen am Bauwerk (Tiefbau), ohne Um­

satzsteuer (Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, Preisindizes für die Bauwirt­

schaft) mit einem Anteil von 35 Prozent und 

b) der Index für Erzeugerpreise gewerblicher Produkte gesamt (ohne Mi­

neralölerzeugnisse) (Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, Index der Erzeu­

gerpreise gewerblicher Produkte) mit einem Anteil von 65 Prozent; 

5. für alle übrigen Anlagengruppen, mit Ausnahme der Anlagengruppe 1.1. 

Grundstücke der Anlage 1, ist die Indexreihe für Erzeugerpreise gewerblicher Pro­

dukte gesamt (ohne Mineralölerzeugnisse) (Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, 

Index der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte). Die Anwendung von Indexreihen 

dient dazu, Kosten der anlagenspezifischen Inflation bei der Netzentgeltkalkulation 

zu berücksichtigen. Indexreihen geben wieder, in-wiefern sich Kosten der Wiederbe­

schaffung bestimmter Anlageguter im Zeitablauf entwickeln. Damit soll dem Netzbe­

treiber ermöglicht werden, das Anlagevermögen zu erhalten. Nicht zuletzt im politi­

schen Kompromisswege sind unterschiedliche Be-wertungsmaßstabe für Altanlagen 

(vor dem 01 . 01 . 2006 aktiviert, Nettosubstanzer-haltung) und Neuanlagen (Realkapi­

talerhaltung) vorgegeben worden. 

Für den eigenfinanzierten Anteil der Altanlagen ist der Tagesneuwert und damit eine 

Indizierung maßgeblich (§ 6 Abs. 1, Abs. 2 S. 2 und Abs. 3 StromNEV). Der Tages­

neuwert wird von der Verordnung selbst definiert als der "unter Berücksichtigung der 

technischen Entwicklung maßgebliche Anschaffungswert zum jeweiligen Bewer­

tungszeitpunkt'' (§ 6 Abs. 3 S. 1 StromNEV). Dieser aktuelle Anschaffungswert ist, so 

die weitere Vorgabe der Verordnung, durch Umrechnung der historischen Anschaf­

fungs- und Herstellungskosten zu ermitteln. 

Nachdem die Verordnung zur Änderung von Verordnungen auf dem Gebiet des 

Energiewirtschaftsrechts vom 14.08.2013 in Kraft getreten ist (BGBI. 2013 Nr.50, 

21 .08.2013, S. 3250 ff.) sind gemäß§ 6 Abs. 3 S. 2 i.V.m. § 6a Abs. 1 StromNEV 

folgende Indexreihen des Statistischen Bundesamtes heranzuziehen: 
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1. für die Anlagengruppe der Grundstücksanlagen und Gebäude der Anlage 1 

die Indexreihe Gewerbliche Betriebsgebäude , Bauleistungen am Bauwerk, o'hne 

Umsatzsteuer (Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, Preisindizes für die Bauwirt­

schaft); 

2. für die Anlagengruppe der Kabel der Anlage 1 

a) die Indexreihe Ortskanäle, Bauleistungen am Bauwerk (Tiefbau), ohne Um­

satzsteuer (Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, Preisindizes für die Bauwirt­

schaft) mit einem Anteil von 70 Prozent und 

b) der Index Andere elektrische Leiter für eine Spannung von mehr als 1 000 Volt 

(Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, Index der Erzeugerpreise gewerblicher Pro­

dukte) mit einem Anteil von 30 Prozent; 

3. für die Anlagengruppe der Freileitungen der Anlage 1 

a) die Indexreihe Ortskanäle, Bauleistungen am Bauwerk (Tiefbau), ohne Um­

satzsteuer (Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, Preisindizes für die Bauwirt­

schaft) mit einem Anteil von 50 Prozent, 

b) der Index Andere elektrische Leiter für eine Spannung von mehr als 1 000 Volt 

(Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, Index der Erzeugerpreise gewerblicher Pro­

dukte) mit einem Ante:il von 15 Prozent und 

c) der Index Türme und Gittermaste, aus Eisen oder Stahl (Statistisches Bun­

desamt, Fachserie 17, Index der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte) mit einem 

Anteil von 35 Prozent; 

4. für die Anlagengruppe der Stationen der Anlage 1 

a) die Indexreihe Ortskanäle, Bauleistungen am Bauwerk (Tiefbau), ohne Um­

satzsteuer (Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, Preisindizes für die Bauwirt­

schaft) mit einem Anteil von 35 Prozent und 

b) der Index für Erzeugerpreise gewerblicher Produkte gesamt (ohne Mi­

neralölerzeugnisse) (Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, Index der Erzeu­

gerpreise gewerblicher Produkte) mit einem Anteil von 65 Prozent; 

5. für alle übrigen Anlagengruppen, mit Ausnahme der Anlagengruppe 1.1. 

Grundstücke der Anlage 1, ist die Indexreihe für Erzeugerpreise gewerblicher Pro­

dukte gesamt (ohne Mineralölerzeugnisse) (Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, 

Index der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte). 
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Position 2.3. Ermittlung der kalkulatorischen Jahresabschreibung und Restwerte 

Die jährlichen kalkulatorischen Abschreibungen ergeben sich aus der Summe der 

Einzelabschreibungen aller Sachanlagen. Hierbei ist zwischen Altanlagen (vor dem 

01 .01 .2006 aktiviert) und Neuanlagen (ab dem 01.01 .2006 aktiviert) zu unterschei­

den. Alt- und Neuanlagen unterscheiden sich dadurch, dass für Altanlagen - im Ge­

gensatz zu den Neuanlagen - eine Bewertung auf Basis der Tagesneuwerte gemäß 

§ 6 Abs. 2, 3 und 4 StromNEV vorzunehmen ist. Die kalkulatorischen Abschreibun­

gen sind gern. § 6 Abs. 5 S. 3 StromNEV jahresbezogen zu ermitteln. Dafür ist nach 

§ 6 Abs. 5 S. 4 StromNEV jeweils ein Zugang des Anlagegutes zum 1. Tag des Ge­

schäftsjahres zu Grunde zu legen, in dem die Anschaffung erfolgte. 

Grundstücke können n icht abgeschrieben werden. Aus § 7 Abs. 1 S. 3 StromNEV 

folgt zudem (s. auch zur Eigenkapitalverzinsung), dass Grundstücke im Rahmen der 

kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung zu historischen Anschaffungskosten anzu­

setzen sind. Planmäßige Abschreibungen sind nach § 253 Abs. 3 S. 1 HGB nur für 

solche Vermögensgegenstände zulässig, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, wobei 

sich die zeitliche Begrenzung der Nutzung aus der Eigenart des Vermögensgegen­

standes ergeben muss, was bei Grundstücken gerade nicht der Fall ist. In der Kon­

sequenz sieht auch Anlage 1 zu § 6 Abs. 5 S. 1 StromNEV für Grundstücke keine 

begrenzte Nutzungsdauer vor. Soweit daher in abschreibungsfähigen Positionen, wie 

z. B. Bauten, Grundstücksanteile enthalten sind, müssen diese Positionen um die 

Grundstücksanteile gekürzt werden. 

Position 2.3.1. Kalkulatorische Jahresabschreibung für Altanlagen 

Die kalkulatorischen Abschreibungen der Altanlagen sind unter Berücksichtung der 

Eigenkapitalquote nach der linearen Abschreibungsmethode zu ermitteln (§ 6 Abs. 2 

S. 1 StromNEV). Der eigenfinanzierte Abschreibungsanteil der Altanlagen ist der zu 

Grunde zu legende Restwert zu Tagesneuwerten multipliziert mit der Eigenkapital­

quote und geteilt durch die anwendbare Restnutzungsdauer; der fremdfinanzierte 

Abschreibungsanteil der Altanlagen ergibt sich aus den relevanten Restwerten zu 

historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten multipliziert mit der Fremd kapi­

talquote und geteilt durch die anwendbare Restnutzungsdauer (§ 6 Abs. 2 S. 2 Nr. 1 

i. V. m. § 6 Abs. 3 S. 1 und 2 StromNEV; § 6 Abs. 2 S. 2 Nr. 2 StromNEV). 

Die rechnerische Ermittlung der Jahresabschreibungen ist für die Kalkulation nach 

StromNEV durch § 6 Abs. 2, 5 i. V. m. § 32 Abs. 3 und § 6 Abs. 6 S. 5 StromNEV 
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geregelt. Der kalkulatorische Abschreibungsbetrag einer Altanlage ist nach folgender 

Formel zu ermitteln: 

Restwert""" R~twert
Kalk.Jahresabschreibung, ---...:...:..::.:..'- x EKQuote+- """"° x FKQuotc 

Res1nul7.llr@Sdauer; Restnu1zu111sdauei 

Hierbei ist die Restnutzungsdauer des Anlagegutes i (Restnutzungsdauen) gleich der 

Differenz aus der Nutzungsdauer nach Anlage 1 zu § 6 Abs. 5 S. 1 StromNEV und 

der Anzahl der vergangenen Jahre seit Errichtung des Anlagegutes. In der Formel 

beschreiben der Restwert TNW,i den kalkulatorischen Restwert der Anlage i zu Ta­

gesneuwerten und der Restwert AKIHK,i den kalkulatorischen Restwert der Anlage i 

zu Anschaffungs- und Herstellungskosten. 

Position 2.3.2. Kalkulatorische Jahresabschreibung für Neuanlagen 

Die kalkulatorischen Abschreibungen der Neuanlagen sind ausgehend von den je­

weiligen historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten nach der linearen Ab­

schreibungsmethode zu ermitteln. Die kalkulatorische Jahresabschreibung ergibt 

sich demnach aus dem Quotienten der historischen Anschaffungs- und Herstellungs­

kosten und der nach Anlage 1 zu § 6 Abs. 5 S. 1 StromNEV gewählten Nutzungs­

dauer. Eine Bewertung auf Basis der Tagesneuwerte entfällt für Neuanlagen gemäß 

§ 6 Abs. 4 StromNEV. 

Die rechnerische Ermittlung der Jahresabschreibungen ist für die Kalkulation nach 

StromNEV durch § 6 Abs. 4, 5 und 6 S. 5 StromNEV geregelt. Der kalkulatorische 

Abschreibungsbetrag einer Neuanlage ist demnach entsprechend folgender Formel 

zu ermitteln: 

Kalk .Jahresabschreibung, = AK/HK,
ND, 

Position 2.3.3. Ermittlung der kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens 

Die kalkulatorischen Restwerte zum 31 .12.2011 ermitteln sich auf Basis der histori­

schen Anschaffungs- und Herstellungskosten unter Abzug der vom Anschaffungsjahr 

bis zum Jahr 2011 entstandenen kalkulatorischen Abschreibungen. 

Für die Bestimmung der Netzentgelte nach StromNEV sind nach § 32 Abs. 3 Satz 1 

StromNEV die kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens für den eigen­

finanzierten Anteil auf Tagesneuwertbasis nach § 6 Abs. 3 StromNEV, für den fremd­
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finanzierten Anteil anschaffungsorientiert zu bestimmen und anlagenscharf zu doku­

mentieren. 

Dabei sind nach § 32 Abs. 3 Satz 2 StromNEV die seit Inbetriebnahme der Sachan­

lagegüter der kalkulatorischen Abschreibung tatsächlich zu Grunde gelegten Nut­

zungsdauern heranzuziehen. 

Für die Fälle, in denen eine anlagenscharfe Dokumentation der Nutzungsdauern 

über Jahrzehnte hinweg möglicherweise nicht vorhanden ist, hat der Verordnungs­

geber eine Vermutungsregelung geschaffenen, die eintritt, falls die Heranziehung der 

tatsächlich zu Grunde gelegten Nutzungsdauern objektiv nicht (mehr) möglich ist. 

Soweit vor dem Inkrafttreten der StromNEV bei der Stromtarifbildung nach der Bun­

destarifordnung Elektl'lizität (vom 18.10.1989, BGBI. 1 S. 2255; BTOElt) Kosten des 

Elektrizitätsversorgungsnetzes zu berücksichtigen waren und von Dritten gefordert 

wurden, wird nach § 32 Abs. 3 Satz 3 StromNEV vermutet, dass die nach den Ver­

waltungsvorschriften der Länder zur Darstellung der Kosten- und Erlöslage im Tarif­

genehmigungsverfahren jeweils zulässigen Nutzungsdauern der Ermittlung der Kos­

ten zu Grunde gelegt worden sind. 

Insoweit sind Netzbetreiber verpflichtet, bei der Restwertermittlung zu berücksichti­

gen, in welchem Umfang Abschreibungen auf Sachanlagen bereits in die Strom­

preiskalkulation nach der Bundestarifordnung Elektrizität eingeflossen sind. Denn die 

Netzkosten sind bei den früher üblichen integrierten Versorgungsunternehmen not­

wendiger Bestandteil der Strompreiskalkulation gewesen. Dabei wurden im Rahmen 

der den Ländern obliegenden Anwendung der BTOElt in der Vergangenheit durch­

aus unterschiedliche Abschreibungszeiträume anerkannt. So waren in einzelnen 

Ländern vergleichsweise kurze steuerliche Abschreibungszeiten zulässig. Die Rege­

lungen des § 32 Abs. 3 StromNEV schreiben vor, dass diese Abschreibungszeiten 

bei der Netzentgeltkalkulation berücksichtigt werden müssen. Soweit also während 

der gesamten bisherigen Nutzungszeit der Anlagen kürzere Abschreibungszeiträume 

in Ansatz gebracht worden sind, als jene Abschreibungsdauern, die fortan nach der 

Stromnetzentgeltverordnung zugelassen sind, so sind diese insoweit getätigten Ab­

schreibungen Ober die Strompreise regelmäßig bereits erhoben worden. Diesen Um­

stand bei der aktuellen Kalkulation nicht zu berücksichtigen, würde zu unberechtigten 

erhöhten Abschreibungen führen. Es käme zu einer Mehrfachverrechnung von Ab­

schreibungen bzw. zu sog. "Abschreibungen unter Null", die nach § 6 Abs. 6 und 7 

StromNEV verboten sind. überdies würde die unvollständige Berücksichtigung be­
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reits erfolgter Abschreibungen zu einer Überhöhung des betriebsnotwendigen Kapi­

tals und mithin der zulässigen kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung nach § 7 Abs. 

1 Satz 2 Nr. 1 und 2 StromNEV führen. 

Sind über Anlagegüter hinsichtlich ihrer Nutzungsdauern keinerlei Informationen ver­

fügbar und auch die Voraussetzungen des § 32 Abs. 3 S. 3 StromNEV nicht erfüllt, 

ist § 32 Abs. 3 S. 4 StromNEV anzuwenden. Nach Satz 4 wird vermutet, dass der 

kalkulatorischen Abschreibung des Sachanlagevermögens die unteren Werte der in 

Anlage 1 zu § 6 Abs. 5 Satz 1 StromNEV genannten Spannen von Nutzungsdauern 

zu Grunde gelegt worden sind. 

Für die rechnerische Ermittlung der kalkulatorischen Restwerte bedeutet dies im Ein­

zelnen: 

Wird im Rahmen der erstmaligen Kalkulation nach der StromNEV eine Änderung der 

angesetzten Nutzungsdauer gegenüber der zuvor angesetzten Nutzungsdauer vor­

genommen, so ist lediglich der auf Grundlage der bislang in Ansatz gebrachten Nut­

zungsdauer ermittelte kalkulatorische Restwert auf die neue Restnutzungsdauer zu 

verteilen. 

In der Vergangenheit vorgenommene Änderungen der angesetzten kalkulatorischen 

Nutzungsdauern (z. B. Wechsel von steuerlich zulässiger Nutzungsdauer auf be­

triebsgewöhnliche Nutzungsdauer) sind zu berücksichtigen. Dabei ist ausschließlich 

der kalkulatorische Restwert im Zeitpunkt des Nutzungsdauerwechsels auf die ver­

änderte Restnutzungsdauer zu verteilen. 

Ist eine Änderung der Nutzungsdauer zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Vergan­

genheit vorgenommen worden oder nach § 32 Abs. 3 Satz 3 StromNEV zu vermuten, 

ist die Ermittlung des Restwertes eines Anlagengutes zweistufig vorzunehmen (bei 

mehr als einem Wechsel der Nutzungsdauer entsprechend mehrstufig). 

Zu ermitteln ist daher, ob der dem Antrag zugrunde liegende kalkulatorische Rest­

wert des Sachanlagevermögens den Vorschriften des § 32 Abs. 3 StromNEV ent­

spricht. 

Für eine Plausibilisierung der von der Antragstellerin ihrem Netzentgeltantrag zu­

grunde gelegten kalkulatorischen Restwerte hat die Beschlusskammer eine eigene 

Ermittlung (Prüfrechnung) der kalkulatorischen Restwerte in Anwendung des § 32 

Abs. 3 StromNEV durchgeführt. 
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Ausgangspunkt dieser Prüfrechnung sind die seitens der Antragstellerin in dem Blatt 

. 82" des Erhebungsbogens mitgeteilten Anschaffungs- und Herstellungskosten. 

Netzbetreiber Anwendbare Nutzungsdauern 

Stadtwerke Arnstadt Netz - Altanlagen bis 31 .12.1988 sind mit Restnutzungs­

GmbH dauer 16 Jahre abgeschrieben 

- 01.01. 1989 ­ 31.12.1990 16 Jahre auf alle Anlagen-

guter 

- 01 .01.1991 - 31 .12.2003 33 Jahre auf alle Anlagen­

güter 

- seit 1.1.2004 StromNEV 

Auf Grundlage dieser Informationen hat die Beschlusskammer folgende Nutzungs­

dauern zu Grunde gelegt: 

Anlagengruppen 01.01.1989 01.01.1991 StromNEV 

- -

31.12.1990 31 .12.2003 

Kabel 220 kV 16 33 40 

Kabel 110 kV 16 33 40 

Kabel Mittelspannungsnetz 16 33 40 

Kabel 1 kV 16 33 40 

Kabel Abnehmeranschlüsse 16 33 35 

Freileitungen 110-380kV 16 33 40 

Freileitungen Mittelspannungsnetz 16 33 30 

Freileitungen 1 kV 16 33 30 

Freileitungen Abnehmeranschlüsse 16 33 30 

Stationseinrichtungen und Hilfsanlagen in­ 16 33 
35 

klusive Trafo und Schalter 

Schutz-, Mess- und Überspannungsschutz­ 16 33 25 

einrichtungen, Fernsteuer-, Fernmelde-, 

Fernmess- und Automatikanlagen sowie 

Rundsteuerungsanlagen einschließlich 

Kopplungs-, Trafo- und Schaltanlagen 

Sonstiges 16 33 20 

380/220/110/30/10 kV-Stationen 16 33 25 
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Hauptverteilerstationen 16 33 25 

Ortsnetzstationen 16 33 30 

Kundenstationen 16 33 30 

Stationsgebäude 16 33 30 

Allgemeine Stationseinrichtungen, Hilfsanla­ 16 33 

gen 25 

ortsfeste Hebezeuge und Lastenaufzüge 16 33 

einschließlich Laufschienen, Außenbeleuch­ 25 

tung in Umspann- und Schaltanlagen 

Schalteinrichtungen 16 33 30 

Rundsteuer-, Fernsteuer-, Fernmelde-, 16 33 25 

Fernmess-, Automatikanlagen, Strom- und 

Spannungswandler, Netzschutzelnrichtun­

gen 

Ortsnetz-Transformatoren, Kabelverteiler- 16 33 

schränke 3<0 

Zähler, Messeinrichtungen, Uhren, TFR- 16 33 

Empfänger 20 

Fernsprechleitungen 16 33 30 

Fahrbare Stromaggregate 16 33 15 

Grundstücksanlagen, Bauten für Transport­ 16 33 

wesen 25 

Betriebsgebäude 16 33 50 

Verwaltungsgebäude 16 33 60 

Geschäftsausstattung (ohne EDV, Werkzeu­ 16 33 

ge/Geräte) 8 

Werkzeuge/ Geräte 16 33 14 

Lagereinrichtung 16 33 14 

Hardware 16 33 4 

Software 16 33 .3 

Leichtfahrzeuge 16 33 5 

Schwerfahrzeuge 16 33 8 

Position 2.3.4. Berücksichtigungsfähige kalkulatorische Abschreibungen und kalkula­
torische Restwerte des Sachanlagevermögens 
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Die kalkulatorischen Abschreibungen des Sachanlagevermögens zu Anschaffungs­

und Herstellungskosten (für Alt- und Neuanlagen) - gegliedert nach Anlagengruppen 

- und zu Tagesneuwerten für Altanlagen - ebenfalls gegliedert nach Anlagengrup­

pen - wurden nach den vorstehend dargestellten Grundsätzen ermittelt und ergeben 

sich - jeweils gesondert für den Anteil der auf die FK- und EK-Quote entfällt - aus 

Anlage 3. Die Summe der kalkulatorischen Abschreibungen des Sachanlagevermö

gens ergibt sich ebenfalls aus Anlage 3a. 

Die Anfangs- und Endbestände der kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagever­

mögens zu Anschaffungs- und Herstellungskosten (für Neuanlagen) wurden nach 

den vorstehend dargestellten Grundsätzen ermittelt und ergeben sich - gegliedert 

nach Anlagengruppen - aus Anlage 3. Bezogen auf die kalkulatorischen Restwerte 

Sachanlagevermögens zu Tagesneuwerten (für Altanlagen) - gegliedert nach Anla

gengruppen - finden sich die Werte ebenfalls in Anlage 3a. 

Die den Berechnungen zu Grunde liegenden Werte (originäre Anschaffungs- und 

Herstellungskosten nach Jahresscheiben und Nutzungsdauern) ergeben sich aus 

Anlage 3a. 

Position 3. Eigenkapitalverzinsung 

Die Verzinsung des vom Netzbetreiber eingesetzten Eigenkapitals erfolgt gern. § 7 

Abs. 1 StromNEV im Wege einer kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung auf Grund­

lage des betriebsnotwendigen Eigenkapitals. Das betriebsnotwendige Eigenkapital 

ergibt sich gern. § 7 Abs. 1 StromNEV unter Berücksichtigung der Eigenkapitalquote 

nach § 6 Abs. 2 StromNEV aus der Summe der 

1. 	 kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendi­

gen Altanlagen bewertet zu historischen Anschaffungs- und Herstellungskos­

ten und multipliziert mit der Fremdkapitalquote nach§ 6 Abs. 2 StromNEV 

2. 	 kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendi

gen Altanlagen bewertet zu Tagesneuwerten und multipliziert mit der Eigen­

kapitalquote nach § 6 Abs. 2 StromNEV 

3. 	 kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendi

gen Neuanlagen bewertet zu historischen Anschaffungs- und Herstellungskos­

ten und 

­

­

­

­
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4. 	 Bilanzwerte der betriebsnotwendigen Finanzanlagen und Bilanzwerte des be­

triebsnotwendigen Umlaufvermögens unter Abzug des Steueranteils der Son­

derposten mit Rücklagenanteil 

und unter Abzug des Abzugskapitals und des verzinslichen Fremdkapitals. 

Zur Berechnung der Eigenkapitalverzinsung hat somit eine Ermittlung der kalkulatori

schen Restwerte des Sachanlagevermögens gemäß § 7 StromNEV zu erfolgen. Bel 

Altanlagen sind die kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens gemäß§ 

7 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 und 2 StromNEV sowohl auf Tagesneuwertbasis, als auch auf 

Basis der Anschaffungs- und Herstellungskosten zu bestimmen. Für Neuanlagen 

erfolgt die Restwertbestimmung gemäß § 7 Abs.1 S. 2 Nr. 3 StromNEV ausschließ­

lich auf Basis der Anschaffungs- und Herstellungskosten. Grundstücke sind hierbei 

gemäß § 7 Abs.1 S. 3 StromNEV immer zu historischen Anschaffungs- und Herstel­

lungskosten anzusetzen. 

Gemäß § 7 Abs. 1 S. 4 StromNEV ist sowohl bei den kalkulatorischen Restwerten 

des Sachanlagevermögens als auch bei den Bilanzwerten des betriebsnotwendigen 

Finanzanlage- und Umlaufvermögens jeweils der Mittelwert aus Jahresanfangs- und 

Jahresendbestand anzusetzen. Der Jahresanfangsbestand der kalkulatorischen 

Restwerte des Sachanlagevermögens bei Altanlagen wird hierbei durch Addition der 

Restwerte des Sachanlagevermögens zum Jahresende 2011 und der Jahresab­

schreibung 2011 errechnet. 

Bei Neuanlagen die im Basisjahr i. S. d. § 6 Abs. 1 ARegV aktiviert wurden, erfolgt 

keine Berechnung des Jahresanfangsbestands der kalkulatorischen Restwerte des 

Sachanlagevermögens, da dieser grundsätzlich Null beträgt. Gemäß § 7 Abs. 

1 S. 3 StromNEV ist bei der Mittelwertbildung der jeweilige Jahresanfangsbestand 

und der Jahresendbestand zugrunde zulegen. Nach dem Grundsatz der Bilanzidenti·

tät gemäß § 252 Abs. 1 Nr. 1 HGB müssen die Wertansätze der Eröffnungsbilanz 

des Geschäftsjahres im Basisjahr i. S. d. § 6 Abs. 1 ARegV mit denen der Schlussbi­

lanz des vorhergehenden Geschäftsjahres übereinstimmen. Da in der Schlussbilanz 

des vorhergehenden Geschäftsjahres die erst im Basisjahr i. S. d. § 6 Abs. 1 ARegV 

aktivierten Neuanlagen denklogisch noch nicht vorhanden sein können, beträgt der 

anzusetzende Jahresanfangsbestand für im Basisjahr aktivierte Neuanlagen Null. 

Zur Festlegung der Basis für die Eigenkapitalverzinsung ist das betriebsnotwendige 

Eigenkapital auf Neu- und Altanlagen aufzuteilen (§ 7 Abs. 3 S. 1 StromNEV). Die 

­

­
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Berechnung der Eigenkapitalverzinsung hat entsprechend der Systematik der 

StromNEV in fünf Schritten zu erfolgen: 

(1.) Ermittlung der kalkulatorischen Eigenkapitalquote 

(§ 6 Abs. 2 S. 3 StromNEV). 

(2.) Ermittlung des betriebsnotwendigen Eigenkapitals (§ 7 Abs. 1 S. 2 

StromNEV), 

(3.) Ermittlung des die zugelassene Eigenkapitalquote übersteigenden Ei­

genkapitalanteils (§ 7 Abs. 1 S. 5 StromNEV), 

(4.) Ermittlung des auf die Neu- und Altanlagen entfallenden Anteils am Ei

genkapital (§ 7 Abs. 3 StromNEV) und 

(5.) Ermittlung der Zinsen die auf die beiden Eigenkapitalanteile entfallen 

(§ 7 Abs. 6 und Abs. 1 S. 3 StromNEV). 

Bei der Ermittlung der Eigenkapitalverzinsung wurden die in Anlage 2 aufgeführten 

Vermögenswerte und Kapitalpositionen zu Grunde gelegt. Eine Übersicht über die 

Berechnung der kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung findet sich ebenfalls in An

lage 2a. 

Position 3.1. Kalkulatorischen Eigenkapitalquote gemäß § 6 Abs. 2 S. 3 StromNEV 

Gemäß § 6 Abs. 2 S. 3 StromNEV ergibt sich die kalkulatorische Eigenkapitalquote 

rechnerisch als Quotient aus dem betriebsnotwendigen Eigenkapital (BNEK f) und 

den kalkulatorisch ermittelten Restwerten des betriebsnotwendigen Vermögens zu 

historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten (BEV f). Dabei wird auch das 

betriebsnotwendige Eigenkapit~I auf der Grundlage des betriebsnotwendigen Ver­

mögens zu historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten errechnet. 

Der Berechnung der kalkulatorischen Eigenkapitalquote nach § 6 Abs. 2 S. 3 Stirom

NEV sind folgende Positionen zu Grunde zu legen: 

Kalk. Restwerte des betriebsnotwendigen Sachanlagevermögens 

zu historisc!hen AK/HK 

+ 	 Betrlebsnotwendige Finanzanlagen 

+ 	 Betriebsnotwendiges Umlaufvermögen 

+ 	 Grundstücke zu historischen AK/HK 

= 	 Betriebsno twendlges Vermögen 1IBNV 1) 

Steueranteil der Sonderposten mit Rücklageanteil 

Abzugskapita l 

Verzinsliches Fremdkapital 

= 	 Betriebsno twendiges Eigenkapital 1IBNEK ll 

­

­

­
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Gemäß § 7 Abs. 1 S. 4 StromNEV ist für jede einzelne Position, die in die Berech­


nung des betriebsnotwendigen Eigenkapitals einfließt, der Mittelwert aus dem Jah­


resanfangs- und Jahresendbestand zu Grunde zu legen. 


Position 3.1. 1. Kalkulatorische Restwerte des Sachanlagevermögens zu historischen 

Anschaffungs- und Herstellungskosten 


Bei der Ermittlung der kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens zu his­


torischen Anschaffungs- und Herstellungskosten sind die Anlagegüter des Sachanla­


gevermögens mit denjenigen Restwerten zu berücksichtigen, die bei der Bestim­


mung der kalkulatorischen Abschreibungen anerkannt wurden. Darüber hinaus fin­


den bei der Berechnung der Eigenkapitalquote ggf. weitere Anlagegüter des Sachan­


lagevermögens, soweit deren Betriebsnotwendigkeit nachgewiesen wurde, Berück­


sichtigung, z. B. immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sowie 


Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau. 


Die berücksichtigungsfähigen Mittelwerte der kalkulatorischen Restwerte des Sach­


anlagevermögens zu historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten für Altanla­


gen und die Mittelwerte der kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens 


zu historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten für Neuanlagen ergeben sich 


aus Anlage 2a. 


Position 3.1.2. Betriebsnotwendige Finanzanlagen und betriebsnotwendiges Umlauf­

vermögen 


Voraussetzung für die Anerkennung von Finanzanlagen und Umlaufvermögen ist 


gern. § 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 4 StromNEV, dass diese betriebsnotwendig, d. h. für die 


Durchführung des Netzbetriebes erforderlich, sind. Dass heißt, bei der i. S. d. §§ 4 ff. 


StromNEV zu erstellenden kalkulatorischen Rechnung ist das Kriterium der Betriebs­


notwendigkeit maßgeblich. Die Betriebsnotwendigkeit des Umlaufvermögens kann 


nicht mit dessen bilanzieller Berücksichtigung i. R. d. nach§ 10 EnWG aufzustellen­


den Jahresabschlusses begründet werden. Kürzungen bei Finanzanlagen und beim 


Umlaufvermögen haben keine Kürzung des abschließend in § 7 Abs. 2 StromlNEV 


definierten Abzugskapitals zur Folge. Allerdings kann ein höheres Abzugskapitals ein 


höheres Umlaufvermögen rechtfertigen. Dies ist vom Netzbetreiber darzulegen (vgl. 


BGH, Beschl. v. 07.04.2009, EnVR 6/08, Rn. 44, 32f.). Bilanzrechtliche Ausgleichs­


buchungen wie beispielsweise der Kapitalverrechnungsposten sind für die vorliegen­


de Betrachtung ebenfalls nicht maßgebend (vgl. BGH, Beschl. v. 07.04.2009, EnVR 


6108, Rn. 45). 
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Darüber hinaus ist das Heranziehen von Bilanzwerten im Bereich des Umlaufvermö­

gens schon aus dem Grund nicht sachgerecht, da es sich bei den Bilanzwerten um 

Bestandsgrößen zum jeweiligen Bilanzstichtag handelt. Die Bilanzwerte stellen eine 

zeitpunktbezogene Momentaufnahme zum jeweiligen Bilanzstichtag dar. Die unver­

änderte Berücksichtigung dieser Stichtagswerte führt im Rahmen der kalkulatori­

schen Eigenkapitalverzinsung zu kalkulatorischen Kosten - in Form der Eigenkapital­

verzinsung -, die bezogen auf ein vollständiges Jahr ennittelt werden. Für den Ge­

schäftsbetrieb des Netzbetreibers ist jedoch in der Regel davon auszugehen, dass 

der Bestand des Umlaufvermögens Schwankungen ausgesetzt ist und dass sich der 

Bestand zum Bilanzstichtag - in der Regel zum 31 .12. des Kalenderjahres - auf ei­

nem hohen Niveau befindet. Soweit ein Gestaltungsmissbrauch vorliegt und die 

Sachzielorientierung der kalkulatorischen Kostenposition Eigenkapitalverzinsung 

nachhaltig gefährdet wird, ist die Erhöhung der kostenmindernden Erlöse durch eine 

Modifikation der Eigenkapitalverzinsungsbasis zu ersetzen. Wird die Verzinsungsba­

sis um nicht sachzielorientierte Umlaufvermögenswerte bereinigt, so wird der Vorwurf 

einer ineffizienten Verzinsung zunächst lediglich formell bei einer anderen Kostenpo­

sition berücksichtigt. Gleichzeitig wird aber verhindert, dass die begrenzende Verzin­

sungsfunktion des § 7 StromNEV unterlaufen wird. Durch Bilanzverlängerung kann 

das Gesamtkapital erhöht werden, die Eigen- und Fremdkapitalrelationen verändern 

sich. Im Ergebnis würde die Quotierung der Verzinsung des Eigenkapitals ins leere 

laufen. Dies liefe Sinn und Zweck der Begrenzungsvorschrift des § 7 StromNEV zu­

wider. 

Darüber hinaus sind nach § 4 Abs. 1 StromNEV i. V. m. § 21 Abs. 2 S. 1 EnWG bi­

lanzielle und kalkulatorische Kosten des Netzbetriebs nur insoweit anzusetzen, als 

sie den Kosten eines effizienten und strukturell vergleichbaren Netzbetreibers ent­

sprechen. Der Netzbetreiber muss sich daher bei seiner unternehmerischen Ent­

scheidung, welches Finanzanlage- und Umlaufvermögen er als effizient für seinen 

Betrieb ansieht, an einem effizienten und strukturell vergleichbaren Netzbetreiber 

orientieren. Des Weiteren sind gern. § 21 Abs. 2 S. 2 EnWG nur solche Kostenbe­

standteile betriebsnotwendig, die sich ihrem Umfang nach im Wettbewerb eingestellt 

hätten. 

Hieraus folgt die Prüfung, ob die Netz-GuV richtig abgeleitet wurde, oder etwa kos­

tenmindernde Erlöse in der Netz-GuV fehlen (bzw. durch Verträge, die einem 

Fremdvergleich nicht standhalten, in der Netz-GuV zu niedrig angesetzt wurden). Ist 

z.B. Kapital im Wege der Kreditvergabe an den Gewährträger zinslos überlassen 
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worden, ist dem Netznutzer der entgangene Zins mangels effizienter Kreditvergabe 

durch die Erhöhung der kostenmindernden Erlöse gutzuschreiben. 

Investitionen im Wesentlichen aus dem Eigenkapital zu finanzieren, entspricht nicht 

dem wirtschaftlichen Verhalten eines im Wettbewerb stehenden Unternehmens. Da­

mit würde, wie der Bundesgerichtshof in seiner Entscheidung vom 03.03.2009 aus­

führt, .das mit der Eigenkapitalquote nach § 6 Abs. 2 Satz 4 StromNEV festgelegte 

Ziel verfehlt, das eingesetzte Eigenkapital auf höchstens 40% zu begrenzen, weil 

sich eine höhere Eigenkapitalquote unter Wettbewerbsbedingungen nicht einstellen 

würde. Die vom Netzbetreiber beabsichtigte Finanzierung seiner Investitionen würde 

vielmehr dazu führen, dass die Eigenkapitalquote noch weiter anstiege, mithin also 

ein Ergebnis entstünde, das sich noch weiter von dem Leitbild des 

§ 21 Abs. 2 EnWG entfernen würde. Hinzu kommt, dass langfristige und erhebliche 

Investitionen bei einem im Wettbewerb stehenden Unternehmen nicht aus dem Um­

laufvermögen finanziert werden. Eigenkapital im Blick auf zukünftige Investitionen 

bildet [„ .] ein im Wettbewerb stehendes Unternehmen über das Anlagevermögen" 

(vgl. BGH, Beschl. v. 03.03.2009, EnVR 79/07, Rn. 26f.). 

Sollte die Zahlungsfähigkeit des Netzbetreibers durch den Finanzmittelzufluss aus 

verdienten Abschreibungen nicht hinreichend gewährleistet sein, kann dieser sich 

auch kostengünstig Kreditlinien einräumen lassen, mit denen kurzfristigen Zahlungs­

verpflichtungen begegnet werden kann. Einer kostenintensiven und damit ineffizien­

ten .Hortung• kurz- und mittelfristig liquidierbarer, geldnaher Vermögensgegenstände 

bedarf es hierfür nicht. Schließlich ist auch ein langfristiges und damit kostenintensi­

ves Ansparen geldnaher Vermögensgegenstände für Re-Investitionen unter Effi­

zienzgesichtspunkten nicht akzeptabel. 

Das Vorhalten der verdienten Abschreibungen im Umlaufvermögen würde dazu füh­

ren, dass der ursprüngliche Investitionsbetrag 40 Jahre und länger in voller Höhe zu 

verzinsen wäre, während die tatsächliche effiziente Kapitalbindung nur rund halb so 

hoch ist. Die bei einem solchen Vorgehen resultierenden Mehrkosten sind gemäß § 4 

Abs. 1 StromNEV nicht zu berücksichtigen; diese Mehrfachinanspruchnahme der 

Netznutzer widerspräche den Grundsätzen einer effizienten Betriebsführung. Nach 

diesem Grundsatz erstattet der Netznutzer dem Netzbetreiber den Werteverzehr des 

Sachanlagevermögens (Abschreibungen) zuzüglich einer angemessenen Verzinsung 

des eingesetzten Kapitals. Stellt der Netzbetreiber diese Mittelzuflüsse dagegen an­

teilig oder sogar vollständig in die Verzinsungsbasis ein, so kommt es zu einer Dop­

pelverzinsung und somit zu einer Mehrbelastung des Netznutzers. 
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Aus dem Umstand, dass Ersatzinvestitionen für die verdienten Abschreibungen in 


Einzelfällen nicht immer fristenkongruent verfügbar sind, kann nicht abgeleitet wer­


den, dass der Netzbetreiber die Kapitalrückflüsse im Umlaufvermögen vorhalten 


muss. In solchen Fällen sind die Kapitalrückflüsse - weil sie nicht mehr betriebsnot­


wendig sind - an die Eigen- bzw. Fremdkapitalgeber zurückzuführen, damit diese die 


Mittel für rentableres Drittgeschäft als die Anlage im nahezu ertraglosen Umlaufver­


mögen verwenden können. 


Position 3.1.2.1. Finanzanlagen 


Finanzanlagen sind im Rahmen der Berechnung der kalkulatorischen Eigenkapital­


verzinsung nicht mit dem in der Bilanz ausgewiesenen Wert in Ansatz zu bringen. 


Finanzanlagen sind vielmehr nur berücksichtigungsfähig, wenn diese für den Betrieb 


des Netzes notwendig sind, § 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 4 StromNEV. Der Netzbetreiber hat 


nachvollziehbar darzulegen, weshalb die von ihm in Ansatz gebrachten Finanzanla­


gen für den Betrieb des Netzes notwendig sind (vgl. BGH, Beschl. v. 03.03.2009, 


EnVR 79/07, Rn. 8 ff.) . 


Betriebsnotwendiges Vermögen eines Netzbetreibers ist zunächst das Sachanlage­


vermögen, da der Netzbetreiber ohne dieses seinen Geschäftsbetrieb nicht ausüben 


kann. Das Vermögen eines Netzbetreibers ist somit grundsätzlich in Form des Sach­


anlagevermögens anzulegen, auf welches die StromNEV eine adäquate Verzinsung 


vorsieht. 


Sofern aus einer Finanzanlage keine Zinseinnahmen entstehen, kann diese nicht als 


Finanzanlage einer Eigenkapitalverzinsung nach § 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 4 Alt. 1 Strom­


NEV unterworfen werden (vgl. auch BGH, Beschl. v. 03.03.2009, EnVR 79/07, Rn. 


28). Werden durch den Netzbetreiber keine Zinsen für die ausgewiesenen Forderun­


gen geltend gemacht, zeigt das vielmehr, dass diese für den Betrieb des Netzes 


nicht notwendig sind. 


Der Netzbetreiber hat keine überzeugenden Gründe genannt, die eine Berücksichti­


gung von Finanzanlagen rechtfertigen könnten. Er hat nicht dargelegt, warum diese 


konkret der Leistungserstellung, also dem betrieblichen Zweck, dienen sollen. Daher 


wurden im Anfangsbestand - und im Endbestand - gekürzt. 


Position 3.1 .2.2. Umlaufvermögen 


Im Hinblick auf das für Liquiditätszwecke vorzuhaltende Umlaufvermögen grundsätz­


lich davon auszugehen, dass ein effizienter Netzbetreiber als betriebsnotwendiges 


Umlaufvermögen nicht mehr als 1/12 eines Jahresumsatzes vorhalten muss. Mindes­
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tens ein weiterer Monatsumsatz aus der laufenden Vereinnahmung von Netzentgel­

ten steht für Liquiditätszwecke ergänzend zur Verfügung. Die ferner monatlich auf­

wachsenden nicht zahlungswirksamen Anteile der monatlichen Netzentgelteinnah­

men erhöhen ferner die Liquidität während des Jahres. 

Der aus dieser Rech·tsauffassung für den Netzbetreiber resultierende Wertansatz 

findet in Bezug auf das vorhandene Umlaufvermögen mit Ausnahme evtl. Vorrats­

vermögen eines Verpächters keinen Ansatz. Verpächter erhalten eine Pachtvergü­

tung, die den korrespondierenden eigenen Aufwendungen entsprechen sollte. Wer­

den die Pachtvergütungen vorgangsbezogen weiterbelastet, ist diesen Weiterbelas­

tungen lediglich der Charakter eines durchlaufenden Postens beizumessen. Nicht 

der Selbstorganisation geschuldete Zahlungsschwankungen sind darüber hinaus für 

einen Verpächter generell nicht erkennbar. Notwendige liquide Mittel sind somit nicht 

betriebsnotwendig. Da der Netzbetreiber aufgrund seiner Betriebsverantwortung die 

im Übrigen benötigte Liquiditätsreserve im orginären Netzbetrieb vorhält, kann im 

Gesamtkontext beim Verpächter daher außerhalb eines Vorratsvermögens kein be­

triebsnotwendiges Umlaufvermögen anerkannt werden. 

Position 3.1.3. Grundstücke zu historischen AK/HK 

Grundstücke können nicht abgeschrieben werden. Aus § 7 Abs. 1 S. 3 StromNEV 

folgt zudem, dass Grundstücke im Rahmen der kalkulatorischen Eigenkapitalverzin­

sung zu historischen Anschaffungskosten anzusetzen sind. Planmäßige Abschrei­

bungen sind nach § 253 Abs. 3 S. 1 HGB nur für solche Vermögensgegenstände 

zulässig, deren NutzU1ng zeitlich begrenzt ist, wobei sich die zeitliche Begrenzung der 

Nutzung aus der Eigenart des Vermögensgegenstandes ergeben muss, was bei 

Grundstücken gerade nicht der Fall ist. In der Konsequenz sieht auch Anlage 1 zu § 

6 Abs. 5 S. 1 StromNEV für Grundstücke keine begrenzte Nutzungsdauer vor. So­

weit daher in abschreibungsfähigen Positionen, wie z. B. Bauten, Grundstücksanteile 

enthalten sind, müssen diese Positionen um die Grundstücksanteile gekürzt werden. 

Gemäß der Stellungnahme des Netzbetreibers vom 11.11.2013 auf Seite 9 wurden 

die dem Netzbereich zugeordneten Anaschaffungs- und Herstellungskosten für 

Grundstücke Altanlagen in Höhe von - und Neuanlagen in Höhe von 

- im Rahmen der kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung vom der Netzbe­

treiber nicht berücksichtigt. Um eine vollständige Verzinsung zu gewährleisten, wur­

den die Grundstücke unter den Positionen ,,Altanlagen zu Anschaffungs- und Herstel­

lungskosten", .Altanlagen zu Tagesneuwerten" jeweils in Höhe von - und in 
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der Position „Kalkulatorische Restwerte Anlagevermögen für Neuanlagen in Höhe 


von - sowohl im Anfangs- als auch im Endbestand von der Beschlusskam­


mer angesetzt 


Position 3.1.4. Steueranteil der Sonderposten mit Rücklageanteil. Abzugskapital und 

das verzinsliche Fremdkapital 


Das kalkulatorisch zu ermittelnde Eigenkapital wird durch die abzugfähigen Positio­


nen des Steueranteils der Sonderposten mit ROcklageanteil, des Abzugskapitals und 


des verzinslichen Fremdkapitals gemindert. 


Position 3.1.4.1 . Steueranteil der Sonderposten mit Rücklageanteil 


Rechtsgrundlage war § 247 Abs. 3 HGB a. F.: Passivposten, die für Zwecke der 


Steuern vom Einkommen und vom Ertrag zulässig sind, dürfen in der Bilanz gebildet 


werden. Sie sind als Sonderposten mit Rücklageanteil auszuweisen und nach Maß­


gabe des Steuerrechts aufzulösen. Einer Rückstellung bedarf es insoweit nicht. Nach 


Art. 66 Abs. 5 EGHGB durften letztmals für das vor dem 1. Januar 2010 beginnende 


Geschäftsjahr Sonderposten mit Rücklageantei l im handelsrechtlichen Jahresab­


schluss gebildet und Wertansätze, die auf nur steuerlich zulässigen Abschreibungen 


beruhten, in die Handelsbilanz übernommen werden. Der darin enthaltene Steueran­


teil mindert die nach § 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 4 StromNEV bei der Ermittlung der kalkulato­


rischen Eigenkapitalverzinsung in Ansatz gebrachten betriebsnotwendigen Bilanz­


werte der Finanzanlagen und des betriebsnotwendigen Umlaufvermögens. 


Position 3. 1A.2. Abzugskapital 


Unter Abzugskapital versteht man das einem Unternehmen zinslos zur Verfügung 


stehendes Fremdkapital. Zum Abzugskapital zählen z.B. Kundenanzahlungen, Rück­


stellungen, sonstige Verbindlichkeiten (Passivposition in der Bilanz), zinslose Gesell­


schafterdarlehen oder auch Lieferantenverbindlichkeiten. Es ist nach § 7 Abs. 2. S. 2 


StromNEV im Rahmen der Ermittlung der kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung 


jeweils der Mittelwert aus Jahresanfangs- und Jahresendwert der folgenden Positio­


nen zu bilden: 


Der Netzbetreiber hat am 21 .08.2014 die Berichte über die NachtragsprOfung der 


Tätigkeitsjahresabschlüsse 2010 und 2011 für die Stadtwerke Arnstadt GmbH 0fer­


pächter und Dienstleister) übermittelt. Am 10.06.2015 hat er die Tabellenblätter 


. Oberleitung der Bilanz 2011" und .B1. Kalkulatorisches Eigenkapital" elektronisch 


nochmals übersandt. 
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Der Netzbetreiber hat Kürzungen bei den für die Ermittlung der Eigenkapitalverzin­

sung relevanten Bilanzpositionen vorgenommen. Aus den Schreiben von 10.06.2015 

und 21 .07.2015 ist ersichtlich, dass die folgenden Bestände der Verbindlichkeiten im 

Rahmen der Ermittlung der Eigenkapitalverzinsung vom Netzbetreiber nicht einbezo­

gen wurden. Diese werden in der folgenden Tabelle dargelegt. 

Diese Kürzungen der Verbindlichkeitsbestände werden von der Beschlusskammer 


nicht anerkannt und im Rahmen der Ermittlung der Eigenkapitalverzinsungsbasis als 


Erhöhung der Abzugspositionen berücksichtigt. 


Bei Verbindlichkeiten aus Verlustübernahme handelt sich um Mittel, die für den Aus­


gleich des Verlusts der Stadtwerke Arnstadt Netz GmbH (Netzbetreiber) durch die 


Stadtwerke Arnstadt GmbH (Verpächter) aufgrund des Gewinnabführungsvertrages 


entstehen. Solange der Verlust also nicht übernommen wurde, stehen die Mittel dem 


Verpächter zinslos zur Verfügung und werden auf der Passivseite als Verbindlichkei­


ten bilanziert. 


§ 7 Abs. 1 S. 2 2. Hs. StromNEV bestimmt, dass im Rahmen der Ermittlung des be­


triebsnotwendigen Eigenkapitals sowohl das zinslos zur Verfügung stehende Kapital 


(Abzugskapital) als auch das verzinsliche Fremdkapital in Abzug zu bringen ist. Da­


mit ist eine Verbindlichkeit aus einem Gewinnabführungsvertrag im Abzugskapital 


oder als verzinsliches Fremdkapital (im Falle von in Vorjahren entstandenen Verbind­


lichkeiten, sofern eine Verzinsung vereinbart wurde) zu berücksichtigen. Dement­


sprechend werden vorl iegend die Verbindlichkeiten aus dem Gewinnabführungsver­


trag bei der Ermittlung des betriebsnotwendigen Eigenkapitals von der Beschluss­


kammer in Abzug gebracht. 


Bei Verbindlichkeiten aus Konzessionsabgaben handelt es sich ebenso um Mittel, 


die dem Verpächter zinslos zur Verfügung stehen. Diese werden auf der Passivseite 


als Verbindlichkeiten bilanziert. 


Daher wurde der Anfangs- bzw. Endbestand der Position .Sonstige Verbindlichkei­


ten, die zinslos zur Verfügung stehen" entsprechend um- und um 
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Der Netzbetreiber hat die Forderung gegenüber den Kunden als negative Verbind­

lichkeit .Erhaltene Vorauszahlungen und Anzahlungen von Kunden" in Höhe von 

- als Anfangsbestand 2011 im Rahmen des Abzugskapitals angesetzt. Forde­

rungen werden für den Verpächter nach Position 3.1.2.2. „Umlaufvermögen" nicht 

anerkannt. Insofern wird die Position auf null gesetzt. 


Position 3.1.4.2.1. Rückstellungen 


Rückstellungen sind Bestandteil des Fremdkapitals und bilden Verpflichtungen einer 


Unternehmung ab, bei denen weitergehende Kriterien noch nicht abschließend erlOllt 


sind. Hierzu zählen, olass Art, Höhe und Zeitpunkt des Eintretens der Verpflichtung 


mit genauer Wahrscheinlichkeit noch nicht bestimmt werden können (Beispiel: Ge­


währleistungsansprüche). Rückstellungen dienen nicht der Korrektur von Bilanzan­


sätzen, sondern sollen einen periodengerechten Erfolg einer Unternehmung auswei­


sen. Dabei ist jedoch die mögliche Nutzung bilanzpolitischer Spielräume zu hinterfra­


gen. 


Position 3.1.4.2.2. Erhaltene Baukostenzuschüsse einschließlich passivierter Leis­

tungen der Anschlussnehmer zur Erstattung von Netzanschlusskosten 


Die Position beinhaltet den Restwert der erhaltenen Baukostenzuschüsse und Netz­


anschlusskostenbeiträge. Kalkulatorisch ist im Regime der StromNEV die aktivische 


Absetzung von Anschaffungs- und Herstellungskosten nicht zulässig. Es sind zwin­


gend Passivposten zu bilden, die gemäß§ 9 Abs. 1 S. 2 und § 9 Abs. 2 StromNEV 


Ober eine Dauer von 20 Jahren linear aufzulösen sind. 


Position 3.1.5. Betriebsnotwendiges Vermögen gemäß § 6 StromNEV IBNV 1) und 

betriebsnotwendiges Eigenkapital gemäß§ 6 StromNEV (BNEK 1) 


Unter Berücksichtigung der zuvor aufgeführten berücksichtlgungsfähigen kalkulatori ­


schen Restwerte des Sachanlagevermögens zu historischen Anschaffungs- und 


Herstellungskosten, der berücksichtigungsfähigen Finanzanlagen und des berück­


sichtigungsfähigen Umlaufvermögens ergibt sich das betriebsnotwendige Vermögen 


nach§ 6 StromNEV (BNV /)aus Anlage 2a. 


Abzüglich des Steueranteils der Sonderposten mit Rücklageanteil, des Abzugskapi­


tals und des verzinslichen Fremdkapitals ergibt sich das betriebsnotwendige E igen­


kapita l nach§ 6 StromNEV (BNEK /)aus Anlage 2a. 
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Die hieraus resultierende Eigenkapitalquote gemäß § 6 Abs. 2 S. 3 StromNEV ergibt 


sich aus Anlage 2a. 


Position 3.2. Betriebsnotwendiges Vermögen gemäß § 7 StromNEV {BNV lll und 

betriebsnotwendiges Eigenkapital gemäß§ 7 StromNEV {BNEK lll 


Verzinsungsbasis der Eigenkapitalzinsen ist das betriebsnotwendige Eigenkapital, 


wie es in§ 7 Abs. 1 S. 2 StromNEV vorgegeben ist. 


Im Überblick: 


Kalk. Restwerte des Sachanlageverm6gens der betriebsnotwendigen Altanlagen 
zu Tagesneuwerten• Eigenkapitalquote (max. 40 %) 

+ 	 Kalk. Restwerte das Sachanlageverm6gens der betriebsnotwendigen Altanlagen 
zu historischen AKIHK •Fremdkapitalquote (min. 60 %) 

+ 	 Kalk. Restwerte des Sachanlagevermögens der betriebsnotwe11digen Neuanlagen 

zu historischen AKIHK 

+ 	 Grundstücke zu historischen AKIHK 

+ 	 betriebsnotwendige Finanzanlagen 

+ 	 balriebsnotwendiges Umlaufvermögen 

= 	 Betriebsnotwendlqes Vermögen II lBNV //J 
Steueranteil der So11derposte11 mit Rücklagea11teil 

Abzugskapital 
Verzinsliches Fremdkapital 

= 	 Betriebsnotwendiges Eigenkapital II (BNEK II! 

Zur Ermittlung des betriebsnotwendigen Vermögens nach § 7 StromNEV (BNV II) 

sind somit die kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens der betriebs­

notwendigen Alt- und Neuanlagen zu ermitteln. Hierbei sind die Anlagegüter des 

Sachanlagevermögens mit denjenigen kalkulatorischen Restwerten zu berücksichti­

gen, die bei der Bestimmung der kalkulatorischen Abschreibungen gern. § 6 Strom­

NEV anerkannt wurden. Darüber hinaus finden bei der Berechnung des betriebsnot­

wendigen Vermögens ggf. weitere Anlagegüter des Sachanlagevermögens, soweit 

deren Betriebsnotwendigkeit nachgewiesen wurde, Berücksichtigung, z. B. immateri

elle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sowie Geleistete Anzahlungen 

und Anlagen im Bau. 

Grundstücke sind gern. § 7 Abs. 1 S. 3 StromNEV bei der Ermittlung der kalkulatori­

schen Restwerte des Sachanlagevermögens zu historischen Anschaffungs- und 

Herstellungskosten anzusetzen. 

Gemäß § 7 Abs. 1 S. 2 Nr.1, 2 i. V. m. § 6 Abs. 2 S. 4 StromNEV wird auch im Rah

men der Berechnung des betriebsnotwendigen Eigenkapitals die Eigenkapitalquote 

­

­
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der Altanlagen auf höchstens 40 % begrenzt. In der Konsequenz dürfen die kalkula­


torischen Restwerte des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendigen Altanlagen 


zu Tagesneuwerten maximal mit einem Anteil von 40 % in die Bestimmung der Basis 


der Eigenkapitalzinsen einfließen. Da die Fremdkapitalquote die Differenz zwischen 


100 % und der Eigenkapitalquote ist (§ 6 Abs. 2 S. 5 StromNEV), müssen die kalku­


latorischen Restwerte des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendigen Altanla­


gen zu historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten entsprechend mit min­


destens 60 % gewichtet werden. 


übersteigt die ermittelte Eigenkapitalquote, die sich aus Anlage 2a ergibt, einen An­


teil von 40% so ist diese gemäß§ 6 Abs. 2 S. 4 StromNEV auf 40 % zu begrenzen. 


Unter Zugrundelegung dieser Eigenkapitalquote ergibt sich das betriebsnotwendige 


Vermögen gemäß § 7 StromNEV (BNV II) aus Anlage 2a. 


Das betriebsnotwendige Eigenkapital gemäß§ 7 StromNEV (BNEK //) ergibt sich aus 


Anlage 2a. 


Position 3.3. Ermitt lung des die zugelassene Eigenkapitalquote von maximal 40 % 

übersteigenden Eigenkapitalanteils 


Nach § 7 Abs. 1 S. 5 StromNEV ist der die zugelassene Eigenkapitalquote von ma­


ximal 40 % übersteigende Anteil des Eigenkapitals nominal wie Fremdkapital zu ver­


zinsen. Soweit das nach § 7 Abs. 1 StromNEV berechnete betriebsnotwendige Ei­


genkapital (BNEK II) mehr als 40 % des nach dieser Vorschrift ermittelten betriebs­


notwendigen Vermögens (BNV 11) beträgt, ist folglich das betriebsnotwendige Eigen­


kapital (BNEK II) in z:wei Anteile zu zerlegen. Zu bestimmen ist zunächst der Anteil 


des Eigenkapitals, der die zugelassene Eigenkapitalquote nicht überschreitet (BNEK 


II s 40 %), sodann der Eigenkapitalanteil, der die zugelassene Eigenkapitalquote 


übersteigt (BNEK II > 40 %). 


Bei einer Eigenkapitalquote von mehr als 40 % ist der die zugelassene Eigenkapital­


quote nicht übersteigende Eigenkapitalanteil (BNEK II s 40%) wie folgt zu ermitteln: 


BNEK II s 40% =BNV II • 0.4 


Der die zugelassene Eigenkapitalquote übersteigende Eigenkapitalanteil im Sinne 


von § 7 Abs. 1 S. 3 StromNEV (BNEK 11 > 40%) errechnet sich dann nach folgender 


Formel: 


BNEK II > 40% =BNEK II - BNEK II s 40% = BNEK II - (BNV II* 0,4) 
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Soweit das nach § 7 Abs. 1 S. 2 StromNEV berechnete betriebsnotwendige Eigen­

kapital (BNEK II) nicht mehr als 40 % des nach dieser Vorschrift ermittelten betriebs­

notwendigen Vermögens (BNV II) beträgt, hat demgegenüber keine Aufteilung des 

BNEK II zu erfolgen. Denn ein die zugelassene Eigenkapitalquote übersteigender 

Anteil des Eigenkapitals ist in diesem Fall nicht gegeben. 

Position 3.4. Ermittlung des auf die Neu- und Altanlagen entfallenden Anteils am Ei­
genkapital 

Zur Festlegung der Basis für die Eigenkapitalverzinsung ist das betriebsnotwendige 

Eigenkapital (BNEK II) auf Neu- und Altanlagen aufzuteilen (§ 7 Abs. 3 S. 1 Strorn­

NEV). Die Aufteilung erfolgt nach den Maßgaben, wie es in § 7 Abs. 3 S. 2 und 3 

StromNEV vorgegeben ist. Der Anteil der kalkulatorischen Restwerte der Neuanla­

gen zu Anschaffungs- und Herstellungskosten (Anteil SAVneu) ergibt sich aus dem 

Quotienten aus den kalkulatorischen Restwerten der Neuanlagen zu Anschaffungs­

und Herstellungskosten und den kalkulatorischen Restwerten des gesamten Sachan­

lagevermögens und somit der Summe aus den kalkulatorischen Restwerten (RW) 

der Alt- und Neuanlagen (SAValt und SAVneu). 

Kalk. RWdes Sachanlagevermögens der Neuanlagen zu AK/HK 

/ [ Kalk. RW des Sachanlagevennögens der belriebsnotwendigen Al/anlagen zu 

Tagesneuwerten •Eigenkapitalquote nach§ 6 Abs. 2 StromNEV (max. 40 %) 

+ 	 Kalk. RW des Sachanlagevennögens der betriebsnotwendigen Altanlagen zu 

historischen AKIHK • Fremdkapitalquote nach § 6 Abs. 2 StromNEV (min. 60 %) 

+ Kalk. RW des Sachanlagevermögens der Neuanlagen zu l1istorischen AKIHK] 

= Anteil SA Vneu 

Der Anteil der Altanlagen am Sachanlagevermögen (Anteil SAValt) ergibt sich aus 

der Differenz zwischen 100 % und dem Anteil des Sachanlagevermögens der Neu­

anlagen (Anteil SAVneu). Der Anteil der Neu- und Altanlagen am Eigenkapital ergibt 

sich aus Anlage 2a. 

Position 3.5. Ermittlung der Zinsen für die beiden Eigenkapitalanteile 

Der die zugelassene Eigenkapitalquote übersteigende Anteil des Eigenkapitals wird 

gern. § 7 Abs. 7 StromNEV verzinst (§ 7 Abs. 1 S. 5 StromNEV). Der Zinssatz ergibt 

sich gern. § 7 Abs. 7 S .1 StromNEV aus dem arithmetischen Mittel des auf die letz

ten zehn abgeschlossenen Kalenderjahre bezogenen Durchschnitts von drei durch 

die Deutsche Bundesbank veröffentlichten Reihen. Im Einzelnen ergeben sich die 

Werte aus der „Umlaufsrendite festverzinslicher Wertpapiere inländischer Emittenten 

- Anleihen der öffentlichen Hand", aus „Umlaufsrendite festverzinslicher Wertpapiere 

inländischer Emittenten - Anleihen von Unternehmen (Nicht-MFls)" sowie aus der 

­
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„Umlaufsrendite inländischer Inhaberschuldverschreibungen - Hypothekenpfandbrie­

fe".2 Weitere Zuschläge sind gern. § 7 Abs. 7 S. 2 StromNEV unzulässig. 

2002 4,61 4,74 5,99 

2003 3,7~ 3,73 4,98 

2004 3,73 3,55 4,00 

2005 '3,17 3,06 3,70 

2006 3,74 3,78 4, 15 

2007 4,26 4;42 S,04 

2008 4,04 4,46 6,27 

200~ 3,08 3,28 5,54 

2010 2,43 2,45 4,03 

20U 2,42 2,74 

0 .10 Jahr.e 3;53 3,6i 4,80 

Da die Zinsreihen beim Statistischen Bundesamt für alle Papiere als Monatswerte 


geführt werden, wurde zunächst ein Jahresmittelwert jeweils für die Jahre 2002 bis 


2011 aus den einzelnen Monatswerten gebildet. Aus den Mittelwerten der einzelnen 


Jahresscheiben wurde sodann ein 10-Jahres-Durchschnitt gebildet. Es leitet sich für 


die genannten Papiere im Zeitraum 2002 bis 2011 eine durchschnittliche Rendite von 


3,98 % ab. Hierbei wurden die ungerundeten Werte verwendet. 


Position 3.6. Berücksichtigungsfähige Eigenkapitalverzinsung 


Die kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung ergibt sich in Summe aus Anlage 2a. 


Diese Reihen können auf der Internetseite des Statistischen Bundesamtes 
http://wvm.bundesbank.de, unter dem Pfad: „Geld- und Kapitalmärkte > Zinssätze und 
Renditen > Zeltreihen: Zinssätze und Renditen > Umlaufsrenditen festverzinslicher Wertpa
piere inländischer Emittenten" abgerufen werden. Link: 
http://www.bundesbank.de/Navigation/DEJStatistikenlZeitreihen_Datenbanken/Makrooekon 
omlsche_Zeitreihen/its_list_node.html?listld=www_s140_1t01 
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Position 4. Kalk. Gewerbesteuer 


Gemäß § 8 StromNEV kann im Rahmen der Ermittlung der Netzkosten die dem 


Netzbereich sachgerecht zuzuordnende Gewerbesteuer als kalkulatorische Kosten­


position in Ansatz gebracht werden. Bei der Genehmigung der Netzentgelte wird da­


her ein kalkulatorischer Gewerbesteueransatz auf der Grundlage der anerkannten 


kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung berücksichtigt. Bei dem von der Bundes­


netzagentur festgelegten Eigenkapitalzinssatz handelt es sich um einen Zinssatz 


nach Gewerbesteuer und vor Körperschaftsteuer (BR-Drs. 247/05 S.30). 


Die nach § 8 StromNEV anerkennungsfähige Gewerbesteuer ist allein nach den kal­


kulatorischen Maßstäben der StromNEV zu ermitteln. Die in der netzspezifisc!hen 


Gewinn- und Verlustrechnung als zusätzlicher Gewinn erscheinende Differenz zwi­


schen den kalkulatorischen Abschreibungen und den bilanziellen Abschreibungen 


(sog. Scheingewinn bzw. -verlust) ist somit nicht Teil der Bemessungsgrundlage für 


den kalkulatorischen Gewerbesteueransatz. Dies ist von der höchstrichterlichen 


Rechtsprechung bestätigt worden (siehe etwa BGH v. 14.08.2008, KVR 34/07 - SW 


Speyer, Rn. 86 ff.). 


Entsprechend einem rein k.alkulatorischen Ansatz wird auf die zusätzliche Berück­


sichtigung von weiteren Zurechnungen und Kürzungen bei der Bemessungsgrundla­


ge verzichtet (BGH, KVR 81/07, S. 10). 


Die kalkulatorische Gewerbesteuer wurde nach der Formel 


[BNEK l/s40% • Anteil SA Valt * 7, 14 % + BNEK II s 40% * Anteil SAVneu * 

9,05 % * + BNEK II > 40% • 3,98 %] * Hebesatz * Messzahl 

berechnet. Die zu berücksichtigende kalkulatorische Gewerbesteuer wird in Anla­

ge 2a ausgewiesen. 
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Position 5.3.3 Erträge aus Auflösungen von Rückstellungen 


Die ertragswirksame IRückstellungsauflösung für den Bereich Stromverteilung wird 


von dem Netzbetreiber im Rahmen der Ermittlung der Netzkosten nicht einbezogen. 


Der Überleitung der Bilanz 2011 " Ist es zu entnehmen, dass die dem Netzbetrieb zu­


geordneten Erträge aus Auflösungen von Rückstellungen - betragen. Daher 


ist diese Position mit- anzusetzen. 


Position 5.6.4. Erträge aus Kassenbestand. Guthaben bei Bundesbank und Kredit­


instituten 


Der Netzbetreiber gibt Erträge aus Kassenendbestand 2011 in Höhe von- an. 


Die Erträge aus Kassenbestand, Guthaben bei Bundesbank und Kreditinstituten 


werden analog zur Kürzung des Kassenendbestand gekürzt. Insofern verminciern 


sich die Erträge in Höhe von 

Position 5.6.5. a.ndere sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 

In dieser Position sind diverse Guthabenzinsen in Höhe von - enthalten. Diese 

werden analog zur Kürzung der Finanzanlagen gekürzt. Insofern vermindern sich die 

Erträge in Höhe von 
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7 Ermittlung der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile 

Im vereinfachten Verfahren gelten gemäß § 24 Abs. 2 S. 3 ARegV 45 Prozent der 

nach § 14 Abs. 1 Nr. 1 ARegV ermittelten Gesamtkosten als dauerhaft nicht beein­

flussbare Kostenanteile nach § 11 Abs. 2 ARegV. Bei der Ermittlung der Gesamtkos­

ten bleiben gemäß § 24 Abs. 2 S. 4 ARegV die Konzessionsabgabe und der Zu­

schlag aus dem Kraft-Wärme- Kopplungsgesetz unberücksichtigt. Als nicht beein­

flussbare Kosten können nur Kosten der Inanspruchnahme des vorgelagerten Net­

zes (Nr.4) und für vermiedene Netznutzung (Nr. 8) sowie für die Nachrüstung von 

Wechselrichtern nach § 10 Absatz. 1 der Systemstabilitätsverordnung (Nr. 5) ange­

passt werden. 
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Gesamtkostenblatt 

PO$lt1on 
imBAB 

1 . 

Kostenart 

eat:te Betrleb9· U()(f PersionüeJs:!L'g?<e!I 

d.evon fOr Betn.b$kixfcif1agc$$1.:ä.~en für Kndorder im Netzbereich bescMftlgte<l Betlieb~.erige'\ 

Alll"Ne~U'!2_f'!'I rttrR®"1 Hl!fS· uncl 6elrfett;S(Offe 
AtJrNenduBg:en tat die ßeSCftl-1\JngVCf1 Ve!'lustenet\'l' · 

nöleh EEG <•Xkh.1sm Er.;pcisemanag1mKMl-Maßnahmenl 
nach K'M<.-0 
n.ech § 18 StromNEV 

Elns.:peisamana9_ernoo.t·W.sßnahmen 
Betrte?!svertirauc:h 

Aulwen~für·Oilre:!'~·Bils!Ui<rei$e b;w, AuMoendun-;im für den A\491eid'li von A~ boi 
Sl.Wldardr;i$1t)(()fi*n 
sonsuges 
AtJrwendOOQen rot beioqene Lei~u~en 
Aur·~~!ll'l an v~ge1 a9_ertett New:etreiber 
d~ Aufitendungen rorNett(eser.·ekspa:itii! 

davon AUfwe1ldungen gemäß§ f4Abs. 2 StrcmNEV ~3.~9) 
d8\•.on Aufwendungen mrlltl!efSflSttnungsseiti~ ~-~ 

Aurw~~ l\it Blindstrom 
Aufwend;MgM Nil' überlassene Nel2infr3$11\lklvr 
Aufw~ tiit ~ genvb:tt Beftl~mittel 
AUfw~ l'\it durch ontl.o tubrr..htc BetricbsNM:• 
Aufy,•t.r4:.r.scn f'ür durd'I Dritt• orbra"..hto Wartung$- und lns;andhaltungs.1 „ 
Pcf$on~1ko;ton 

Löhr.iund Geh.älter 
davoo- im gese:zlichen Rahmen ausgeObte Betriebs· und Perscnafratst6!!9_!<&11 
davon f'Or BerufsausbffdunQ und 'AfeJlerbllduna_fm Unternenmen 
davonfOr Betn'ebskinden&gess1&tten mr Knder derIm Netibereieh besc:t\.111.ig':en 
Se!rlebsat)gel'lertgen 

davon betriet:licbe und 1artrVeftr'295ehe ver~r1genzu t..~u~. $owolt dlc$c in der 
Zeit ve< dem 31. Oet. 2008 ttbgo~IO$$trl worden $irld 

Soziale A.tgaten uM Aurwenctungen für ~e:t$\·eriorgung un4 l'W Un~crstiltz1 

vom Netzbetreiber 
angegebene Kosten 

[EUR] 

Kürzungen 
[EUR] 

anerkannte Kosten 
[EUR] 

. 1. 

t.1.a 
1.1.b. 

1.1.(;. 

1.1.1. 
t .1.1.1, 

1.1, l .2, 

1.1.1.2 .1. 
l .1. 1.2.2. 
1.1.1.2.3. 
1.1.1.2..4. 

1.1. l ,3 , 

1.1.1.4. 

1.1.1.s . 
; .1.z. 
1.1.2.1. 
1.1.2.1,8. 

1.1.2.1.b. 
1.1.2.1.e , 

1.1.2.2. 
1.1.2.3. 
1.1.2.A. 
1.1.2„s. 
1.1,2 .6. 

.l:!&.!:. 
1.2. 
1.2.1. 
t.2.1.a. 
1.2.1.b. 

1.2.1.c.. 

1.2.1.d. 

1.2.2. 

A~ge 1: Ge$amll<.Ostenbl811 Stedtwerke A1ru.tedtNt'l'l GmbH 141.: &a•ti/2961-U 
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A.'lla.ge 1: Gesarn:lt~cr.bla.':'! St11dtwe1ke A1n:.U-dt Nett GmbH .A?: BK'8·12/2.96l·U 

Position 
im BAB 

1.2 2.a. 

1.2..2.1 
1.2.2.2 
1.3. 
1.3.1. 

Kostenart 

d~·JOn betf~lichc und !arifvertr~licha Vece'nbsrungea zu versorgung$~co. $<1\\'0\1 d'.-a fl der 
Zeit vordem 31. Dez. 2008 abgeschlossen worden 1ind 

1.3.2. lgegenOter Unterr..e!'lmen. mil dH!en eil'J Setellii1Ulll'.ISVed\iltnis bes:el'lt 
1.3.3. l9egenübel' K<ed~!n$1ituten 

1.a.„ l~ges 
1.4. 

1.5. 
1.5.1. 

1.S.2. 
1.5.3, 

1.5.4, 

1.5.5. 
ill. 
1.5.7, 

!.:.2:!:. 
1.5.9. 

~ 
1.5.11. 

1,5..12. 
1.5:13. 
1.5.14 . 

1.6.tS. 

1.5.16. 

2. 

2.1. 

2.1.1. 

2.1.2. 

2.2. 

2.3. 
2.4. 

Sonstige Steuem 

Son$tig• b•trlabl ~he Aufwendungen 
Konzessionsab.9_aben 
Mieten, ·SOl'lst!Qie Pa~en, $(lt'L$~Lea:singntten, Gcb!ifven und Semige 
V«Sid'\enlt19en 

9'iro1*1v., Oruek.saehcn \IM Zehchrlften 
Post'ko~en, Frachtkosten und ähnlche Kosten 
Rccti~;.. und Scratl.lng;$ko&ten 

Spon:soring, Vlcrouna. Spenden 
Reiwi:ostcn und ~öi 

Bewirtung und Gcsdlenke 
VVarWng und Instandsetzung 
Einzelwertberichtigungen und Amchteltun.a_en eilt Forr:lerungen 
Zahlung~ an &ädt& oder Gemeinden nach Maßgabe \'On § 5 Abs. 4 Sttor.'INEV 
Sonstiges 
im ~~-e:nl'ahmen CW$9e0bte Betriebs· und Personelnltstäli_Q_kf!lt 
für Bcruf$au~..dung und Weltert>lldun_a_tn V ntemenmen 

für Betiiebskbierta9essffinen tor KL'tdet dertn Nettberekh besc:t\ittfilten 
Setoobsangehbrlgen 
Abschreibungen 

Abschreibungen ktlmateliettes Anl3gevennOgeo 

Al des Umlattl'vemi6gen$ 
3, IKafk, Elg~nka~ffilllzimen 

4. IK:tlk. Gcwerbe$teucr 
l.a. !Netzkosten l.a. vor Abzog Q r kosten.mindernden Etl&se 

vom Netzbetreiber 
jngtgeben•·Kosten 

(EUR] 

K0'2ung&n 
(EUR) 

anerkannte Kosten 
(EUR] 

S~e2v«.3 



Afll&\je 1: Gn:tm~ri~ Suc1twe1l:.e A1Mt•dt Neu GmbH AZ: 6XS-12/29&2·U 

Position 
im BAB 

5, IKostenmlndernde Erlöst und Ertt$9_C-_ 

5.1. 1Bes~nds'Ver5nderungcn 

5.2.. fAktivieitt Eig~cnl~istungcn 

5.3. l$On$tigc bcerlcbl~c ErtrJi_• 

KoS-tenart 

5.3.1. (Ertrill8 aus derAufl6SUt19_VOO ~sehlU$Sbei~ 
5.3.2. IEttr89_!3 aus derAU1!osung von BaukoS1eni:u$~Mrl 
5.3.3. !Enrage aus Aunos~~en v-Ol'I RiieksteJllSl'ISii:lft 
S.3.4, 
5,a.5, 
$A 
S,4.a, 

5.5. en des Finmnnl a~ev€lrmögens 

5,5,.,, 
5.6. 
5.6,,, 
5.6.1.a. 
5.G.~ .b. 

5.6.2. 
S.6.2.1. 
5.6.2.2. 
S.6.23. 
5.6.2.4. 
5.6.3. 
5.6,4 , 

S ,6,5. 

5.7. 
5,.7, 1, 

5.7.2. 
s.1.2.a . 
5 .7.3 . 

5.7.3.a. 
5 7.3.t>. 
S.7 ,4, 

l.b. 

rl 

Ertn!,ge ausvve~~ 
!;~~ 8U$ K3$~lltl<!. ~abcn tci Bundesbank und &ed.~insdMen 
a.nciere ~zmen und itvi!iche Erträge 
Umsatzert6se {nfcht aus Nettentge1te-n1 
crtiobeOIJ Konzas..'onsabgaban 
Ermo -.r.s EEG 
d9'1Ql aus \\'eacroabo des aufgernommenen eEG·Strcms 
EttQ;e ..,,KWK-G 

vom Net1betreiber 
angegebene Kosten 

[EUR] 

Kürzungen 
[EUR] 

a:nerlcannte Kosten 
[EUR] 

Stite 3 VQn 3 




AA~Z; l;ttt~c:ttlalW"lllM·~ 6!itfl~~:6ns1m; S111t1:"~1tNntladl ~tt<;tnO" A2!8.U•1Ulll~·11 

Position 
lmE>tB 

"~„ 
3.1. 
3.1. 1. 
3.1.1.1. 
3.1.1.2. 
3.1.1.3. 
3.,1, i ,4. 

U1.5,' 
3..1.2. 

3:'1.'i:r. 
3.1.2.2. 
3.1.2.,3,. 
3.1.2A. 
l.1.2.$. 

Bto.Z~ChnUng 

El_'f.llW:a@~te ge~§_e St:t«n.NEV 
Fremo1u1pitaiquote aem. § tl Sttom>IEV 
Kalf(Ulatort&ehe Rt:6tWette des Af\Ja~~ffll'.11 

M~cn.iJLI~ 

Altanla.g•n iu Tagffne~n (TNY't 
lmm.atecteue VenndQensc&i:enstät.cSed~Af.l~e-.-ei 

peleiSli:'!!' ANtlllll'IQ Uh:I MI 

Kiri::(,. Rtstww CJes ~~nfi 
G~zuAK!t« 

$Qr!Sd~$ 

~ 

.!;!.. 
~2.1. 

KaJluJla_torlS<:he Remwrte AnlagO'YetmOgen ror ~uanl<lgen 

lmrr;.;iteriel!o V~~-..gen;tQl"ode desAril~~~ 

B& 
3.2.3. 
3.2.4.. 
3.2.S. 

••4.a. 
4.b. 
rr 
4.2. 
4.3. 
A • .(. 
4.5. 
4.EI. 

;!lo1St$!&-Anu.\11.7'1? Und Anlagen Im88!.J 
Ka_Restwerte.ces Sschanl&Q~~Zl.IJJ<IHK 
GrundslOd<ezuAKIHX 
Son;llg;s 
Biianzwerte dwFilW'IU1t'lf.1:~_en 

<f.avon 'imln:sllclw Flnenz81'lla000 
<ravon 'M!r.e ai.:$CasM'ooll 
Arail!een\'9~09nen lktlffneh.'l\en 

6. !Silan~ des Uml11ufvcrm6gMS 

5,1. 1~1xt 
5.2.. F"ordcru:1oenund sonstioe Vermb"..e~l"lf>!ande 

iwert~llNS-bcstchl 

5,Z:., 1cl;mnve17,1n5liato For::011.11t9m ~ gons;_g•V9f!T'lCgangE!!;)erlSl&'lcle 

5.2..1. '""'' 1'18US li~NnQei\utld Lei~~ 
52.2. IFO«l«u'lqen.gegen vftb.!lnde11e Untcmth!r.crtf:r.8_,_Cas~i 

523. 

5.2 ~. 

5-t 

~ 
5..~.i . 

ML 
ill. 

F~~gegen~r.1tt1men, m.1 c'l.W'.cn c~i 9e!o'.tig:1n;i ~vmNltnl$•....„ 
Sona'soVcnrn!g!tru;g!lleistandl ·„, 

„. „. 

~·· 
.,. 

l<aS&enteSISl'ld.. Bll'l~Sbas abf!n. G..l!Ml:enbeiKtedlin~nund Sdicd<s 

Be:re~hnung der kalkulatori&chen Eigenkapit.afverzinsung 

A.nt.:a.ng$~ 2011 
&aut N'B 
(e\JIQ 

~i..9en 
Anreng&bt-Stand 2011 .„.... 

(6URJ 

Endbe$Und 20t1 
laut NB 
(EUR} 

Komin~en 
El'Ml:lest81ld 201 t 

BN'e~ 
(EUR] 

Be~ngder 
~kulat0f1$dlen 

EigMkapiU.I• 
vertin8'1ng mit 

aol:ftanntcn Scttil_genl 
(EUR] 

~lit l 'o'Ol\2 
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5-A,a. 1d111m~9"!i!Wld_„KM.MUl'IOOl.WllllM 
L Aktive Rcc:h1 
7. 
&. 

i1. 
i2. .... 

................ " ' ml Rl 
..... 

• 

' · IEthaltene VOl'$USUhh.1~n 1.11\d Mu~cn von l<wi'llt!I 

10. IUmioenln!litheVt:ftlindliebkf!ltt l'I Mit: LlefttunQIJl'I \ll'ld \.41fitl#!9.n 

&htltent: B.aukOst~tlOSH tll'ltchli.UC" pq;llNl..Ur 
1t. I~•rAl'ISChll.d$Ml'l!flft rw Erttlttung VOl'I 

N~flk09ttl'l 

12. ISOnstiigeV!!rbildidlbha.4it .._nwV~g $llt1Vn 

t3. 
ZS2 

"'­
13. 
14. 
15.„ 
17. 
tö 
ä: 
20, 

"22. 
23. 
"· 25. 
26. 
27. 
2& ,._ 

....... „ 

i::i.,,ssatz fCr N111.111r1I 
r~tCinssatz ft.w ~l"lrl!!'.J.'!!.__~ 

Z!nssacz «Ir~dlll~ EK-1\Nllll M" 
K:ilkWtoris.cheEQtnkolplUl'Yt1 . - -- -

.... 
7,14% 

"'""' 

........ pllc:stanill 2011 ........ 
"""' 

Ad ;; t 201,._ „_. 
[EURj 

.,_......,.,, 
aa...KI 
(CUIQ 

._ ,_,.,,-ttURI 

Berechnung der kalkutatorischtn Gewerbesteuer 

1;: HebesC (ltfli 
UA.bs.2 3,5 

""""1 fb hdrc-ische c baku# 

Anlage2: ~r.:i;r~c;erQI~Eip~Ylnllluno SP-.....i'lo.• """'t..dNetr GinbH A1 llCl-1l/Dü-U 

••!I• 2Wft2 



Gesamtkostenblatt 

Position 

imBAB 

1. 
1.1. 

1. 1.a. 
1.1.b. 

1.1.c. 

1.1.1. 
1.1.1.1. 
1. 1.1.2. 
1.1 .1.2.1 
1. 1.1.2.2. 

1.1.1.2.3. 
1.1.1..2.4. 
1. 1.1.3. 

1.1.l.4 . 

1. 1.1.5 
1 .1.2, 
1.1.2.1. 

Kostenart 

I Aufwand~l eiche Kosten 
!Materlalkosten 

1davon im ge.seullchen Rahmen ausgeüb.t~ Betti&b$· und P&rsOf\alra!SUäf!g_kei1 
1davon für Berufs:ausbi!du~,ig ~-~it~_!_~L!l"9_ im UntemellIT.en 

1<:13VOn fOr SetriebskltKlertagess:ättetl für 1<l0derd6r im Netzbere5ch beschäftigten Betriebsangehörigen 

Aufwendungen für die Se$chaffu1 von Verlustenergie 
Avfw'eodu~ fl}r St:-0me!t ung durch awei.ber deuntralet Etze~un9sanlagen 
nach EEG (exklusive Elns1 isemanagement~Maßnahmen) 

nachKWK-G 
nach§ 18 SlromNEV 

Ei~~isem?iagement·M8;ßnahmen 

Betriebsverbrauch 

Au!woodungen für 0iff(t.fenz-8ila.nzkmise brw. Autl.-endW'!gen fürden Ausg1eioh v.on Abwe'..d'u.:ngen bei 
S..ndardlastprofilen 

sen.~_„ 

Aufwend:urigen för bezc 

davon Auf>HendunQen fürunief'1paMungsseitige Me:MUn~ 

Aufwendungen fCr Slindstrom 
AUfwen<fun~ fOr Oberlasscn0 Nettir.fl'astruktur 
Aut..\!MCR.mgen für $ingu~r genutzte SettiebSmittel 

Aufweodun9en fürdurch D!ttte erbr~-~~-!l-~i~~h~!:l9 
Aufwendungen filrdurch O~~~rach~~-~aJtlJng&- und lnstandhaJtUO! 
Sons.ti_9~ 
Personalkosten 
Löhne und GeMJter 
davon im gMettlichen Rahmen ausgeübte Bemebs- und Personall)Jtstätig:keil 
davon fü! Berufsausbild'<J!iQ urx:I Weitert>ildung_im Vntemehmen 

davon tot Betcieb$ldndertagesstätten für Kln.def d&t im NeiZbereich be&:häftigten 
ß$frl&bsangehöri; en 

davon betriet#che und tl!irifvertra_gliche Vereinbarungen zu Lotinz.uMtz!eistungen, saweit cf.ese in der 
Zeit vor dem 31. Dez. 2008 abgesch!ossen worden sind 

Sozla.le Abgaben und AutvJGndungan ffir Altet'$versorgung u!"ld für Unte:rstü'fzuns_ 

vom Netzbetreiber 
angegebene Kosten 

[EUR) 

K ürzungen 
[EUR] 

anerkannte Kosten 

[EUR] 

1.1.2. 1.a. 

1. 1.2 .1.b. 
1.1 2.1.c. 
1.1.2.2. 

1.1.2.3. 
1.1.2.4. 
1.1.2.S. 
1.1.2,6 

1.1.2.7. 
1 • .2. 

1.2.1. 
1.2.1.a. 
1.2.1.b. 

1.2.1.c. 

1.2.1 .d. 

1.2.2. 

M..'age 1a; Ges<tmtk0$tcnb1ait Stadtwerke Asnstadt Noetz Al' el(S.12/2962·11
Verpächter ; StadtwerkeArnstadtGm!>H 
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Anlage 1a:~~ Stildtwerte Arr.stadt Neu ~ 81<3-12/2962-11 

Vtrpktlttf . Stadtwerke Arn:mdt GmbH 


Position 
lmBAB 

1 2.2.a . 

l.2.2.1 
1.2.2.2 
1.3. 

1.3.1, 

1.3.2. 

1.3.3. 
1.3.4, 

1.4. 
1.5. 

~ 
1.5.2. 
1.5.3. 
1 54 

155 

~ 
1.5.7. 
1.s.a. 
1,5.9 

1.510. 
1.511. 

1.5.12. 
1.5.13. 
1.5.14. 

1.5.15, 

1.S.16. 

2. 
2. 1, 

2.1.1 

2. 1.2. 

2.2. 
2.3 

~ 
3. 

Kostenart 

d8von - und ..-ngllcl1eVeresnbol\lngen zu ve=rg~ oowtil diese on d« 
Zeh""' dem 31. Dez. 2005 •bqetd>lolMn-slnd 
Alte<sVe<SOrgung 
sozial& Abgaben Lnd sonstige Aufwtlndungen 
Zinsen und ähnUche Aufwondungen 

entiber verbundeneo Unttmltlrnen 
.9_.ea.enDber Untemehmen, mil denen ein Belell rtlältnis besteht 
~egonüb@rKredili11$11Wn 
$on$1ig0$ 

Sonsti_9_e betriebliche Autw.ndungtn 

K!Jnzessionsabgabten 
MietM, sonslige PachtzinMO, Gebonren und~ 
V~ 

- · °"""'1acl>on und --.0,F-und lmichol<oolOfl 

für Berufsausbildw 

fCr Setrlebskllldertag.ltatttton tOr Klndtt det im Netzbereich besch3nigtcn 
Beltiobsa~en 

Abschreibun~g~•-•~~~~~~~~~~ 
n lmmatorieMs Atltaaevermögen 

Konzessionen. gewt<tfct>o ScMzredlte und flml che Recltte ...swerte .....,LlHN:an an IClc:hen 
Rec:Nen ood \i'\erten 
Sonsöges 
Kalk. 

ibungen all F"• 
Kalk. Eigenkapitatrlnün 

und""' -u. 
4. [Kalk. Gewerbesteuer 

l.a.. [Netrkosten l.a. vor Abwg Mr kostenmindemden Ettöse 

vom Netzbetreiber 
angegebene Kostan 

(EUR) 

KGminll*n 
[EUR) 

anef'lcannte Kosten 
[EUR) 

Stltt2von 3 



Anta-;-t 1a:. GcS3mtkostenbta<t Stadtwerke A:f'l$UldtHtU: Az, Bl(ll-12/2%2-11 
Verplchter : Stadtvterk.t Afnst.adt GmbH 

Position 
imBAB 

5. IKoste-nmtndernde Erl~e und EJträS_e 
5.1. IBestandsveränderun"Q_en 
5.2. IAktiVie-rte Ei,g_enleistu ng_en 
5.3. !sonstige betriebliche Erträg~ 

Kostenart 

5.3.1. 1~ aus der Aufl~rlg_Y()O NetzW1sc!Wssbeitragen 
S.3,2. !Erträge aus der Aunö.sung von Baul<-ostenzuschüssen 
5.3.3. IErttage aus Auflösungen von R~_ckst!!!t:i~_en 

5.3.4. IEMiQ•aus Blindstrom 
5.3.5. la.nctere sonstige betriebliche Ertrag_& 
5.4. !Erträge aus Beteiligungen 

5.4.$, 1davon aus verbundenen Unternehmen 
5.5. 
5.5.a . 
5.6. 
5,6.1. 
6.6.1.a. en 
5.6.1.b 
5.6.2. 
5.6.2.1. 
5.6.2.2. 
5.6.2 .3 
5.6.2.4 

5.6.3. 
5.S.4. 

5.6.5. e 
5.7. Umsatze-rtöse (nicht aus Netzent! 
5.7.1. ef'hobene Konzessionsabg.aben 
5.7.2. Ertöse aus EEG 
5.7.2.a. f_d~~-"--~S;~~~gab~~s-~gen~menen EEG-Stroms 
!$.7.3. Eriöse aus KWK-G 
5.1.3.a. davon aus KWK~S:romvelkauf {_§_ 4 Abs. 2 KVVK-G) 

5.7.3.b. davon aus Aus.gleichszahlungen von ONB (§ 9 At:s.. 1 KWK.-0}_ 
5.7_4. SOl'l~go E.iiöse (rncht aus Netzentgelten) 

l.b. Netzkosten l.b. nach Abzug_kostenmlnclem der Erlöso 

vom Nctzbetroiber 
angegebene Kosten 

[EUR] 

KOrzungen 
[EUR] 

anerkannte Kosten 
[EUR) 

8e!te- 3v~S 



M•2a::8e~~cer~ll:.\datolll$~fi;~Ul\'fln:ln$'Jna -SU;!twcrke~dtNeti Al: 6lC8·t1/2K1·11
~cht<:t:su~~MGfl'lbH 

Po;itlon 
im EHB 

'· ~ 
>. 

enelc:hnung 

El9"•n~IJil,\IQUOtegern. § 6 StromNEV 
Fr1:cmdk311ibtquotc qCm. § 6 Strom.MEV 
KQJl(ulatori$Che. R.e~e de$ Anli09\'8'1'1'1~ns 

H Kolkulatorisc:hl: Re-~rt.e AnlllgcvcnnO:R:cn fl1F Albn1aaen 
3.1.1. 
"i"i':1."1. 

Alt;inl;igen l!U.AMCh~Ung$· t.r!CI H wstdu1'19$k05Cl!l'I CAKIHKI 

IMl'n:lld!lie!leVetn1~1,-et;e!'l::tandedesMl:l;IC\'lll'mO!:C.'\S 
31.t.2. leistet& Anzal1h,11g: \lni:I An~q_en ImSau 
3.1.1.3. Kak RMCWerte dH ~1':1$:1~rmb:;onszu N<fHI( 

l . t ,1,.; 
3.t.1.S. 
3.1.2. 
il.2':"1. 
3.t .2-2. 
3.1.2.3.. 
3.l.2.4. 

!!.!.!:...... 
3..2.1. 
l.2.2. 
3.2.i' 

~J::k9z:u AKIHK 

-~'- l~~::kezu AXJHK 
3.2.5. (SO~H 
4. (B!lbn:zwerti: der An1nun&a11cn 
4~. 1di°IO.Tl„'enl1'15".u::h~F!r.anz:aN~~ 

4.C. 1Cl8'10.!1 't'le~ausca~Pol..·fü 
4.1. IMtaira "nvartundtntn IJntemth!Nn 
4.2. /Wsl!inuf!Q!n en Y«b-Jl\dl!M unteme~ 

4.3. leotoilil 

~c;er.s 

"' 

40,~0% 

4.'. IAIW.eittuooen an ~men.mltdenM ein ~~i~~$>.lern&!lriSbw.ehl 
4.5. r/.kf'~P,.@sAl'Ul~ttnOgens 
4.6. $onslige AIJSltilYJI 
s, lsn.uizwe:rtade$ Umlald\'ermotloetl$ 
5.1. 
.S.Z: 
.$.2..a. 

.S.:2.1. 

$.2.2. 

5.2.3. 

6.i .A 
5.3. 

V-~ 

~ngen t.ndS0!\$1Jge Vac """""'oevoo Veal1'1$11Che FOOjerur\gM U'ld SOM~e 
Vwm0gtnli$9~ 

~ON! 

f'oro9Nll!.)en me.ri verounaeoe LW.em«imen{:!..B. CMhol'ooli'IQ) 

For.ICNngenmon UMC;mOillllOf'I, m= C.nen90 
B~eilig111~~1h!ltniS.t:o!S!eht 

Sais!i;Q VonnOgens~11$t.11td• 
Vl'&ttl)ll03e(~ 

.Benchnung d&r kalkulatorischen Eigenkapitalve~nsung 

AtlfatigSbeShiid~011 
iilllNB 
[EUR! 

l(Qrn1ng9ß 
Anh.f'1$1$1>85QIMI 2011 

aN:ettA. 
(EUR] 

Endb"tand 2011 
1„utHB 
(EUR] 

KOn.ungen 
En~<12011 

8Net>A 
(E\IR] 

~i;d\nung d er 
kalkulatori$c:hcn 

ElgenkapiUi. 
v~~nsungmit 
an~rn-nnten 

B~ein 

:e_t.1_1 

se&c 1 ~2 



Pw.ltion 
im EHB 

5.3.a. 
5.3.1. 
5.3.2. 

Bezekhnung 

ClöttOn wrzin5llctle~~~_!e 
Mlieitre: 2l'l vewbunc!mf(l Uf'.!e~.f'lm 

5cnaAn:'lllle 
&mli~'l/ett"'8;:i"'95.3.3. 

··~ 
l(;~;enbft'*1d, Bwld8$ba~~ai:ietl. GU!hat;i.\bef Kred.l!nsllb.f.entJOO ~sl 

5.4.8. „ 
„ 
8.1. 
rr 
!:!. 
•• 
10. 

11. 

12. 

13. 
·zs 2 
12. 

'~ 
1•. 
15. 
:!!:. 
17. 

•••1i' 
"" "· 22. 
23. „ 
25. 
26. 
21. 
2a ,„ 

dS'l'Oll wQ.i'l~erBes1a.'ld an KentUl'ld-Ot."";r-Cl:l 
Aktive- Rec;tlnurigs;ibgremu~O$tön 
~-.eran.cell dttSo1Mle:rpo::iten mit ROdtlaqcantcll 

i:tOctc5CdlUM<m 

R~!~fl.lr Pfill1slcn!f'l lmda1Vt[(:fleV~llslO!n 
S~:lek,!iilu."IQf!n 

sonili~~j~OCiß:~fü 

Erbattetle Vora.u.1:2:ahll.lngen und Amahtungcnvon Kunden 

Un'ltrtlniJ!ctut V~hk.elttn aus Uefei'~ vnd 
Ul&Cu~n 

Erl\alttf'l• Baul<orutu:~etiOue .ein'khlli:-Jlk:h pa-ssivierter 
l.ei&Cul)(loen derAn&ehlUS$~hmet tut Ersttlbing von 
NetuinselltusSkosten 

SDOStigc Vitrbindlic:hkcitcn,. die VQs.k>$ ;:urVcrfll!l'Ufl9 $ttlMln 

:gms:om 1t 
lmdjg M~tatgom. § 7 St.!'t'rnNEV 

e§!!MkSOlllll~!egem. § 1 StroMNEV 
e'iti~~~ pem.§ 7 ~e.v 

italvtl°zitlS'utl! 

9.06'6 
7,_1i.% 
3,565'$ 

Anlan:gsbc$t.11n0 2011 
laut Ne 
CEURJ 

KOnu•n 
Anfangsbestand 20'1··­(EllRJ 

~;ind2011 
bi.rtNB 
(aJ~J 

K.Om1119m 
EndbUtllnd 2011 ........ 

lE~.R) 

Be-reehnung d~t 
kalkulatoriscti&n 

Elgen,bpltaJ­
veninsung mit 

a.ni:crkannt.n 
Beotrlgcn 

'· 2. 
Steil.l~~I _(§ 11 Alle. 2 ~«~tq}_ 
Kr:bci31:t (§ 18 G~:Ol 

l , IQ.lkl.ll.\10l'{$Ctl$ GtwtrtlKteutt 

3.~ 

"" 

Berechnung der k3Jkutatorischen Gewerbest&u&r 

Anl:19e 2i1· &en~c!ri.-1•.r.g der kOilnf-.'lMaci!M fiG91\it1tp11#vt1'ZiM1.1nQ: $T.)~·· of,tm\;ld\N11tt AZ;tK9·12/29G?·ll
\'erokllter:~•ukt-Arrin;.ttGNhH 

se:.u2 'JOfl ~ 
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Netzbetreiberdaten __..,.,.. 
$~•Am&:~~N•tzGmbH ·8NR: 
1 ­NAA 

V9rl'Mren: Ve~.Kt'lt8& Verfalnn 
Emzlenl'A~ 96,1,~ 

Bas....-<>hr "'" 

Regulierungsdaten 

Johr 
Vebra\K:herpreis­

gesamlilld"!' 
Procfuktlvitätg.. 

lak1o< 
1 - k\.Unmulierter 
Veneilungstaktor 

2013 102.10 
20i. 104.10 0.0 15 0.8 
2015 106,14 "'""" 0,6 
2016 108,22 0 ,048 0.4 
2017 tl0,34 o.ce1 0.2 ,,,.. t 12,50 0,017 0 

Jahr 

:1014 
201S 
:IQ16,,,„ 
:101• 

Erlösobergrenze 
oach §4AAegV 

Dauerhaft nicht 
beeinflussbare 

Kostenantelle nach 
§ 11 Abs. i ARegV 

VorOt><>_rgehend nicht 
beeinfh.mbare 

Kos!enante.ffe nacll § 
11Abs.3ARegV 

Beooehnung der kall!nderjährliehen Erlösobergreru:en 

Nicht abgebaute 
beeintlussbare 
KoSteilanteile 

Kostenanteile .aus 
demVerbraucher· 
prelsgesamtindex 

oach.§ 6 Al>S. l 
AAegV 

Kostenanteile au:s 
dem genereltern 

sektO<alM' 
Ptodukti'ilitätsfaktOr 

nael>.§ 9 ARogV 

Erweiterungs.fakte< VoJati!~ 
Ko$t6nanteile 

Saldo 
Regulierungskooto Soostiges 

At\18\,'e 8: i;r1~1eri:en 2. Rt>?J!illltU~spcriadfta os4 • 20~8) S!a<h>«ke ~NettGmbH A2:.. ßK8.12)'2ge2·11 
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Berechnung der kalendarjährlichen Ertösobergren:zen in der 2. Regulierungsperioda 

GC$Ctllichc Gtundlago 

J$-*' IAA'f!!I/' 
ff lZ· IJPhg'\I 

,....... 

1 Berechnung der kalendcrjlhrtiehtn Ertösobef'grenzen 

!~Mr 1 
iMdelld• Elk:lr.,......11 I'™" 

[Ni•~);..au !J<Jw.1 

,.........,_ ,,„ 

l 

II 

II 

1 Auss•ngsbasls 
20U j 

96,14~1 

1 [ 2014 [ [ 2015 [ 1 

i lli'<bf.2~ 

$.ul,fo>. 4 

01141~.lti!hlhtin'l:.tbtf•~fl#llllil9 

:Slilfn)ofl(pyl~Ooor. ~ 

"1:~1-~llK~fl'WIV«~ttfllcU~ 

""""' 
s.u 1...... :1 ~;wn'h'eoktolri;hlomfAdl l tOAtM:r.1 cls~~~ 

Sllltl, t*, 8 tri&*,.,. H.lrtn~i:o! 31.'Tle'„tt':)i UI dei :>:Nm~.§3$A.M.2EEG~i•Abs.. l 

"""4 

11e.AM.1 l.V.mt~Abt.. II•~ ,......,11'~.<IQrdlln~u<::or„.e~~ll -~---,,,, 
! 19Abc.. 1l,V,111! "4Mt. 1=-~tt erticit.:rtosnru:r o «nAt>:oou ~ tieru:!Mlltfl V 

.,,.„t11~ 4~V 

(l·Vi}•KJ\..r, 

51fAt>f.Z~ ~· .,...,Verti.'IU<f1~1'1!1ti~M1t'lldn:<!OM: ~llftn&11Jlllifn'"""""'' i ,>b$. l AAtgY V~alCN.,'Jll'lll9....,.tn<IMdu lb~n _,.,.S9AAtf/ ~--„,~,>(-~ttiosflol?lili '""" 
J$'l\.l:be~e:"\l!\ti„'Veillv.'161ldff 

li&lo.t$.(AA/:.f/t/ fs.tu..d.itl9-,4;~1;,. - •SI 

1~'~bs.•H1.ZARe11V !lii'.Jll ll.~„.H.,.. EJ.'llil 11 
.....„~ '*So:! ' 

12.6Al:L2AAllll'I 

'*""'"""illt 
"'"'1ltldle110~tcA~~~1111 

An\;)go a: ~1grt;nHn 2. Reg!A~.perkxle (201<1 • 2018> ~et'k.eAtr.s::sdt N«t.GmbH AZ; ßK8·1V2962·11 
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Ber&chnung der kale.nderjährlichen Ertösobergrenu:n in der 2. Regulierungsperiode 
1 

Get:e-ttliehe Grundlage. Berechnung der kalenderjährllchen Erlö$Obcrgl'eiuen 20161 1 1 2017 1 1 2018 1 _..,,g1.-..., 1M-+1 1 
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1. Vorbemerkungen 

Zur Ermittlung der Erlösobergrenzen für die zweite Regulierungsperiode sind gemäß 

§§ 5 Abs. 4, 34 Abs. 2 ARegV Zu- bzw. Abschläge zu ermitteln, die sich aus dem 

Saldo des Regulierungskontos zum 31.12.2012 ergeben und diesen ausgleichen. 

Die Zu- und Abschläge sind gemäß§§ 5 Abs. 4 S. 3, 5 Abs. 2 S. 3 ARegV zu verzin

sen. 

Für die Berechnung der Zu- und Abschläge auf die Erlösobergrenzen der zweiten 

Regulierungsperiode wird zunächst der Saldo zum 31 .12.2012 ermittelt. Dieser wird 

sodann um ein Jahr aufgezinst, um zu berücksichtigen, dass die Auflösung des Re­

gulierungskontosaldos erst im Jahre 2014 beginnt. 

Der Ausgleich des aufgezinsten Saldos zum 31.12.2012 erfolgt in 5 gleichmäßi:gen 

Raten ab dem Jahr 2014. Zusätzlich erfolgt eine Verzinsung des im jeweiligen Ka­

lenderjahr durchschnit1lich gebundenen Saldos nach § 5 Abs. 2 ARegV. Der Zinssatz 

für die Aufzinsung im Jahr 2013 und dem gesamten Auflösungszeitraum entspricht 

dem 10-jährigen Durchschnitt der von der Bundesbank veröffentlichten Umlaufsren­

diten "festverzinslicher Wertpapiere inländischer Emittenten" der Kalenderjahre 2.003 

bis 2012 in Höhe von 3,25 %. 

2. Positionen im Regulierungskonto 

Die einzelnen Positionen im Regulierungskonto ergeben sich aus § 5 Abs. 1 ARegV. 

Für den Strombereich sind dies im Einzelnen: 

1. 	die Differenz zwischen den nach § 4 ARegV zulässigen Erlösen und den vom 

Netzbetreiber unter Berücksichtigung der tatsächlichen Mengenentwicklungen 

erzielbaren Erlösen (§ 5 Abs. 1 S. 1 ARegV), 

2. 	die Differenz zwischen den tatsächlich entstandenen Kosten nach § 11 Abs. 2 

S. 1 Nr. 4 und 8 ARegV und den in der Erlösobergrenze diesbezüglich enthal­

tenen Ansätzen (§ 5 Abs. 1 S. 2 ARegV i. m. V. § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 und 8 

ARegV) sowie 

­
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3. 	 die Differenz zwischen den bei effizienter Leistungserbringung entstehenden 

Kosten des Messstellenbetriebs oder der Messung und den in der Erlösober­

grenze diesbezüglich enthaltenen Ansätzen, soweit diese Differenz durch Än­

derungen der Zahl der Anschlussnutzer, bei denen Messstellenbetrieb oder 

Messung durch den Netzbetreiber durchgeführt wird, oder durch Maßnahmen 

nach § 21b Abs. 3a und 3b EnWG sowie nach § 18b StromNZV verursacht 

wird (§ 5 Abs. 1 S. 3 ARegV). 

Gemäß § 34 Abs. 2 ARegV wird der Regulierungskontosaldo abweichend von § 5 

Abs. 4 ARegV für die ersten vier Jahre der ersten Regulierungsperiode ermittelt. Die 

jeweils in den Jahren 2009, 2010, 2011 und 2012 entstandenen Differenzen sind der 

Anlage A2 zu entnehmen. 

2.1. Differenz zwis.chen zulässigen Erlösen und erzielbaren Erlösen 

Gemäß § 5 Abs. 1 S. 1 ARegV ist die Differenz der zulässigen Erlöse und der vom 

Netzbetreiber unter Berücksichtigung der tatsächlichen Mengenentwicklung erzielba­

ren Erlöse im RegulierTLJngskonto zu erfassen. 

2.1.1. Zulässige Erlöse 

Die zulässigen Erlöse bestimmen sich gemäß § 4 ARegV. Dabei ist die gemäß § 4 

Abs. 1 und 2 ARegV bestimmte Erlösobergrenze nach Maßgabe von § 4 Abs. 3 bis 5 

ARegV kalende~ährlich vom Netzbetreiber anzupassen. Gemäß § 24 Abs. 3 ARegV 

findet im vereinfachten Verfahren§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV (i. V. m. § 11 Abs. 2 S. 

1 Nr. 1 bis 4, 6 bis 8, 8b bis 11 und 12a bis 15 ARegV sowie i. V. m. § 11 Abs. 2 S. 2 

ARegV) mit Ausnahme von § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV i. V. m. § 11 Abs. 2 S. 1 

Nr. 4, 5 und 8 ARegV keine Anwendung. 

Anpassungen der jeweiligen kalenderjährlichen Erlösobergrenze aufgrund von dau

erhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV i. V. m. 

§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 b is 3, 6, 7, 8b bis 11 und 12a bis 15 ARegV sowie i. V. m. § 11 

Abs. 2 S. 2 ARegV sind somit im vereinfachten Verfahren nicht zulässig. Anpassun­

gen der Kosten aus der erforderlichen Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen 

(§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 ARegV), für die Nachrüstung von Wechselrichtern nach § 10 

­
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Abs. 1 Systemstabilitätsverordnung (§ 11 Abs. 2 S.1 Nr. 5 ARegV) und aus vermie­

denen Netzentgelten (§ 11 Abs 2 S. 1 Nr. 8 ARegV) können auf Basis von Planwer­

ten angepasst werden und fließen im Rahmen eines Plan-lst-Abgleichs in das Regu­

lierungskonto ein (s. Abschnitt 2.2). Angemerkt sei, dass Kosten nach § 11 Abs. 2 

S.1 Nr. 5 ARegV erst mit Inkrafttreten der Systemstabilitätsverordnung am 

26.07.2012 anfallen können und daher frühestens zu einer Anpassung der Erlös­

obergrenze des Kalenderjahres 2013 führen dürften. 

Anpassungen können sich im vereinfachten Verfahren aufgrund von Änderungen des 

Verbraucherpreisgesamtindexes nach § 8 ARegV (§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 ARegV) er­

geben. Weiterhin können Anpassungen aufgrund von Mehr- und Mindererlösen nach 

§ 34 Abs. 1 ARegV i. V . m. § 11 StromNEV (Periodenübergreifende Saldierung) so­

wie einer Mehrerlösabschöpfung nach § 34 Abs. 1 ARegV i. V. m. § 11 StromNEV in 

analoger Anwendung erfolgen. 

Zudem können jeweils auf Antrag des Netzbetreibers gemäß§ 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 

und 2 ARegV Anpassungen der Erlösobergrenze in Folge von beschiedenen Anträ­

gen 

• nach Maßgabe des§ 10 ARegV (Erweiterungsfaktor) und 

• einer nicht zumutbaren Härte (Härtefall) 

gewährt werden. 

Eine Anpassung der kalenderjährlichen Erlösobergrenze nach § 4 Abs. 5 ARegV i. V. 

m. § 19 ARegV (Qualitätselement) ist im vereinfachten Verfahren gemäß§ 24 Abs. 3 

ARegV nicht vorzunehmen. 

2.1.1.1. Zulässige Erlöse 2009 

Die Beschlusskammer hat mit Festlegung nach § 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV i. V. m. § 29 

Abs. 1 EnWG vom 10.03.2009 (BKB-08/2962-11) eine kalenderjährliche Erlösober­

grenze für das Jahr 2009 festgelegt. Eine detaillierte Aufgliederung der Erlösober­

grenze findet sich in Anlage A1 der genannten Erlösobergrenzenfestlegung. In der 

Anlage A3, wird die festgelegte Erlösobergrenze des Jahres 2009 den diesbezügli­

chen Angaben des Netzbetreibers gegenübergestellt. Eine Anpassung der Erlös­
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obergenze des Kalenderjahres 2009 war gemäß § 4 Abs. 3 S. 3 ARegV i.V.m. § 34 

Abs. 4 S. 2 ARegV nicht zulässig. 

Mehr- und Mindererlöse nach § 34 Abs. 1 i. V. m. § 11 StromNEV der Jahre 2006 

und 2007 wurden bereits bei der Festlegung der kalenderjährlichen Erlösobergren­

zen der ersten Regulierungsperiode berücksichtigt und sind damit in den ausgewie­

senen festgelegten Erlösobergrenzen enthalten. 

Sofern Anpassungen aufgrund einer Mehrerlösabschöpfung nach § 34 Abs. 1 ARegV 

i. V. m. § 11 StromNEV in analoger Anwendung stattgefunden haben, sind diese erst 

ab dem Jahr 2010 relevant. 

Eine Anpassung der festgelegten kalenderjährlichen Erlösobergrenzen aufgrund von 

§ 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 2 ARegV (Härtefall) erfolgte nicht. 

Damit ist hinsichtlich der zulässigen Erlöse des Jahres 2009 auf die von der Be­

schlusskammer festgelegte kalenderjährliche Erlösobergrenze des Jahres 2009 ab­

zustellen. 
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2.1.1.2. Zulässige Erlöse 2010 

Die gemäß § 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV i. V. m. § 29 Abs. 1 EnWG festgelegte Erlös­

obergrenze für das Ja!hr 2010 findet sich in Anlage A3 und wird dem entsprechenden 

Wert des Netzbetreibers gegenübergestellt. 

Die aus Sicht der Beschlusskammer korrekt angepasste Erlösobergrenze wird in An­

lage A3 der vom Netzbetreiber angepassten Erlösobergrenze gegenübergestellt. Die 

ggf. ermittelten Differenzen in den Einzelbestandteilen der Erlösobergrenze gegen­

über dem Ansatz des Netzbetreibers ergeben sich ebenfalls aus Anlage A3. Etwaige 

Differenzen werden nachfolgend erläutert. 

Im Jahr 2010 tritt zwischen den von der Beschlusskammer ermittelten Werten und 

den vom Netzbetreiber übermittelten Werten für die zulässigen Erlöse eine Differenz 

auf. Diese beruht darauf, dass der Netzbetreiber im Rahmen der Meldung zum Re­

gulierungskonto 2010 den Wert der zulässigen Erlöse angepasst hat. Daraus ergibt 

sich die Differenz in Höhe von 

2.1.1.2.1. Änderungen des Verbraucherpreisgesamtindexes nach § 8 ARegV 

(§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 ARegV) 

Hinsichtlich der Anpassung der Erlösobergrenze für das Kalenderjahr 2010 ist die 

Änderung des Verbraucherpreisgesamtindexes nach § 8 ARegV zu berücksichtigen. 

Hierfür ist der Verbrauchergesamtpreisindex in Höhe von 106,60 zu verwenden. 

2.1.1 .2.2. Änderungen von dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen 

nach § 11 A bs. 2 S . 1 Nr. 4 und 8 ARegV (§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV) 

Im vereinfachten Verfahren gelten gemäß § 24 Abs. 2 S. 3 ARegV 45 Prozent der 

nach § 14 Abs. 1 Nr. 1 ARegV ermittelten Gesamtkosten als dauerhaft nicht beein­

flussbare Kostenanteile nach § 11 Abs. 2 ARegV. Bel der Ermittlung der Gesamtkos­

ten bleiben gemäß § 24 Abs. 2 S. 4 ARegV die Konzessionsabgabe und der Zu­

schlag aus dem Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz unberücksichtigt. Anpassungen der 

jeweiligen kalenderjährllchen Erlösobergrenze aufgrund von dauerhaft nicht beein­

flussbaren Kostenante ilen nach § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV i. V. m. § 11 Abs. 2 S. 1 

Nr. 1 bis 3, 6, 7, Sb b is 11 und 12a bis 15 ARegV sowie i. V. m. § 11 Abs. 2 S. 2 
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ARegV sind somit im vereinfachten Verfahren nicht zulässig. Anpassungen der Kos­

ten aus der erforderlichen Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen (§ 11 Abs. 2 

S. 1 Nr. 4 ARegV). fürr die Nachrüstung von Wechselrichtern nach§ 10 Abs. 1 Sys­

temstabilitätsverordnung (§ 11 Abs. 2 S.1 Nr. 5 ARegV) und aus vermiedenen Netz­

entgelten (§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 8 ARegV) fließen im Rahmen eines Plan-lst-Abgleichs 

in das Regulierungskonto ein (s. Abschnitt 2.2). Angemerkt sei, dass Kosten nach § 

11 Abs. 2 S.1 Nr. 5 ARegV erst mit Inkrafttreten der Systemstabilitätsverordnung am 

26.07.2012 anfallen können und daher frühestens zu einer Anpassung der Errlös­

obergrenze des Kalenderjahres 2013 führen dürfen. 

In der Anlage A3b ist dargestellt, in welcher Höhe in der Erlösobergrenze gemäß 

Festlegung der Bundesnetzagentur nach § 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV i. V. m. § 29 Abs. 

1 EnWG dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenanteile enthalten sind. In dieser Anla­

ge findet sich eine Gegenüberstellung der vom Netzbetreiber vorgenommenen An­

passungen und der aus Sicht der Beschlusskammer nach § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 

ARegV anerkennungsfähigen Anpassungen. 

2.1.1.2.3. Anpassungen aufgrund von Mehr -oder Mindererlösen nach § 34 

Abs. 1 ARegV i. V. m. § 11 StromNEV (Periodenübergreifende Saldie­

rung) 

Eine Anpassung aufgrund von Mehr -oder Mindererlösen nach § 34 Abs. 1 ARegV 

i. V. m. § 11 StromNEV (Periodenübergreifende Saldierung 2008) ist der Anlage 1 

des Ergebnisschreibens zur Periodenübergreifenden Saldierung 2008 zu entneh­

men. 

2.1.1.2.4. Anpassungen aufgrund von Mehr -oder Mindererlösen nach§ 34 

Abs. 1 ARegV i. V. m. § 11 StromNEV (analog) 

Sofern eine Anpassung aufgrund einer Mehrerlösabschöpfung nach § 34 Abs. 1 

ARegV i. V. m. § 11 StromNEV (analog) stattgefunden hat, ist diese bei der Berech­

nung der zulässigen Erlösobergrenze in Anlage A3 berücksichtigt worden. Abwei­

chungen des von der Beschlusskammer ermittelten Wertes zu den Angaben des 

Netzbetreibers sind ebenfalls der Anlage A3 zu entnehmen. 
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2.1.1.2.5. 	Anpassung nach Maßgabe des§ 10 ARegV (Erweiterungsfaktor) ge­

mäß§ 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 ARegV 

Sofern die Erlösobergrenze nach Maßgabe des § 10 ARegV (Erweiterungsfaktor) 

gemäß § 4 Abs. 4 S. 1 Nr.1 ARegV angepasst wurde, ist diese bei der Berechnung 

der zulässigen Erlösobergrenze in der Anlage A3 berücksichtigt worden. Abweichun­

gen des von der Beschlusskammer ermittelten Wertes zu den Angaben des Netzbe­

treibers sind ebenfalls der Anlage A3 zu entnehmen. 

Bei der Bestimmung des Anpassungsbetrages aufgrund eines Erweiterungsfaktoran­

trags für das Jahr 2010 hat die Beschlusskammer den aktuell gültigen Verbraucher­

preisgesamtindex zu Grunde gelegt Sofern im Beschluss die Anpassung der kalen­

derjährlichen Erlösobergrenzen auf Grund eines Erweiterungsfaktorantrags mithilfe 

eines abweichenden Verbraucherpreisindexes ermittelt wurde, können sich hieraus 

Differenzen ergeben. 

2.1.1.2.6. 	Anpassung aufgrund einer nicht zumutbaren Härte (Härtefall ) gemäß 

§ 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 2 ARegV 

Eine Anpassung der festgelegten kalenderjährl ichen Erlösobergrenzen aufgrund von 

§ 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 2 ARegV erfolgte nicht. 
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2.1.1.3. Zulässige Erlöse 2011 

Die gemäß § 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV i. V. m. § 29 Abs. 1 EnWG festgelegte Erlös­

obergrenze für das Jalhr 2011 findet sich in Anlage A3 und wird dem entsprechenden 

Wert des Netzbetreibers gegenübergestellt. 

Die aus Sicht der Beschlusskammer korrekt angepasste Erlösobergrenze wird in An­

lage A3 der vom Netzbetreiber angepassten Erlösobergrenze gegenübergestellt. Die 

ggf. ermittelten Differenzen in den Einzelbestandteilen der Erlösobergrenze gegen­

über dem Ansatz des Netzbetreibers ergeben sich ebenfalls aus Anlage A3. 

2.1.1.3.1. Änderungen des Verbraucherpreisgesamtindexes nach§ 8 ARegV 

(§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 ARegV) 

Hinsichtlich der Anpassung der Erlösobergrenze für das Kalenderjahr 201 1 ist die 

Änderung des Verbraucherpreisgesamtindexes nach § 8 ARegV zu berücksichtigen. 

Hierfür ist der Verbrauchergesamtpreisindex in Höhe von 107,00 zu verwenden. 

2.1.1.3.2. Änderungen von dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen 

nach§ 11Abs.2 S. 1 Nr. 4 und 8 ARegV (§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV) 

Im vereinfachten Verfahren gelten gemäß § 24 Abs. 2 S. 3 ARegV 45 Prozent der 

nach § 14 Abs. 1 Nr. 1 ARegV ermittelten Gesamtkosten als dauerhaft nicht beein­

flussbare Kostenanteile nach § 11 Abs. 2 ARegV. Bei der Ermittlung der Gesamtkos­

ten bleiben gemäß § 24 Abs. 2 S. 4 ARegV die Konzessionsabgabe und der Zu­

schlag aus dem Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz unberücksichtigt. Anpassungen der 

jeweiligen kalenderjährlichen Erlösobergrenze aufgrund von dauerhaft nicht be·ein­

flussbaren Kostenanteilen nach § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV i. V . m. § 11 Abs. 2 S. 1 

Nr. 1 bis 3, 6, 7, Sb bis 11 und 12a bis 15 ARegV sowie i. V. m. § 11 Abs. 2 :S. 2 

ARegV sind somit im vereinfachten Verfahren nicht zulässig. Anpassungen der Kos­

ten aus der erforderlichen Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen (§ 11 Abs. 2 

S. 1 Nr. 4 ARegV), für die Nachrüstung von Wechselrichtern nach § 10 Abs. 1 Sys­

temstabilitätsverordnung (§ 11 Abs. 2 S.1 Nr. 5 ARegV) und aus vermiedenen Netz­

entgelten (§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 8 ARegV) fließen im Rahmen eines Plan-lst-Abgleichs 

in das Regulierungskonto ein (s. Abschnitt 2.2). Angemerkt sei, dass Kosten nach § 
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11 Abs. 2 S.1 Nr. 5 ARegV erst mit Inkrafttreten der Systemstabilitätsverordnung am 

26.07.2012 anfallen können und daher frühestens zu einer Anpassung der Erlös

obergrenze des Kalenderjahres 2013 führen dürfen. 

In der Anlage A3b ist dargestellt, in welcher Höhe in der Erlösobergrenze gemäß 

Festlegung der Bundesnetzagentur nach § 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV i. V. m. § 29 Abs. 

1 EnWG dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenanteile enthalten sind. In dieser Anla

ge findet sich eine Gegenüberstellung der vom Netzbetreiber vorgenommenen An­

passungen und der aius Sicht der Beschlusskammer nach § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 

ARegV anerkennungsfähigen Anpassungen. 

2.1.1.3.3. 	Anpassungen aufgrund von Mehr -oder Mindererlösen nach§ 34 

Abs. 1 ARegV i. V. m. § 11 StromNEV (Periodenübergreifende Saldlie­

rung) 

Eine Anpassung aufgrund von Mehr -oder Mindererlösen nach § 34 Abs. 1 ARegV 

i. V. m. § 11 StromNEV (Periodenübergreifende Saldlerung 2008) ist der Anlage 1 

des Ergebnisschreibens zur Periodenübergreifenden Saldierung 2008 zu entneh­

men. 

2.1.1.3.4. 	Anpassungen aufgrund von Mehr -oder Mindererlösen nach § 34 

Abs. 1 ARegV i. V. m. § 11 StromNEV (analog) 

Sofern eine Anpassung aufgrund einer Mehrerlösabschöpfung nach § 34 Abs. 1 

ARegV i. V. m. § 11 StromNEV (analog) stattgefunden hat, ist diese bei der Berech

nung der zulässigen Erlösobergrenze in Anlage A3 berücksichtigt worden. Abwei

chungen des von der Beschlusskammer ermittelten Wertes zu den Angaben des 

Netzbetreibers sind ebenfalls der Anlage A3 zu entnehmen. 

2.1.1.3.5. 	Anpassung nach Maßgabe des § 1O ARegV (Erweiterungsfaktor) ge

mäß§ 4 Abs. 4 S. 1 Nr.1 ARegV 

Sofern die Erlösobergrenze nach Maßgabe des § 10 ARegV (Erweiterungsfaktor) 

gemäß § 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 ARegV angepasst wurde, ist dies bei der Berechnung 

der zulässigen Erlösobergrenze in Anlage A3 berücksichtigt worden. Abweichungen 

­

­

­

­

­
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des von der Beschlusskammer ermittelten Wertes zu den Angaben des Netzbetrei­

bers sind ebenfalls der Anlage A3 zu entnehmen. 

Bei der Bestimmung des Anpassungsbetrages aufgrund eines Erweiterungsfaktoran­

trags für das Jahr 2011 hat die Beschlusskammer den aktuell gültigen Verbraucher­

preisgesamtindex zu Grunde gelegt. Sofern im Beschluss die Anpassung der kalen­

derjährlichen Erlösobergrenzen auf Grund eines Erweiterungsfaktorantrags mithilfe 

eines abweichenden Verbraucherpreisindexes ermittelt wurde, können sich hieraus 

Differenzen ergeben. 

2.1 .1.3.6. Anpassung aufgrund einer nicht zumutbaren Härte (Härtefall) gemäß 

§ 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 2 ARegV 

Eine Anpassung der festgelegten kalenderjährlichen Erlösobergrenzen aufgrund von 

§ 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 2 ARegV erfolgte nicht. 
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2.1.1.4. Zulässige Erlöse 2012 

Die gemäß § 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV i. V. m. § 29 Abs. 1 EnWG festgelegte Erlös­

obergrenze für das Jahr 2012 findet sich in Anlage A3 und wird dem entsprechenden 

Wert des Netzbetreibers gegenübergestellt. 

Der Netzbetreiber übernimmt zum 01.01.2012 die Netzteile des Ortsteils Rudisleben 

der Stadt Arnstadt von der TEN Thüringer Energienetze GmbH. Die übergehenden 

Erlösobergrenzenbestandteile hat der Netzbetreiber mit - angegeben. 

Nach § 26 Abs. 2 ARegV sind bei einem teilweisen Übergang eines Energieversor­

gungsnetzes auf einen anderen Netzbetreiber und bei Netzaufspaltungen die Erlös­

obergrenzen auf Antrag der beteiligten Netzbetreiber nach § 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV 

neu festzulegen. Die übergehenden Erlösobergrenzenbestandteile sind der Anlage 1 

der Neufestlegung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen (Aktenzeichen BKB­

12/2962-71) zu entnehmen. 

Die aus Sicht der Beschlusskammer korrekt angepasste Erlösobergrenze wird in An­

lage A3 der vom Netzbetreiber angepassten Erlösobergrenze gegenübergestellt. Die 

ggf. ermittelten Differenzen in den Einzelbestandteilen der Erlösobergrenze gegen­

über dem Ansatz des !Netzbetreibers ergeben sich ebenfalls aus Anlage A3. 

2.1.1.4.1. Änderungen des Verbraucherpreisgesamtindexes nach § 8 ARegV 

(§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 ARegV) 

Hinsichtlich der Anpassung der Erlösobergrenze für das Kalenderjahr 2012 ist die 

Änderung des Verbraucherpreisgesamtindexes nach § 8 ARegV zu berücksichtigen. 

Hierfür ist der Verbrauchergesamtpreisindex in Höhe von 108,20 zu verwenden. 

2.1.1.4.2. Änderungen von dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen 

nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 und 8 (§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV) 

Im vereinfachten Verfahren gelten gemäß § 24 Abs. 2 S. 3 ARegV 45 Prozent der 

nach § 14 Abs. 1 Nr. 1 ARegV ermittelten Gesamtkosten als dauerhaft nicht beein­

flussbare Kostenanteile nach § 11 Abs. 2 ARegV. Bei der Ermittlung der Gesamtlkos­
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ten bleiben gemäß § 24 Abs. 2 S. 4 ARegV die Konzessionsabgabe und der Zu

schlag aus dem Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz unberücksichtigt. Anpassungen der 

jeweiligen kalenderjährlichen Erlösobergrenze aufgrund von dauerhaft nicht beein

flussbaren Kostenanteilen nach § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV i. V. m. § 11 Abs. 2 S. 1 

Nr. 1 bis 3, 6, 7, Sb bis 11 und 12a bis 15 ARegV sowie i. V. m. § 11 Abs. 2 S. 2 

ARegV sind somit im vereinfachten Verfahren nicht zulässig. Anpassungen der Kos

ten aus der erforderlichen Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen (§ 11 Abs. 2 

S. 1 Nr. 4 ARegV), für die Nachrüstung von Wechselrichtern nach§ 10 Abs. 1 Sys

temstabilitätsverordnung (§ 11 Abs. 2 S.1 Nr. 5 ARegV) und aus vermiedenen Netz

entgelten(§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 8 ARegV) fließen im Rahmen eines Plan-lst-Abgleichs 

in das Regulierungskonto ein (s. Abschnitt 2.2). Angemerkt sei, dass Kosten nach§ 

11 Abs. 2 S.1 Nr. 5 ARegV erst mit Inkrafttreten der Systemstabilitätsverordnung am 

26.07.2012 anfallen können und daher frühestens zu einer Anpassung der Erlös

obergrenze des Kalenderjahres 2013 führen dürfen. 

In der Anlage A3b ist dargestellt, in welcher Höhe in der Erlösobergrenze gemäß 

Festlegung der Bundesnetzagentur nach § 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV i. V. m. § 29 Abs. 

1 EnWG dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenanteile enthalten sind. In dieser Anla

ge findet sich eine Gegenüberstellung der vom Netzbetreiber vorgenommenen An

passungen und der aus Sicht der Beschlusskammer nach § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 

ARegV anerkennungsfähigen Anpassungen. 

2.1.1.4.3. 	Anpassungen aufgrund von Mehr- oder Mindererlösen nach § 34 

Abs. 1 ARegV i. V. m. § 11 StromNEV (Periodenübergreifende Saldie

rung) 

Eine Anpassung aufgrund von Mehr- oder Mindererlösen nach § 34 Abs. 1 ARegV 

i. V. m. § 11 StromNEV (Periodenübergreifende Saldierung 2008) ist der Anlage 1 

des Ergebnisschreibens zur Periodenübergreifenden Saldierung 2008 zu entneh­

men. 

­

­

­

­

­

­

­

­
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2.1.1.4.4. Anpassungen aufgrund von Mehr - oder Mindererlösen nach § 34 

Abs. 1 ARegV i. V. m. § 11 StromNEV (analog) 

Sofern eine Anpassung aufgrund einer Mehrerlösabschöpfung nach § 34 Abs. 1 

ARegV i. V. m. § 11 StromNEV (analog) stattgefunden hat, ist diese bei der Berech­

nung der zulässigen Erlösobergrenze in Anlage A3 berücksichtigt worden. Abwei­

chungen des von der Beschlusskammer ermittelten Wertes zu den Angaben des 

Netzbetreibers sind ebenfalls der Anlage A3 zu entnehmen. 

2.1.1 .4.5. Anpassung nach Maßgabe des§ 10 ARegV (Erweiterungsfaktor) ge­

mäß § 4 Abs. 4 S. 1 Nr.1 ARegV 

Sofern die Erlösobergrenze nach Maßgabe des § 10 ARegV (Erweiterungsfaktor) 

gemäß § 4 Abs. 4 S. ·1 Nr. 1 ARegV angepasst wurde, ist dies bei der Berechnung 

der zulässigen Erlösobergrenze in Anlage A3 berücksichtigt worden. Abweichungen 

des von der Beschlusskammer ermittelten Wertes zu den Angaben des Netzbetrei­

bers sind ebenfalls der Anlage A3 zu entnehmen. 

Bei der Bestimmung des Anpassungsbetrages aufgrund eines Erweiterungsfaktoran­

trags für das Jahr 2012 hat die Beschlusskammer den aktuell gültigen Verbraucher­

preisgesamtindex zu Grunde gelegt. Sofern im Beschluss die Anpassung der kalen­

derjährlichen Erlösobergrenzen auf Grund eines Erweiterungsfaktorantrags mithilfe 

eines abweichenden Verbraucherpreisindexes ermittelt wurde, können sich hieraus 

Differenzen ergeben. 

2.1.1.4.6. Anpassung aufgrund einer nicht zumutbaren Härte (Härtefall) gemäß 

§ 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 2 ARegV 

Eine Anpassung der festgelegten kalenderjährlichen Erlösobergrenzen aufgrund von 

§ 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 2 ARegV erfolgte nicht. 
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2.1 .2. Erzielbare Erlöse 

Gemäß § 5 Abs. 1 S. 1 ARegV ist die Differenz zwischen den nach § 4 ARegV zu­

lässigen Erlösen und den vom Netzbetreiber unter Berücksichtigung der tatsächli­

chen Mengenentwicklung erzielbaren Erlösen im Regulierungskonto zu erfassen. Die 

erzielbaren Erlöse ermitteln sich als Produkt der tatsächlich im jeweiligen Jahr 

durchgeleiteten Absatzmengen und Leistungswerten und den zuvor im Rahmen der 

Verprobungsrechnung gemäß § 20 StromNEV ermittelten Entgelten. Bei der Be­

stimmung der erzielbaren Erlöse ist somit auf die tatsächlich physikalisch durchgelei­

teten Mengen und die in Anspruch genommenen Leistungen abzustellen, unabhän­

gig davon, ob Forderungen uneinbringlich waren. 

Der Netzbetreiber hat die zur Ermittlung des Regulierungskontosaldos erforderlichen 

tatsächlich erzielten Erlöse des jeweiligen abgelaufenen Kalenderjahres im Rahmen 

seiner Mitteilungspflichten nach§ 28 Nr. 2 ARegV der Beschlusskammer mitgeteilt. 

Nach Prüfung der mitgeteilten Daten durch die Beschlusskammer ergeben sich für 

die Jahre 2009 bis 2012 die in Anlage A2 dargestellten erzielbaren Erlöse. 

2.2. Differenz aus Kosten nach§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4, Sund 8 ARegV 

Nach § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV (i. V. m. § 24 Abs. 3 ARegV) erfolgt eine Anpas­


sung der kalenderjährlichen Erlösobergrenze jeweils zum 01. Januar eines Kalender­


jahres bei einer Änderung von dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach 


§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4, 5 und 8 ARegV auf Basis des Kalenderjahres, auf das die Er­


lösobergrenze Anwendung finden soll. 


Die diesbezüglich in dem jeweiligen Erlösobergrenzenjahr enthaltenen Planansätze 


sind den in diesem Kalenderjahr tatsächlich entstandenen Kosten gegenüberzustel ­


len. Die so ermittelte Differenz ist im Regulierungskontosaldo gemäß § 5 Abs. 1 S. 2 


ARegV zu berücksichtigen. 


Gemäß seiner Mitteilungspflicht nach § 28 Nr. 2 ARegV hat der Netzbetreiber für die 


Kalenderjahre 2009 bis 2012 die tatsächlich entstandenen Kosten gemäß§ 11 Abs. 


2 S. 1 Nr. 4 und 8 ARegV 


1. Erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen und 
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2. vermiedene Netzentgelte 

übermittelt. 

In der Anlage A2 werden diese Werte den aus Sicht der Beschlusskammer korrekten 

Werten gegenübergestellt. 

2.3. 	 Differenz zwischen den für das Kalenderjahr entstehenden Kosten des 

Messstellenbetriebs oder der Messung und den in der Erlösobergrenze 

diesbezüglich enthaltenen Ansätzen 

Gemäß § 5 Abs. 1 S. 3 ARegV wird zusätzlich die Differenz zwischen den für das 

Kalenderjahr bei effizienter Leistungserbringung entstehenden Kosten des Messstel­

lenbetriebs oder der Messung und den in der Erlösobergrenze diesbezüglich enthal

tenen Ansätzen in das Regulierungskonto einbezogen, soweit diese Differenz durch 

Änderungen der Zahl der Anschlussnutzer, bei denen Messstellenbetrieb oder Mes­

sung durch den Netzbetreiber durchgeführt wird, oder Maßnahmen nach § 21b 

Abs. 3a und 3b EnWG sowie nach§ 1Bb StromNZV verursacht wird. 

Gemäß seiner Mitteilungspflichten nach § 28 Nr. 2 ARegV hat der Netzbetreibe1r für 

die Kalenderjahre 2009 bis 201 2 die Kostenveränderung für die Messung bzw. den 

Messstellenbetrieb inklusive der Maßnahmen gemäß§ 21b EnWG übermittelt. Diese 

Werte werden in der Anlage A3 den von der Beschlusskammer geprüften Werten 

gegenübergestellt. 

­
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3. 	 Ausgleich des Regulierungskontosaldos der ersten Regulierungspe­
riode 

3.1. Bestimmung des Regulierungskontosaldos zum 31 .12.2012 

Der Gesamtsaldo des Regulierungskontos zum 31.12.2012 wird durch die kalender

jährlichen Einzelbeträge für die Jahre 2009 bis 2012 hinsichtlich 

• 	 der Abweichung zwischen zulässigen und erzielbaren Erlösen gemäß § 5 

Abs. 1 S. 1 ARegV, 

• 	 der Abweichung zwischen den tatsächlichen Kosten nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 

4, 5 und 8 ARegV und den in der kalenderjährlichen Erlösobergrenze enthal

tenen Ansätzen gemäß§ 5 Abs 1 S. 2 ARegV sowie 

• 	 den veränderten Kosten aus Messstellenbetrieb oder Messung im Sinne des 

§ 5 Abs. 1 S. 3 ARegV 

bestimmt. 	Diese Differenzbeträge werden gemäß § 5 Abs. 2 ARegV verzinst. 

Der Anlage A2 sind d ie unverzinsten Differenzen der Jahre 2009 bis 2012 zu ent

nehmen. 

Die Verzinsung erfolgt gemäß § 5 Abs. 2 ARegV auf Grundlage des jeweils jährlich 

durchschnittlich gebu111denen Betrags. Dieser ergibt sich aus dem Mittelwert von Jah

resanfangs- und Jahresendbestand. Der anzuwendende Zinssatz entspricht dem auf 

die letzten zehn abgeschlossenen Kalenderjahre bezogenen Durchschnitt der von 

der Deutschen Bundesbank veröffentlichten Umlaufsrendite festverzinslicher Wert

papiere inländischer Emittenten. Für das Jahr 2009 beträgt der Zinssatz 4,09 %, für 

das Jahr 201 0 3,80 %, fü r das Jahr 2011 3,58 % und für das Jahr 2012 3,25 %. 

Der Endbestand des Regulierungskontos zum 31 .12.2012 ergibt sich aus den Diffe

renzen der Jahre 2009, 2010, 2011 und 2012, die gemäß§ 5 Abs. 2 ARegV zu ver

zinsen sind. Der Anla;ge A2 ist für die Jahre 2009 bis 2012 der Vorjahressaldo, der 

Gesamtsaldo vor Verzinsung, die Höhe der Verzinsung sowie der jeweilige Ge

samtsaldo nach Verzinsung zum 31.1 2. für das entsprechende Jahr zu entnehmen. 

Der Gesamtsaldo des Regulierungskontos zum 31.12.2012 kann ebenfalls der Anla

ge A2 entnommen werden. 

­

­

­
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3.2. 	 Bestimmung der Bemessungsgrundlage für die Berechnung der Zu- und 
Abschläge 

Grundlage für die Bestimmung der Zu- und Abschläge auf die Erlösobergrenzen der 

zweiten Regulierungsperiode ist der Regulierungskontosaldo zum 31.12.2012. Die­

ser ist für das Jahr 2013 aufzuzinsen, da die Auflösung des Regulierungskontosaldos 

erst im Jahre 2014 beginnt. Die Beschlusskammer hat Beträge, die gemäß§ 5 Abs. 

3 ARegV in den Jahren 2013 und 2014 zu Entgeltanpassungen geführt haben, bei 

der Ermittlung der Zu- und Abschläge zu berücksichtigen. 

Gemäß § 5 Abs. 3 S. 1 ARegV ist der Netzbetreiber verpflichtet, im Folgejahr seine 

Netzentgelte nach Maßgabe des § 17 ARegV anzupassen, soweit die tatsächlich 

erzielbaren Erlöse die nach § 4 ARegV zulässigen Erlöse des letzten abgeschlosse­

nen Kalenderjahres um mehr als 5 % überschreiten. Bleiben die erzielbaren Erlöse 

hingegen um mehr als 5 % hinter den nach § 4 ARegV zulässigen Erlösen des letz­

ten abgeschlossen Kalenderjahres zurück, so besteht ein Wahlrecht für den Netzbe­

treiber, seine Entgelte nach§ 17 ARegV anzupassen. 

Erzielt der Netzbetreiber somit Mehrerlöse in 2009 oder 2010, die 5 % der zulässigen 

Erlöse übersteigen, sind seine Netzentgelte zum 01 .01 .2011 bzw. zum 01 .01.2012 

zu senken. Die durch die Netzentgeltanpassung entstandenen Mindererlöse im Jahr 

201 1 oder 2012 gehen in den Saldo zum 31.12.2011 bzw. zum 31.12.2012 ein. 

Anders ist die Situation bei Mehrerlösen, die im Jahr 2011 oder 2012 die 5%­

Schwelle unter bzw. überschreiten. Die Anpassung der Netzentgelte erfolgt gemäß§ 

5 Abs. 3 ARegV zum 01.01.2013 bzw. zum 01 .01.2014 und hätte somit keine Aus­

wirkungen auf den Regulierungskontosaldo zum 31.12.2012. Die Berechnung der 

Zu- und Abschläge erfolgt somit auf einer Bemessungsgrundlage, in der die Anpas

sungsbeträge nicht enthalten sind. Da diese Beträge im Saldo verbleiben, würden sie 

bei der Bestimmung der Zu- und Abschläge mitberücksichtigt und damit als Zu- bzw. 

Abschläge auf die Erlösobergrenzen der zweiten Regulierungsperiode verteilt. Es 

käme dadurch zu einer doppelten Rückzahlung der Mehrerlöse durch den Netzbe­

treiber. Die hierdurch entstandenen Mindererlöse würden verzinst erst in der dritten 

Regulierungsperiode ausgeglichen. 

­
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Um zu verhindern. dass Mlndererlöse des Jahres 201 3, die aufgrund von Mehrerlasen des Jahres 20 11 entst.anden 

sind, im Jahr 20 13 im Regulierungskonto für die Z\veite Regulierungsperiode nochmals berOcksichtigt 1.verden, sind die 

erzielbaren Erlöse des Jahfes 2013 um den 6etra9 der Mehreriöse des Jahres 2011 zu erhöhen. Dadurch \Vird eine 

Doppelverrechnung vermieden. 

Um dieses unverhältnismäßige Ergebnis zu vermeiden, hat die Beschlusskammer 

dem Netzbetreiber die Möglichkeit eingeräumt, von der von der Beschlusskammer 9 

(Netzentgelte Gas) bereits praktizierten sogenannten „optionalen Sonderlösung" Ge

brauch zu machen. Diese sieht vor, dass Mehrerlöse, die in den Jahren 2011 

und/oder 2012 entstanden sind und zu einer Anpassung der Entgelte in den Jahren 

2013 und/oder 2014 geführt haben, bei der Ermittlung der Zu- und Abschläge be

rücksichtigt werden. 

3.2. 1. Mehr -oder M indererlöse im Jahre 2011 


Der Netzbetreiber hat der Beschlusskammer gemäß seiner Mitteilungsverpflichtung 


nach § 28 Nr. 3 und 4 ARegV am 16.01.2013 mitgeteilt, dass er im Jahr 2011 Min­


dererlöse erzielt hat, d ie 5 % übersteigen und zum 01.01.2013 zu einer Entgeltan­


passung geführt haben. 


Im Telefonat am 06.06.2014 hat der Netzbetreiber der Beschlusskammer mitgeteilt, 

dass er von der optionalen Sonderlösung Gebrauch macht. 

Bei der Ermittlung der Zu- und Abschläge wird der Anpassungsbetrag gemäß § 5 

Abs. 3 ARegV ermittel t, der sich aus Sicht des Netzbetreibers ergeben hat. 

Auch bei der Ermittlung der Verzinsung des Jahres 2013 ist sodann zu berücksichti

gen, dass der Endbestand des Saldos zum 31 .12.2013 in Höhe der erfolgten Entgel­

tanpassung zu korrigieren ist. Das zu verzinsende durchschnittlich gebundene Kapi­

tal entspricht dem Mittelwert aus dem Anfangsbestand zum 01.01 .2013 und dem 

Endbestand zum 31.12.2013. Bei einem Zinssatz von 3,25% ergibt sich die in Anlage 

AS dargestellte Verzinsung.1 

­

­

­
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3.3. Berechnung der Zu- und Abschläge 

Die Ermittlung der Zu- und Abschläge auf die Erlösobergrenzen der Jahre 2014 bis 

2018 erfolgt in 5 gleichmäßigen Raten zuzüglich der jährlichen Verzinsung der jewei­

ligen durchschnittlichen Kapita lbindung . 

Der dabei anzuwendende Zinssatz beträgt konstant 3,25 %, was dem 10-jähri'gen 

Durchschnitt der Umlaufsrenditen "festverzinsliche Wertpapiere inländischer Emitten­

ten" der Jahre 2002 bis 2012 entspricht. 

Entsprechend der oben dargestellten Ausführungen ergeben sich die in Anlage AS 

aufgeführten Zu- und Abschläge für das Regulierungskonto für die Jahre 2014 bis 

2018. 
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'orjanre"4Sdo (..brtte.wnt.angs„e~Mi) 

ldo ll<iS Eln:ietdllfueti.ten 

;Ges.all'ltA.!do Regl!G&rul'lgstOftto vc.r V•n:änsung fJl~•l'ldDtsUIMI) 

nw""'nc'.e!'iderZi!IMOb:: gema t 6 Al:ls. 2 ARe<Jv 

M.ttctt.r.ert .111$ Jallrc5.1nl'ulgi;.und .la'!lre:senlfbes:.and 

V• ,..Sutlf diW Slldlls 

~~o Re:gu1i1MU,.gs1:0Mo nac.h Ve:niMW1tJ 

~'-°9<11ftUfnar;l\f' AJt.oV CMliNl!lo&!Off) 

Gewm:e J.ah~ine«ru: j un~rDn.:itt 

Atltflll dffDlttttt-nz an d*tl'esl91~tt Et16$o&1'91t"l>!IH ~ % 

,\,~~A2 S~lb ,\_-mUtS,_'ll:~Oll'ihii AZ:~~I 

Shl!:d:!)lJ)tl201' Stite11o'Oll l 



ANageA3 StadtllE!tke Arnstadt Ne12 GmbH AZ: BKa.0912962-01 

Daten zur Berechnung des Ojffereozbetrages gern. § 5 Ab!>. 1 AReqV des Jahres 2009 


KalkUUitionsperiode 2005 

8'0sobergrenze gemäß§ 4 ARegV 
eczlelllafe Ertöse 

nach§ 4 ARegVzutassige ErlC!se 

2 
IEtfordei1icl'le lnaf\$J'.)1uchttahm& votgctagcrter Netzebenen gemäß § ltatsachlich entstandene KO:Mrm 

11 Abs. i Satz i Nr. 4 Ari,,gV in EOG ""thattene Ansltte 

3 1vermiedene NetzentQelte im Sinnevon §18 SvcmNEV, 
§ 3S Abs. 2 des EEG und § 4 Abs.. 3 des KWk-0 

4 
-, Kostenveränderung Mes.s>Jng J&.iesstenenbe:rieb 
kikt Maßnahmen gem. § 21b EnVJG 

latsächli.::h entstandene KOMen 

In EOG enthal".ene Ansätze 

bei effizienter Leis.nmgserl:>ri l'iQung entstehende 
Kos:tanve;änderung 

Angaben des 
Netzbetreibers 

Angesetzte Werte 
Bundesnetz· 

agentur 

Abweichungen 
zu angesetttcn 

Werten 

Stand! 04.06.20 14 Seite 1voo1 



Strom - Regulierungskonto 201 o 
- Obersicht über alle Tel!netze -

NttcbotrtJbtr: Stadtwefk.c Atngtadt Nett GmbH 

All1en.zelchen derBNelzA: -.0!)12962-<H 

eottlebsnummer: 10002962 

H•ch § 4 ARegV zullsslge 
Er lHse des Jahres 2'010 

Ge1amte Differenz 
(unverzln1t) de• J ahres 2010 

Ante.11 der Differenz an der 
Ertösobergre-nze fn % 

• J ' • • ~ • ' • • • • • 

n 
• • • • • 1 ' 1 ' 1 

A.n.passung der Net:zeotgelto gem. 
~6Abt. 3 ARe-gVzum01.01.2012 

Für das Jahr 2010 anzuwendender 

Zln9satz gemäß§ 6 Abt. 2 ARegV 


Anpassung der zu verprobanden E116te 
des Jahres 2012 füraUe Netze 

Gesamta1ldo 
Rt9ullorun9Jkonto 

1nae-h Vorzln•ung für 
auo Not.to 

2010 

Netz.
nunwner 

Naoh § 4 ARegV 
zul istige Erlöse 
de.s Jahr!l:S 2010 

Vorjahr:essaldo 
(Jahr"anfan91­

beistand) 

Gesamtsaldo 
Regulierungskonto 

vor Venin•ung 
(J•hrote-ndbo•tand) 

AnzulH9ndender 
Zins•.atz. gemäß 

§ 5 Abs. 2 ARegV 

Mlttelwert 8 UI 
Jahlllsanfangs-und 
Jahresendbestand 

Ven:ln1ung des 
Saldos 

Geaamttildo 
Regtitlcrongskonto 
nach Verzinsung 

Je Netz 

ArfageAl 

­

Seile 1van1 



Strom • Reaulfe-runmkonto 

. 1. Regulierungsperiode 

A rm;i desStrG111~1xbe~i~ $1.1~1:eAmmdt Netz GmbH 

RAt,tfltStorm """'" 
Be!M-WnUftll!'flr 1000211&2. 

Netznummer 1 

Geiwnb::ildoRt!JUliefVng• ko nlo"-Or V~INllJ 1JaJ>(tM~Mid21ldJ 

At'Wlwe11c!cncScr ZL"IUin~m:l!l 5 S. A.M. 2 AAC$./ 

Mil.b!IM1~ .t11t .1t11~r·~ 11nd J~ndbullll'ld 

Veniiuun!I'clN~°" 

Geumc..lldoRequt!cn.ing:;ltonton:ie,h Yel'%insV(tO 

" 
1 

nKhf • >.R..P tllllmio• El'i6M 
Erl!i$10bCf'91'enH !COOi gt:m.\13 $ 4 AAe~V S 5 l\OG. 1&t: 1 r.RegV 

" micltiare ElfOae 

hl • lb c;!fe~t.aw tai.md tb 

2 1 " ~kiienblllr.dene~ 
~1.el!eNn!l:i~l!~"O~~'~ll•be...,.n !)W!liill"§ 1t Ab._ 2 $tlb; t N1, 4 ARf/l/o/ $ GAbs,. 1 S:.1%2 l.RftaV „ lneOGen~An:;;it:fl 

aa-~11 Dlfrert112 IU:I l.tWld ~ 

' 1 " tl~lchentst.:.Meru: ~ 
"l'l'lllodtN·Neaerogc~ Im$.~ \'On f 18 SttomN'.EV, i 35Abs.2 dM EEG ur.d § " Al». 3 du IM'K-G i S Ab$. 1&112 AR•vV 

"' in EOG enU·:MetleAl'-51M 

~·3b D:ffet"el'll. - $$ VllO 3& 

' 1 ' 
Koste1Wt;10ndeN119 i.tcu11net lilt~1enbe1'1tb 

1 § $Alls. 1 Stq $ ARtQV 
l:ioei e'-'itient&I'" Le\$1u11~':1<Srl>N-4ung 

inli! '-'~r.attmfll\o~. § tH~E11NG ~Mndt 1<o.winve~erut19 

'otjth...uatdo (JtMeul:'ll'MllJ'bes.l~ndl 

Erl6soMr;re.ue (roa.th S4 .t.Re9Vxi.4):;~9c Crk>-:.e) 

~~JV.rff4flf,n'#!1: h•n..,.rxin•Q 

Antecil d"t:r Olfft:l'Ull: :.ndt:rkw.!~Ok frl~r~me .-i ~ 

.....„ ~"b~lae!lKtU.G~ ~IQ.Q612$2.()l 

l'.tsn:l' 04.oia.~tl1~ ~fje. I Ylll!l 



Daten zur Berechnung des Differenzbetrages gem. § 5 Abs, 1 ARegV des Jahres 2010 

Kalkulationsperiode 2010 

Eriösobergre~ gemte§ • ARegV 

2 
IErfOtdetliche JnanspJuchnahme vorgel.agerter Netzebenen 
gemäß § 11 Abs. 2 Salz 1 Nr. 4 ARogV 

31
vennledene Netzan1gol10 Im Sinne von §18 SlrOmNEV, 
§ 35 Alls. 2 des EEG und § • Abs. 3 d•• KWK.G 

4 1 Kostenver.lncleru~ Me<su~ I MoSS1eDenbetrieb 
inkl. Mallrnlhmen gern.§ 21b EnWG 

nacll § 4 ARegV zul&sslge Erto.e 

erzielbare Ertöse 

tatsächl1ch entsta.ndona Kos.ten 

jij eoo e~lflfltvn~ An~ll• 
tatsachlJch ents1111ndene Ko.ten 

in E.OG enthaltene Ansatze 

bei effa:ienlef l..eistungurt>rlngung entstehende 
Kost.."fl\lefllnderung 

b) Verglok:h der Netzl>e1reibetangaben 

Anbge:A3 S~Arnstadt Netz: GmbH ~8~1 

Stand: 04.06.2014 sw "'"" 1 



Vorgleich Erlösobergrenzonbestandteile 

Erlösobergrenz.e 

Formelbestandteile 

KAdnb 

l<Avnb 

KAb 

Anpassung VP11/ VP10 - PF1 

Anpassung der Etlösobergrenie 9em. EWF·Beschh.m 

Q-Elemenl 

Märtofol 

SonsUgo• 

POS2006 

P0S2007 

PÜS 2008 

MEA 

Noltvcrändorungeo gemäß§ 26 ARegV 

Sonstiges 

A1lia9eA3b Stadtwerke Amslad! Nel2 Gtnbl'i AZ.: BK8-09t29S2-0, 

Stand: 04.06.2014 $ei~ 1\'O!'1 



Strom - Regulierungskonto 2011 
· Übersicht Ober alle Tellnet.ie ­

Netz.betrelber: Stadtwerke Al'Mlf>dl Netc: GmbH 

Ak.to-niol<1hon der BNo-tiA: BKS-091'2962-01 

Betr1~banummer: 10002962 

A n as.sun der Netz.ent elte ' • • • • • • • " • ' • • • • 1 

nN~Ch § 4 ARtgViuli l lfg& 
Ertöt• dOI J &hrt t 2011 

Gtt.1mto- Dlffci ron:i 
cunvertlntt) det J all rot 2011 

Anteil der Differenz an der 
Ettösol>ergrenze In % 

Gea8(11tsaldo 
Anpassung der Netzentgelte gem, Regulierungskonto 
§ 5 Abs. 3AR~Vzum 01.01 ..2013 nach Verzinsung mr 

alle Netze 

Ftlr das Jahr 2011 anzuwendender 
Zinseatz. gemäß§ 6 Aba. 2 ARegV 

LJMaxlmale Anp.a.s-&ung der zu verprobe-n· 
den Er lö• t dts Jahres 2013 für alle Netze _J 

Netz­
numme.r 

Nach § 4 ARegV 
zuläs.slge Ertöte 
des J ahres 2011 

VorJahreaaaldo 
(Jahre:Sanfang-1· 

bestand) 

Go11mttaldo 
Rtgulforungskonto 

vor VerzJn.sung 
{Jall.res en(lbtfland) 

Anr.dwtrtdtndt r 
Zin11aa.gomiiß 

§_ 5 Abi. 2 AR&gV 

M1He.lwort4UI 
Jahreaanfangl• und 
J1hre1endbe1ta.nd 

V~rilniun9 dtt 
Saldos 

Ge1a_mtsaldo 
RegUIJerungskonto 
nae-h Verzinsung 

Jt Not.J. 

Stad:w6fke Arn&t9Cll NialZ OmbH 

Sl:ird: 04.00.20141 Seiie 1 "YOR1 
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Daten zur Berechnung des Drfferenzbetrages gem. § 5 Abs. 1 ARegV des Jahres 2011 

KallculatioMperiode 2011 

Ertösobergrenze gemäß§ 4 ARegV 

2 1 
Ertorder11che Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen 
gemäß§ 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 ARegV 

3 1 
venniedene Net?entgelte im Sinne von §18 StromNEV, 
§ 35 Abs. 2 des EEG und§ 4 Abs. 3 des KWK.G 

4 1Kostenvertinderung Messung I Messteilenbetrieb 
inkl. Maßnahmen gern. § 21 b EnWG 

nach§ 4 ARegV zuLässige Ertöse 

er7ieäbare Erlöse 

tatsächlich entstandecne Koste:n 

in EOG enthaltene Ansätze 

ttusächlieh entsLandene Kos1en 

in EOG enthaltene Ansätze 

bei effizienter leistungserbrt.ngungentstehende 
Kostenveränderung 

a) Differenzen bei der EnniWung der nach § 4 AA09V zulässigen Ertöse gemäß Anpassung derErtösobergrenze 2011 

Position 

ausge-wiesenene genehmigte Anpassung der EriOsobergre.nze gem. EWF-Beschtuss 

b) Vo1111elch der Noizbetreiberanga~n 

!summe derAbweichungen aus a) und b) 1 

A~A3 Stadtwerti:.e Ams!ad: Nett GmbH /<Z; BKS-0912962-01 

Stand: 04.06.2014 Sel:e 1vot1 1 



M lageA3b St;idlwtl1k.c- Am$tadl Nolz GmbH AZ: BK8·09/2962~1 

Vergleich Erlösobe rgrenze n bestandteile 

Erlösobergreoze 

Formelbestand:teilo 

KAdnb 

KAvnb 

KAb 

Anpassung VPl1 / VPl0 • Pf 1 

:AnpaSMlng dor Eitosobergrenze gem. EWF-Seschlllss 

O·Element 

Härtefall 

Sonstiges 

POS 2006 

POS 2007 

POS 200& 

MEA 

Net<verän<!erungon gem~ß§ :ie ARegV 

Sonstiges 

Nctzbotcolber 

Sl~nd: 04.06.2014 Sof'io 1 v<>n 1 




Strom - Regullenongskonto 2012 
• Obtrtlcht üb„allt Tellnetu • 

Netrbotr1lber: Stadt\\•erke Ama\1<11 Netz. GmbH 

Atl'lert1Glchon dor BNottA: BK8·09f2962·01 

8tltlob1nummer: 10002962 

NKh f 4 Aftt0VtuUi1t.lge 
EMMd"Jthrtt 2012 

• Dln.„ftl 
(unwnlntt) dt• Jal'll'ff 2012 

AnttR dtrOlfftrtnt tn der 
ErlöJObtrgronlt In % 

Anpae•ung dtr Htt11nt91"IW gem. 
t 6 Ak. 3 ARf'9V rum01.01.2014 

Fiird.11 Jal'lt 2012 anz:u.....nde-ndt>r 
•lttl gtml& f 6 Abs. 2 ARtgV 

AßJ)ltfvng dtrzu vtrprotHnden Erl&.se 
dtt Ja„rtt 2014 für alle Notze 

Gesatnt.atdo 
"tgUlltrungskonto 

"ac.h Vtrdn.s.ung 1W 
aßeHttl• 

Nac„ § 4 ARegV ..... 
xuUlulgt Erlöse

nunwMr 
ci.aJahtea !012---

Vorjahresaafdo 
(Jahreaa"fanga­

bestand) 

Gt11mttuldo 
Anzuwendender

Rtgull1rung1konto 
ZJn11atz gemi&

vor Vtnlntung 
§ 6 Aba. 2 ARegV 

(J1hre1ondbtttlnd) 
-

Mltttlwtrt aus 
Jahresanfangs· und 
J.ahreaendbtttancl 

---------­- -­ -

Vtrz_tnevng dtt 
$1f<jo1 

Ottamttatdo 
Regull1rung1konto 
naeh Venlnt.f.N'lg 

J•Netz 

1 

Stor.J oc 08 10111 Seile 1"°" ' 
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Daten zur Berechnung des Differenzbetrages gem. § 5 Abs. 1 ARegV des Jahres 2012 

Kalkulationsperiode 2012 

Erlösobergrenze gema& § 4 AR~V 

2 lErforderlk:Ni Inanspruchnahme vorgetagerter Wetzebenen 
gemäß § 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 ARegV 

31
vennN!dene Netun1gel1A1 Im Sinne V<ln §18 StromNEV, 
§ 35 Abs. 2 des EEG und § 4 Abs. 3 des KWK-0 

4 1
Kost:enve.ränderung Meuung JM81Stellenbetrieb 
inkl Maßnahmon gern.§ 21b EnWG 

n;><;il § • ARegV zultsslge Er!Osa 
erzielbare Ert6se 

tatsächl'.ich entstandene Kosten 

In EOG enthaltene Andtze 

tstsächllch entstandene Kosten 

in EOG entllatteno Ansatle 

bei effizienter Lelsiung.s.e.rbrtngung enbtehende 
KO$tenver.lnderur,g 

a) Olllerenzen bei der Etmitllung der nach§ 4 ARegV zuli»igen Et!Ose gemäß Allpassung de< El16sobergrenze 2012 

Pos:tion 

da<re<llaft nicht beelnllussbart Kos!&n 

ausgewlescn.ene genehm)gte Anpa§ung der El'IOiObergrenu gem. EWF„ßeschlU$$ 

Sonstiges ohne MehrertosobschOpfu119 

Angaben des 
NetzbetmMrs 

II 

b) Vorgleich der Ne1zbetreiberangaben 

lsunme derAbweichungen aus •l und b) 

-A.3 S11clwerkeAm:stadt Ne.tz Gn:bH ALBK&<lOJ29e2'01 

$land: 04.06.2t>1• s..to 1von1 



Vergleich Erlösobergrenzonbostandtelle 

Ertötoberg.rtn~e 

FormelbeStilJldteUe 

KAdnb 

KAvnb 

KAb 

Mpassung VPl1/ VPlo · PF1 

Anpas$ung der Erlötob0fi19"te gern EWF·Bescl'lluss 

ENimeot 

Sonstiges 

POS 2006 

POS 2007 

POS 2008 

MEA 

StMct 04.06..201.t 



Auflösungsplan des Saldo des Regulierungskontos. Berücksichtigung des Vorzeitigen Abbaus (opl Sonderlösung) 

Saldo des Regulienmg•kontos inklusive Verzinsung zum 31 . 12.2012: 

Vorzeitiger Abbau der Mehr· oder Mlndere~öse 2011 In 2013 gern. § 5 Ab$. 3 ARegV 

Sakio des Regunerungskontos ohne Verainsung zum 31.12.2013 
Zln$Sa1% 2013: 

Zinsen 2013: 
Saldo des Re9ulierun9skontos lnklU$ive V~rzinsvn9 unter~rilcksichtlg~ng dn voi;i;eltlgen Abbau$ zum 31.12.2013: 

EOG Anfanosbestand Auflösungsbel13g Endbestand Zlnssatz Zinsen 

2014 

2015 
2016 
2017 
2018 

Zu- oder Abscllläge auf 
dte ErlÖ$0befgrenze 

Anlage A5 Sbldtwerlce A!Mladt Netz GmbH A2. BKß..09/2962-01 

Stand: 04.06.2014 Seite 1von1 
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